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l. Steht doch schon alles im Fragebogen?!

Die Erläuterungen zu den einzelnen Fragen im lnterviewervordruck müssen
kuz gehalten sein, um lhre lnterviewertätigkeit nicht durch Unübersichtlichkeit
des Vordrucks zu erschweren. Damit können leider nicht alle auftretenden
Problemfälle aufgefangen werden. Deshalb finden Sie auf den nachfolgenden
Seiten tiefergehende Erläuterungen. Sie sollen lhnen helfen, den speziellen
Fall einer der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten der jeweiligen Frage richtig
zuzuordnen.

Natürlich ist es nicht möglich, für jeden erdenklichen Fall die erforderlichen
Erläuterungen in dieser Broschüre zu berücksichtigen. Sollten also Fragen
bestehen, die Sie nicht mit Hilfe dieser Broschüre lösen können, so wenden
Sie sich an das Statistische Landesamt. Dann wird auch für schwierige Fälle
eine Lösung zu finden sein.
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ll. Erläuterungen zur Verteilungsliste

Die Ordnungsangaben sind entsprechend der Vorgabe
des Statistischen Landesamtes einzutragen

Hien ist jeder zu befragende Haushalt einzutragen, unab-
hängig vom Erfolg lhres Bemühens um eine Befragung.

ln die erste Zeile ist, bei Spalte a beginnend, der
Straßenname einzutragen. ln die zweite Zeile setzen Sie
bitte die Hausnummer in Spalte b und die Lage der
Wohnung im Gebäude in Spalte c.

ln Spalte d tragen Sie die Namen der Haushalte ein
(Wohnungsinhaber und Untermieter sind zwei Haus-
halte).

Beim Eintragen in die Verteilungsliste gehen Sie in der
Reihenfolge der Hausnummern vor, innerhalb der ein-
zelnen Gebäude stockweise von unten nach oben. Woh-
nen mehrere Haushalte in einer Wohnung, sollten Sie als
ersten den Haushalt des Hauptmieters aufführen.

Für Gemeinschaftsunterkünfte ist nur jeweils eine Ein-
tragung vozunehmen (ohne Privathaushalte im Bereich
von Gemeinschaftsunterkünften). Spalte d bleibt hier
leer.

Die zu lhrem Auswahlbezirk zählenden Gebäude nume-
rieren Sie in den Spalten 20 - 21 einfach durch. Durch
die fortlaufenden Hausnummern ist ja bereits die richtige
Reihenfolge sichergestellt.

1-19
Ordnungsangaben

a-d
Namen und
Anschrift

20 -21
Lfd. Nr. des
Gebäudes im
Auswahlbezirk
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22 -23
Lfd. Nr. der Woh-
nung im Gebäude

24 -25
Lfd. Nr. des Haus-
halts im Auswahl-
bezirk

26 -27
Zahl der Personen
im Haushalt

Die lfd. Nr. der Wohnung im Gebäude wird wie folgt ver-
geben:
Beispiel: Das Gebäude ist ein Wohnhaus mit 2 Oberge-

schossen, auf jeder Etage 3 Wohnungen,
beginnend im Erdgeschoß.
Die Wohnungen des Erdgeschosses erhalten
die Nummern 01 bis 03 ,

des 1. Obergeschosses die Nummern 04 - 06,
des 2. Obergeschosses die Nummern 07 - 09.

Beispiel: 1. Haus: Haus mit zwei Wohnungen; die Woh-
nungen erhalten die Nummern
01 und 02;

2. Haus: Einfamilienhaus; das Gebäude enthält
nur eine Wohnung; sie erhält die
Nummer 01.

Wohnen zwei oder mehr Haushalte in einer Wohnung'
dann muß die gleiche lfd. Nr. del Wohnung im Gebäude
zweimal oder mehrmals in der Verteilungsliste erschei-
nen (2.8. bei Haupt- und Untermietern).

Die einzelnen Zeilen sind aufsteigend zu numerieren
Sonderfälle:

- Privathaushalte, die im Bereich von Gemein-
schaftsunterkünften vorhanden sind, müssen wie alle
anderen Haushalte im Auswahlbezirk fortlaufend
numeriert werden.

- Für Gemeinschaftsunterkünfte ist als lfd. Nr. des
Haushalts im Auswahlbezirk jeweils "00" zu signieren.

- Für leerstehende, gewerblich genutzte und von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte bewohnte
Wohnungen ist die lfd. Nr. des Haushalts offen zu
lassen.

Hier ist die tatsächliche Zahl der Personen im Haushalt
einzutragen, auch wenn Sie nicht für alle Personen Aus-
kunft bekommen. Diese lnformationen können Sie von
dem angetroffenen Auskunftspflichtigen in Erfahrung
bringen, auch bei vorliegendem Wunsch nach Selbst-
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ausfüllung. Erhalten Sie z.B. in einem 4-Personenhaus-
halt nur für 2 Personen genaue Angaben je Person, so ist
dennoch "04" einzutragen (tatsächliche Zahl), einschließ-
lich einem entsprechenden Hinweis in der Spalte für
Bemerkungen.

Auch diese lnformation können Sie bei dem angetroffe-
nen Auskunftspflichtigen erfragen, auch wenn die Befra-
gung schriftlich stattfinden soll.

Diese Spalte trifft nur für Bezirke zu, die bereits im letz-
ten Jahr in die Erhebung einbezogen waren.

Die Spalte ist jedoch nur auszufüllen, wenn
- ein ganzer Haushalt, der bei der letzten Befragung

noch nicht im Auswahlbezirk wohnte, neu hinzuge-
kommen ist (Zuzug) oder

- ein ganzer Haushalt, der in die letzte Befragung ein-
bezogen war, jetzt nicht mehr vorhanden ist (Fortzug,
Tod).

Sind nur einzelne Personen zu- oder fortgezogen/
gestorben, so bleibt diese Spalte leer.

Das Baualter ist aus dem lnterviewervordruck 1 bzw.
1+E zu übernehmen. Es ist jedoch nur anzugeben, wenn
sich die Wohnung erstmals in der Erhebung befindet.

28
Zahl der Haus-
halte in der
Wohnung

29
Ganzer Haushalt
seit der letzten
Befragung ...

30
Baualter der
Wohnung

ln diese Spalte tragen sie bitte ein, ob der Haushalt
lhnen Auskunft zu den freiwilligen Fragen zur Behinder-
teneigenschaft, zu den Fragen zu Krankheiten und Unfäl-
len, zu den Rauchgewohnheiten und zur Venrvendung
von Jodsalz im Vordruck 2 gegeben hat.

31
Auskunft zu
Fragen zu
GesundheiU
Behinderung



e
Befragungs-
ergebnis

f-g
Zahl der
Vordrucke

h
Bemerkungen

Die Spalten 32 - 34 sind von lhnen nicht auszufüllen.
Sie werden für die Arbeit im Statistischen Landesamt
benötigt.

Haben Sie die Befragung erfolgreich durchgeführt,
tragen Sie als Befragungsergebnis "l" ein.

Bei Haushalten, die eine Selbstausfüllung wünschen,
notieren Sie eine "2".

Treffen Sie auch nach mehrmaligen Versuchen nie-
manden an oder ist ein Haushalt nicht zur Auskunfts-
erteilung bereit, vermerken Sie eine "3" (keine Aus-
kunft).

Leerstehende Wohnungen sind mit "4", nicht in die
Befragung einzubeziehende Haushalte (Haushalte von
Angehörigen ausländischer Streitkräfte und bei aus-
schließlicher gewerblicher Nutzung der Räume) mit "5"
zu signieren.

Diese Spalten füllen Sie am besten aus, wetln Sie alle
Befragungen abgeschlossen haben.
Hier tragen Sie ein, wie viele Vordrucke für einen Haus-
halt angelegt wurden (2.8. "2" für einen Sechs-Personen-
Haushalt, aber auch für einen kleineren Haushalt, in dem
eine Person für sich allein auf einem getrennten Bogen
antwortet).

ln die Rubrik "Bemerkungen" können Sie beispielsweise
Termine für einen weiteren Besuch oder wichtige Mittei-
lungen an das Statistische Landesamt eintragen.

6
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lll" Erläuterungen zum Haushaltsmantelbogen

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt (auch Privathaushalte in
Gemeinschaflsunterkünften) und für jede Gemeinschaftsunterkunft ist ein
Haushallsmantelbogen anzulegen, unabhängig davon, ob der Haushalt ange-
troffen wurde oder nicht.

Bei Haushalten, die für längere Zeit abwesend bzw. nicht anzutreffen sind
oder die keine Auskunft erteilen, ist nur der Teil I des Haushaltsmantelbo-
gens auszufüllen.

Bitte beachten Sie, daß auch für Untermieter ein eigener Haushaltsmantel-
bogen anzulegen ist!

ln die Zeile jeder einzelnen Person machen Sie ein Kreuz, wenn Sie für diese
Person Auskunft er:halten haben.

Bitte beachten Sie, daß der angetroffene Auskunftspflichtige nicht die Namen
der übrigen Haushaltsmitglieder offenbaren muß. lst das von lhnen angetrof-
fene Haushaltsmitglied nicht bereit, lhnen die Namen der übrigen Haus-
haltsmitglieder zu nennen, so teilen Sie dies bitte dem Statistischen Landes-
amt mit. Geben Sie dabei auch die Anzahl der übrigen Haushaltsmitglieder
an. Diese Auskunft kann lhnen das angetroffene Haushaltsmitglied nach § 10
Abs. 5 MZG nicht venreigern.

Auch für eine leerstehende Wohnung oder wenn eine Wohnung von Angehö-
rigen ausländischer Streitkräfte privatrechtlich bewohnt wird, ist ein Haus-
haltsmantelbogen anzulegen. ln diesen Fällen füllen Sie bitte die Anschrift
aus und vermerken beim Familiennamen deutlich "leer" bzw. "Streitkräfte".
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lV. lnterviewervordruck
lV.1 Allgemeines zum lnterviewervordruck

Jeder im Auswahlbezirk wohnende Haushalt hat die Wahl, ob er an der
Befragung mündlich oder schriftlich teilnehmen will. Darüber hinaus hat
er die Waht, ob er die Fragen gemeinsam mit anderen Haushaltsmitglie-
dern oder für sich auf einem eigenen Bogen beantwortet.

Für jeden im Auswahlbezirk wohnenden Haushalt und für jede Gemein-
schaftsunterkunfl ist mindestens eine Erhebungsliste (e nach mündlicher
bzw. schriftlicher Auskunftserteilung besondere Form) anzulegen.

lst die Zahl der Haushaltsmitglieder größer als fünf, dann venrenden Sie
zur Beantwortung der Fragen eine zweite Erhebungsliste für die sechste,
siebte und weitere Person. Vergessen Sie nicht, die Ordnungsangaben auf
die zweite Erhebungsliste zu übernehmen und die "lfd. Nr. der Person im
Haushalt" entsprechend zu ändern ("06", "07" ttsw.).

Analog ist bei Gemeinschaftsunterkünften zu verfahren (s. Teil 3,
Abschnitt 4).

Die Eintragungen in die Erhebungspapiere nehmen Sie bitte mit Kugel-
schreiber vor, nicht aber mit Blei- oder Farbstift. Durch die direkte Eintra-
gung der Angaben in Signierziffern in die Erhebungspapiere für eindeutig
klassifizierbare Antworten ist es möglich, die jeweils in die Rubrik des
betreffenden Haushaltsmitgliedes eingetragene Schlüsselzahl gleich auf
den Datenträger zu übernehmen. Eine vorherige Übertragung in eine
Signierspalte ist nicht erforderlich.

Bei allen Fragen, bei denen die Angabe entfällt, sind keine Eintragungen
zu machen, d.h. die betreffende Spalte muß leer bleiben.

Da das Erhebungsprogramm 1995 außer den Fragen zum Mikrozensus in
einem Teil der Auswahlbezirke auch Fragen zur EU-Arbeitskräftestichprobe
vorsieht, wird folgende Untergliederung der Fragebogen vorgenommen :

- lnterviewervordruck 1 bzw. 1+E
Vordruck 1 beinhaltet alle Fragen des Mikrozensus. Er enthält sowohl
Fragen, die der Auskunftspflicht unterliegen, als auch die Fragen des
Mikrozensus, deren Beantwortung freiwillig ist. Fragen, deren Beantwor-
tung freiwillig ist, sind in einem helleren Farbton von den übrigen Fragen
abgesetzt.
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Vordruck 1+E enthält die Fragen des Mikrozensus, ergänzt um die Fra-
gen der EU-Arbeitskräftestichprobe. Auch er enthält sowohl die Fragen
mit Auskunftspflicht als auch die, deren Beanlwortung freiwillig ist. Fra-
gen, deren Beantwortung freiwillig ist, sind in einem helleren Farbton von
den übrigen Fragen abgesetzt.

- lnterviewervordruck 2
Vordruck 2 enthält die mit Freiwilligkeit zu erhebenden Fragen zu einer
amtlich anerkannten Behinderteneigenschaft, zu den Krankheiten und
Unfallverletzungen, zu den Rauchgewohnheiten und zur Verwendung von
Jodsalz.



Baualter der
Wohnung

Familienname,
Vorname

Lfd. Nr. der
Person
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lV.2 lnterviewervordruck 1 bzw. 1+E

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Wohnung
erstmals in die Erhebung einbezogen ist, d.h. bei Befragung
in Neubaubezirken und in Bezirken, die neu in die Erhebung
gekommen sind. Bei nachträglichen Um-, An- und Erweite-
rungsbauten ist das Jahr dieser Veränderung maßgebend.
ln diesem Fall können die Angaben zum Baualter der
einzelnen Wohnungen innerhalb eines Gebäudes
voneinander abweichen.

A. Angaben zur Person

Tragen Sie die Namen und Vornamen aller am Erhebungs-
stichtag (26 April 1995) zum Haushalt gehörenden
Personen ein.
Die Eintragungen machen Sie bitte in folgender Reihen-
folge: Ehegatten, Kinder in der Reihenfolge ihres Alters,
andere Verwandte, familienfremde Personen.
Beachten Sie, daß auch Haushaltsmitglieder, die aus
beruflichen oder anderen Gründen am Erhebungsstichtag
vorübergehend abwesend sind, erfaßt werden müssen
(zumindest müssen Sie die Anzahl dieser vorübergehend
abwesenden Personen, für die Sie ggf. keine Angaben
erhalten, beim angetroffenen Haushaltsmitglied erfragen
und auf der Verteilungsliste festhalten bzw. dem
Statistischen Landesamt mitteilen).

Geht die Zahl der Haushaltsmitglieder über fünf hinaus, so
verwenden Sie einen zweiten Vordruck, den Sie deutlich
mit "2" kennzeichnen, und übernehmen Sie die "Ordnungs-
angaben" des ersten Bogens. Die "laufende Nr. der Person"
im zweiten Vordruck ändern Sie dann unbedingt ab.

Vordruck
für fünf
Personen:

Vordruck
für weitere
zwei
Personen:

10 11 12

0 12
2 0 2
2 0 3
2 0 4
2 0 5

to 11 12

1/a2 0
Zz2 0

2 0 3
2 0 4

0 52
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Diese Frage ist nur in den Auswahlbezirken zu beantworten,
die bereits im Vorjahr in die Erhebung einbezogen waren.

Für jedes seit der letzten Erhebung bis einschließlich zum
Stichtag zugegangene Haushaltsmitglied oder nicht mehr
zum Haushalt gehörende ehemalige Haushaltsmitglied ist
entsprechend dem Grund der Veränderung hier eine Eintra-
gung votzunehmen. Die Eintragung erfolgt jedoch nur bei
der betroffenen Person.

Für neu hinzugekommene Personen sind auch die übri-
gen Fragen der Erhebung zu beantworten. Für nicht
mehr zum Haushalt gehörende Personen bleiben die
restlichen Fragen unbeantwortet.

lst ein gesamter Haushalt seit der letzten Befragung neu
zugezogen, ist die Signatur "2" (Zuzug) für alle Personen
des Haushalts anzugeben und alle übrigen Fragen zu beant:
worten.
Für einen Haushalt, der nach der letzten Befragung aufge-
löst wurde, ist der entsprechende Grund (Fortzug, Tod)
ebenfalls für alle Haushaltsmitglieder anzugeben. Die fol-
genden Fragen sind für solche Haushalte nicht zu beantwor-
ten.
Liegt für alle Haushaltsmitglieder eines aufgelösten Haus-
halts nur ein Grund für den Wegfall vor, so ist lediglich ein
entsprechender Eintrag in Spalte 29 der Verteilungsliste
vorzunehmen. Eine Erhebungsliste muß in diesem Fall nicht
angelegt werden.

Verheiratete Personen gelten auch dann als verheiratet (2),
wenn sie getrennt leben. Personen, deren Ehegatte für tot
erklärt worden ist, gelten als venaritwet (3).

Freiwillige Auskunft serteilung

Bitte beantworten Sie diese Frage auch für Personen, die
nicht mehr verheiratet (also venruitwet oder geschieden)
sind. Für ledige Personen lassen Sie die Frage
unbeantwortet.

2t13
Veränderung des
Haushalts

2t18
Familienstand

2119,20
Eheschließungs-
jahr
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2121
Familien-
zusammenhang

2t22
Lebenspartner

2t23,24
Staats-
angehörigkeit

Für die 1. Person im Haushalt entfällt die Angabe zu dieser
Frage (die Zitf er "1" isl bereits eingedruckt).
Alle anderen Personen geben an, ob und wie sie mit der
ersten Person oder deren Ehegatte venruandt oder ver-
schwägert sind.
Beachten Sie bitte, daß auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekin-
der als Kinder ("3") gelten.
Bitte vergessen Sie nicht, bei größeren Haushalten, für die
Sie eine zweite Erhebungsliste anlegen müssen, die vorge-
druckte "1" zu streichen und durch die Zitfer für den entspre-
chenden Familienzusammenhang zu ersetzen.

Für in Gemeinschaftsunterkünften lebende Personen, die
keinen eigenen Haushalt führen, bleibt diese Spalte leer.

Nur Vordruck 1+E!
Freiwillige Auskunftserteilung

Diese Frage richtet sich nur an Personen, die nicht mit der
ersten Person im Haushalt verwandt oder verschwägert
sind, also "Nein" in Frage 2121 angegeben haben.

Für die erste Person im Haushalt entfällt die Angabe zu
dieser Frage (die Ziffer "1" ist bereits eingedruckt).

Bitte beachten Sie, daß auch Schwiegersöhne und/oder
-töchter sowie Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder des Lebens-
partners der ersten Person als Kinder des Lebenspartners
("3") gelten.

Für in Gemeinschaftsunterkünften lebende Personen, die
keinen eigenen Haushalt führen, bleibt diese Spalte leer.

Wenn neben der deutschen noch eine weitere Staatsa'nge-
hörigkeit vorliegt, so tragen Sie bitte "01" (Deutsch) ein.
Hat jemand mehrere fremde Staatsangehörigkeiten, lassen
Sie den Befragten entscheiden, welche davon eingetragen
werden soll.
lnhaber eines Nansenpasses sind Staatenlose ("50").
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B. Ausländer
Freiwillige Auskunftserteilu ng

Der Fragenkomplex "Ausländei' ist nur an Personen zu rich-
ten, für die zur Frage nach der Staatsangehörigkeit
(Spalten 2123,24) die Schlüssel ,O2" bis "50" eingetragen
wurden.
Für Deutsche bleiben die entsprechenden Spalten leer.

Bitte beachten Sie folgenden Sonderfall:
Hatte ein Ausländer nach einem ersten Zuzug in die
Bundesrepublik Deutschland für mehr als 6 Monate die
Bundesrepublik wieder verlassen und kehrte anschließend
zurück, so ist das Jahr des zweiten (dritten) Zuzugs hier
anzugeben. Nur bei unter Gmonatigem Auslandsaufenthalt
ist das Jahr des ersten Zuzugs in die Bundesrepublik
anzugeben.

Bei Ehepaaren ist die Zahl der Kinder je Altersgruppe nur
bei einem Eltemteil einzutragen. Kinder, die auch in der
Bundesrepublik leben, werden nicht gezählt.

2t25,26
Aufenthaltsdauer

2t29 - 32
Kinder im Heimat-
land



2133
Weitere Wohnung

2134
Hauptwohnung
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Unter hiesiger Wohnung ist diejenige Wohnung zu verste-
hen, für die diese Erhebungsliste ausgefüllt wird.
Die Frage nach einer weiteren Wohnung bezieht sich auf
das Gebiet der jetzigen Bundesrepublik Deutschland.

Hat ein Haushaltsmitglied - neben der vorwiegend benutzten
Wohnung der Familie - noch am Arbeits-, Studien- oder
Schulort z.B. ein möbliertes Zimmer (auch Unterkunft bei
Venruandten oder Bekannten), so ist "1" einzutragen, unab-
hängig davon, ob die Befragung dort oder am Familien-
wohnsitz durchgeführt wird. Eine weitere Wohnung kann
auch sein: Wochenendhaus, Zweitwohnung, Baracke, Arbei-
tenryohnheim, lnternat, Anstalt mit langfristiger Unterbrin-
gung und behördlicher Meldung.

Für Wehrdienstleistende zählt die Kaserne immer als wei-
tere Wohnung.

Für Personen mit weiterem Wohnsitz im Ausland tragen Sie
"9" ein.

Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung
des Einwohners.

Bei Personen in den neuen Bundesländern, die noch keinen
neuen Personalausweis besitzen, ist die Hauptwohnung im
Personalausweis eingetragen.

Für Verheiratete, auch wenn sie aus wirtschaftlichen oder
beruflichen Gründen nicht ständig zusammenleben (2.8.
Wochenend- oder Monatspendler, Arbeitnehmer auf Mon-
tage) ist nach dem Melderecht die Wohnung der Familie die
vonariegend benutzte Wohnung, also die Hauptwohnung.

Für alle übrigen Personen (Ledige, Venritwete,
Geschiedene sowie Verheiratete, die dauernd getrennt
leben) bzw. in Zweifelsfällen ist nach dem Melderecht die
vorwiegend benutzte Wohnung (Hauptwohnung) diejenige,
wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des
Einwohners liegt, d.h. in der Regel die Wohnung, die mehr
als die Hälfte des Jahres bewohnt wird.

Für Wehrpflichtige gilt die Kaserne immer als Nebenwoh-
nung.
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G. Schulbesuch

Kindergarten/Kinderkrippe/Kinderhort (0)
Hierunter fallen auch Sonderkindergärten und kindergarten-
ähnliche Einrichtungen, z.B. Spielkreise. Außerdem sind die
Schulkindergärten und Vorklassen einschließlich entspre-
chender Einrichtungen an Sonderschulen einzubeziehen.

Bei Kindern, die neben der Schule einen Hort besuchen, ist
dagegen "9" einzutragen.

Für Schüler, die eine allgemeinbildende Schule besuchen,
ist nur die Klassenstufe anzugeben, die besucht wird, unab-
hängig von der Schulart.

Die Klassenstufen (auch Schuljahrgänge) werden, mit der
untersten Klasse beginnend, aufsteigend gezählt.

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe I bis 4 ("1")
Hier sind Schüler nachzuweisen, die die Klassenstufen 1 bis
4 (Primarbereich) der Grundschulen, integrierten Gesamt-
schulen, Freien Waldorfschulen, oder Sonderschulen besu-
chen.

Allgemeinbildende Schulen: Klassenstufe 5 bis 10 ("2")
Hiezu sind Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 (Sekundar-
bereich l) an folgenden Schularten zu zählen:
- schulartunabhängige Orientierungsstufe
- Hauptschulen (einschl. der Klassen 5 und 6 der Grund-

schulen in Berlin und Brandenburg)
- Schulen mit integrierten Klassen für Haupt- und Real-

schüler
- Realschulen
- Gymnasien
- lntegrierte Gesamtschulen
- Freie Waldorfschulen
- Sonderschulen
- Abendhauptschulen
- Abendrealschulen

2135
Schulbesuch
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Klassenstufe 11 bis 13 (gymnasiale Oberstufe) ("3")
Hierzu sind Schüler der Klassenstufen 11 bis 13 (Sekun-
darbereich !l) an folgenden Schularten zu zählen:
- Gymnasien
- lntegrierte Gesamtschulen
- Freie Waldorfschulen
- Sonderschulen
- Abendgymnasien
- Kollegs

Berufliche Schulen ("4")
Hierzu zählen
- Berufsschulen
- Berufsgrundbildungsjahr
- Berufsvorbereitungsjahr
- Berufsaufbauschulen
- Fachoberschulen
- Fachgymnasien/berufliche Gymnasien
- Kollegschulen (Nordrhein-Westfalen)
- Berufsoberschule (Bayern)
- Technische Oberschule (Baden-Württemberg)
- Berufsfachschulen, z.B.

- - Handelsschulen
- - Berufskollegs
- - Pflegevorschulen an Krankenanstallen
- - Krankenpflegeschulen

- Fachschulen, z.B.
- - Technikerschulen
- - Meisterschulen

- Fachakademien
- Berufsakademien
- Ausbildungsstätten für nichtäztliche Heilberufe (Schulen

des Gesund heitswesens)

Die Fachhochschulen ("5") - einschl. Verwaltungsfach-
hochschulen - sind größtenteils aus früheren lngenieur-,
Verwaltungs- oder Höheren Fachschulen hervorgegangen.
Das Fachhochschulstudium setzt in der Regel die
Fachhochschulreife voraus. Die Ausbildung erfolgt in der
Regel als Präsenzstudium in Vollzeitform, in vielen
Studiengängen unter Einschluß berufspraktischer
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Ausbildungsabschnitte; es gibt aber auch Formen des
berufsbegleitenden Teilzeit- oder Fernstudiums. Das
Fachhochschulstudium führt zu einer DiplomprÜfung (früher
Graduierung).
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Fach-
hochschulbereichs einer Gqsamthochschule, so ist hier
ebenfalls "5" einzutragen.

Hochschulen ("6") bereiten auf Tätigkeiten vor, die die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden
oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern.
Zu den wissenschaftlichen Hochschulen gehören die
Universitäten (einschl. der gleichrangigen Einrichtungen,
wie medizinische, Sport- und technische Hochschulen),
pädagogische und theologische Hochschulen.
Kunsthochschulen sind die Hochschulen für Bildende
Künste, Gestaltung, Musik, Film und Fernsehen. Das
Hochschulstudium setzt in der Regel die allgemeine oder
fachgebundene Hochschulreife voraus. Die Ausbildung
erfolgt in der Regel als Präsenzstudium in Volizeitform, in
vielen Studiengängen unter Einschluß berufspraktischer
Ausbildungsabschnitte; es gibt auch Formen des
berufsbegleitenden Teilzeit- oder Fernstudiums. Den
Studienabschluß bilden Hochschulprüfungen (Diplom,
Magister, Promotion usw.) oder Staats- bzw. kirchliche
Prüfungen.
Besucht der Betreffende einen Studienzweig des Hoch-
schulbereichs einer Gesamthochschule, so ist hier
Schlüssel "6" einzutragen.



2t37
Erwerbs-/
Berufstätigkeit
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D. Enarerbsbetei li gung, Arbeitsuche

Erwerbs- bzw. berufstätig sind alle Personen, die in der
Berichtswoche (24. bis 30. April 1995)

- in einem ArbeitsJDienstverhältnis stehen (auch Solda-
ten, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende)

- selbständig ein Gewerbe, einen freien Beruf, einen land-
wirtschaftlichen oder ähnlichen Betrieb betreiben oder im
Familienbetrieb mitarbeiten

- in einem Ausbildungsverhättnis stehen

- geringfügige oder gelegentliche Tätigkeiten ausüben.

Hierzu zählen auch Personen, die

- normalerweise erwerbstätig sind, aber in der Berichts-
woche z.B. krank oder im Urlaub waren

- sich im Erziehungsurlaub befinden, eine Rückkehr-
garantie des Arbeitgebers haben und ihren Arbeitsvertrag
nicht gekündigt haben

- "Zeitrentner" sind, d.h. deren Arbeitsvertrag für 1 Jahr
ruht (nicht gekündigt ist) und die nach diesem Jahr ihren
Arbeitsvertrag wieder erfüllen können (Rückkehrgarantie)

- ihre Tätigkeit nur für eine geringe Stundenzahl ausüben,
evtl. nur eine Stunde Pro Woche

- als mithelfende Familienangehörige ohne förmliches
Arbeitsverhältnis im Betrieb eines Haushalts- bzw. Fami-
lienmitgliedes mitarbeiten

- sich als Rentner noch etwas hinzuverdienen

- sich als Arbeitslose neben Arbeitslosengeld/-hilfe noch
etwas hinzuverdienen

- Bezieher von Vorruhestandsgeld oder Altersüber-
gang'sgetd sind und eine Tätigkeit von geringem Umfang
ausüben

- Beamte im Vorbereitungsdienst sind, auch wenn sie z.Z-
einen Studienabschnitt durchlaufen; als Auszubildende
sich z.Z. im Blockunterricht befinden
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Ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. als Schöffe, Vormund oder
Stadtverordneter, sind nicht zu erfassen.

Regelmäßige Tätigkeit:
Die Tätigkeit wird in regelmäßigen Zeitabständen ausgeübt
(2.8. täglich, einmalwöchentlich, zweiTage im Monat).

Gelegentliche Tätigkeit:
Der Enryerbstätige wird nur nach Bedarf eingesetzt oder er
sucht sich nur eine Arbeit von kuaer Dauer (2.8. Ferienjob).
Eine gelegentliche Tätigkeit soll nur dann angegeben wer-
den, wenn sie in der Berichtswoche auch tatsächlich ausge-
übt wurde. Einmalige Tätigkeit nur in der Berichtswoche gilt
als gelegentlich.

Für alle Haushaltsmitglieder, die hier angeben, enrerbstätig
zu sein, sind auch die Fragen im Teil "Gegenwärtige/frühere
Enarerbstätigkeit" zu beantworten.

Bitte nehmen Sie hier jede in der Berichtswoche geleistete
Arbeit in einem vom Haushalt bewirtschafteten landwirt-
schaftlichen Betrieb auf, auch wenn es sich nur um
gelegentliche landwirtschaftliche Hilfe gehandelt hat.

Landwirtschafttiche Arbeiten sind z.B. Feldarbeit,
Arbeiten bei der Tierhaltung, aber auch Büroarbeiten.

Nicht anzugeben sind hier hauswirtschaftliche Arbeiten
(das sind alle Verrichtungen im Haushalt für die
Beköstigung und sonstige Versorgung der Familie des
Betriebsinhabers).

Gibt der Befragte an, in der Berichtswoche in einem vom
Haushalt bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb mit-
gearbeitet zu haben, so ist darauf zu achten, daß auch alle
Fragen im Teil "Gegenwärtige/ frühere Enruerbstätigkeit" zu
beantworten sind.

2t38
Landwirtschaft-
liche Mithilfe



2t39
Geringfügige
Beschäftigung
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Diese Frage ist auch von Personen zu beantworten, die sich
in der Berichtswoche als nicht erwerbs- oder berufstätig ein-
gestuft haben ("Nein" in Frage 2137 bzw.2138).

Eine geringfügige Beschäftigung ist eine Tätigkeit mit
einer Arbeitszeit unter 15 StundenA/Voche und einem Ein-
kommen bis 580 DM im Monat, die sozialversicherungsfrei
ist. ln den neuen Bundesländern liegt die Einkommensgren-
ze bei470 DM im Monat.

Typische geringfügige Tätigkeiten:
- Putztätigkeit in einem Haushalt oder Betrieb
- Kinderbetreuung, Haushaltstätigkeit in einem Privathaus-

halt
- Stunden- oder tageweise Aushilfstätigkeit in einem Kauf-

haus/Geschäft
- Kleinere handwerkliche Aufträge oder Reparaturen
- Austragen von Zeitungen, Zeitschriften
- Verkaufs- oder Werbetätigkeit (auch Telefon- oder Außen-

dienst)
- Nebenberufliche Tätigkeit für Versicherung oder Bank
- Ferien- oder Nebenjob als Schüler(in) oder Student(in)
- Mitarbeit in einem Saisonbetrieb, z.B. in der Landwirt-

schaft oder bei der Herstellung von Konserven; Gast-
gewerbe

- Nebenberufliche Lehrtätigkeit, Nachhilfeunterricht
- Taxifahren, Aushilfstätigkeit bei einer Spedition
- Bezahlte Übungsleitertätigkeit in einem Verein
- Sonstige Nebentätigkeiten, z.B. Schreibarbeiten, Pro-

grammierarbeiten, Buchhaltertätigkeit

Wird die Frage nach einer geringfügigen Beschäftigung vom
Befragten bejaht, so sind im weiteren auch die Fragen für
Enrerbstätige insbesondere im Teil "Gegenwärtige/frühere
Enruerbs!ätigkeit" zu beantworten.

Ausführliche Hinweise finden Sie darüber hinaus im lnter-
viewer-Handbuch Teil 1 ("Zur Durchführung") auf Seite E.
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Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn die Fragen 2/37,
2/38 und 2/39 mit "Nein" beantwortet wurden. Bitte stellen
Sie die Frage an alle Nichterwerbstätigen im Alter von
15 Jahren und mehr, auch an Schüler und Rentner.

Eine Tätigkeit ist freiwillig unterbrochen z.B. von Haus-
frauen, die früher einmal erwerbstätig, waren und jetzt
wieder eine Berufstätigkeit suchen, oder von Handwerkern,
die eine Meisterschule abgeschlossen haben und jetzt eine
neue Arbeitsstelle suchen.

Eine Arbeitsuche nach Übergang in den Ruhestand kann
erfolgen, wenn eine Person z.B. neben ihrer Altersrente
noch eine geringfügige Tätigkeit ausüben will.

Auch Personen im Vorruhestand und Personen mit Bezug
von Altersübergangsgeld können eine Tätigkeit von gerin-
gem Umfang suchen, jedoch kann diese Suche nicht über
das Arbeitsamt erfolgen.

Wenn mindestens eine der Fragen 2137, Zlgg oder 2/39 mit
"Ja" beantwortet wurde, stellen Sie bitte diese Frage zu
einer evtl. Arbeitsuche.

2t40
Arbeitsuche als
Nichterwerbs-
tätiger

2t41
Arbeitsuche als
Erwerbstätiger

Als arbeitslos gelten nur solche Personen, die normaler-
weise enruerbstätig sind und z.Z. nur vorübergehend - da
sid noch keinen neuen Arbeitsplatz gefunden haben - aus
dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, sowie Schulenilas-
sene, die sich um eine Lehr-/ Arbeitsstelle bemühen. Die
Bezeichnung "arbeitslos" gilt auch, wenn man nicht beim
Arbeitsamt gemeldet ist oder wenn man zwar gemeldet ist,
aber kein ArbeitslosengeldÄhilfe bezieht (Signieziffer,2").
Personen, die normalerweise keinem Erwerb nachgehen,
z.B. Ehefrauen ohne eigenen Beruf, gelten nicht als arbeits-
los.

Für Personen mit Bezug von Altersübergangsgeld ist hier
- unabhängig von der Beantwortung der übrigen Fragen zur
Arbeitsuche - "9" (Nein) einzutragen.

2142
Arbeitslos



2t43-2t51
Arbeitsuche
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ln bestimmtem Rahmen ist es erlaubt, daß Arbeitslose,
auch wenn sie Arbeitslosengeld bzw. -hilfe erhalten, sich
noch etwas hinzuverdienen. Machen Sie dann für diese
Enrerbstätigkeit auch Angaben im Teil
,,Gegenwärtige/frü h ere Enruerbstätigkeit".

Hat sich ein Haushaltsmitglied als arbeitslos bezeichnet (,,1"
oder ,,2"), so sind auch die folgenden Fragen über die
Arbeitsuche zu beantworten.

Die Fragen 2/43 bis 2/51 sind für alle Arbeitsuchenden und
Arbeitslosen zu beantworten, d.h. wenn mindestens eine der
Fragen 2140,2141 oder 2142 mit "Ja" beantwortet wurde.

2t43-2t46
Arbeitsuche erfolgt
durch...

Kommen mehrere Arten der Arbeitsuche in Betracht, so
geben Sie bitte die beiden wichtigsten Arten entsprechend
ihrer Bedeutung an.

ln der Regel ist bei Personen, die Arbeitslosengeld/-hilfe
erhalten, die Suche über das Arbeitsamt ("01" in Spalte
2143,44) die wichtigste Methode der Arbeitsuche. Werden
darüber hinaus weitere Möglichkeiten der Arbeitsuche
genutzt, so werden diese in Spalte 2145,46 notiert.

Private Vermittlung tragen Sie bitte dann ein, wenn über
eine Personalberatung oder ähnliche Einrichtungen Arbeit
gesucht wird.

Die Arbeitsuche über Freunde, Bekannte oder Venrandte
gilt dagegen als persönliche Verbindung ("06").

Als direkte Bewerbung ("05") gilt die unmittelbar vom
Arbeitsuchenden ausgehende schriftliche, telefonische oder
persönliche Bewerbung, die nicht auf ein lnserat, die
Vermittlung durch das Arbeitsamt oder durch Bekannte u.ä.
erfolgt.

Suche noch nicht aufgenommen ("14") ist nur dann anzu-
geben, wenn eine Person tatsächlich eine Arbeit aufnehmen
bzw. den Arbeitsplatz wechseln möchte, aber zur Suche
noch keine Gelegenheit bzw. Zeit hatte.
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Nur Vordrusk 1+E !

Warten auf Antwort auf eine Bewerbung ("08") und War-
ten auf Antwort des Arbeitsamtes ("09") sind nur dann
anzugeben, wenn die letzte Bewerbung bzw. der letzte Kon-
takt zum Arbeitsamt länger als 4 Wochen zurückliegen und
zwischenzeitlich keine weiteren Schritte der Arbeitsuche
unternommen wurden.

NurVordruck 1 + E!
Freiwilti ge Auskunftserteilu ng

Diese Frage richtet sich nur an Personen, die eine Erwerbs-
tätigkeit über das Arbeitsamt suchen und auf eine Antwort
des Arbeitsamtes warten ("09' in Frage 2143,44 oder
2t45,46).

Bitte beachten Sie, daß eine Person, die eine Arbeitneh-
mertätigkeit sucht (Iätigkeit als Arbeiter, Angestellter, Aus-
zubildender oder auch als Beamter), auch angibt, ob sie
eine Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit sucht.

2t47
Letzter Kontakt
zum Arbeitsamt

2148
Art der gesuchten
Tätigkeit

Wurde die Arbeitsuche (von Arbeitslosen) durch eine zwi-
schenzeitliche Tätigkeit oder auch längere Krankheit unter-
brochen, so ist nur die nach diesen Ereignissen folgende
Zeit als Dauer der Arbeitsuche anzugeben. Achten Sie
darauf, daß nur die Dauer der Suche, die vor dem
Berichtsstichtag (26. April 1995) liegt, angegeben wird.
Für Personen, die die Arbeitsuche noch nicht aufgenommen
haben, bleibt diese Frage unbeantwortet.

Diese Frage ist von allen Personen zu beantworten, die die
Arbeitsuche bereits aktiv aufgenommen haben.

2t49
Dauer der
Arbeitsuche

2t50
Verfügbarkeit



2t51
Situation vor
Beginn der
Arbeitsuche
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Beachten Sie, daß die Verfügbarkeit für die Berichtswoche
("sofort") oder die zwei nachfolgenden Wochen erfragt wird.

Nur Vordruck 1+El

Für Personen, die vor Beginn der Arbeitsuche Schüler oder
Student waren, isl "Vollzeitausbildung oder -fortbildung" ein-
zutragen, auch wenn sie nebenbei eine geringfügige Tätig-
keit ausgeübt haben.
Dagegen gelten Auszubildende und Firmenpraktikanten als
enrerbs- bzw. berufstätig.
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D. Nichterwerbstätigkeit

Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn eine Person z.Z.
nicht erwerbstätig ist (Frage 2137, 2l3E und 2/39: "Nein"),
gleichgültig, ob sie eine Enrerbstätigkeit sucht oder nicht.

2t52
Frühere Erwerbs-
tätigkeit

Wenn eine nichterwerbstätige Person bereits früher einmal
erwerbstätig war, geben Sie hier bitte an, wann diese Tätig-
keit aufgegeben wurde, auch wenn dieser Zeitpunkt schon
viele Jahre zurückliegt.

Vordruck l:
Es ist der Zeitraum anzugeben, der seit Beendigung der
letzien Tätigkeit verstrichen ist.

Vordruck 1+E:
Es sind das Jahr und der Monat anzugeben, in dem die
letäe Tätigkeit beendet wurde.

Treffen mehrere Gründe für die Beendigung der letzten
Tätigkeit zu, lassen Sie sich bitte den wichtigsten angeben.

2t53-2t56
Beendigung der
letzten Tätigkeit

2157
Grund für
Beendigung

Bitte beachten Sie:
Der Grund für die Beendigung der früheren Tätigkeit wird
erfragt in
- Vordruck 1 für die letzten 3 Jahre
- Vordruck 1+E für die letzten 8 Jahre.

Persönliche oder familiäre Verpflichtungen ("7") liegen Nur
vor, wenn die frtihere Erwerbstätigkeit wegen Heirat, Kinder- Vordruck 1+El
betreuung, ernsthafter Erkrankung anderer Familienmit-
glieder oder längerem Urlaub usw. beendet wurde.

Dagegen ist für Personen, die ihre frühere Enrerbstätigkeit
beendet haben, um eine schulische Ausbildung oder ein
Studium aufzunehmen, Ziffer "8" einzutragen.



2t58
Wunsch nach
Erwerbstätigkeit

2t59
Verfügbarkeit

2t60
Jetzige Situation
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Nur Vordruck 1+El
Freiwi llige Auskunftserteilung I

Bitte beachten Sie, daß lediglich Personen, die gegenwär-
tig weder erwerbstätig sind, noch eine Enarerbstätigkeit
suchen, befragt werden, ob sie (überhaupt) eine berufliche
Tätigkeit wünschen ("Nein" in Fragen 2/37 bis 2/40 in Vor-
druck 1+E).

Nur Vordruck 1+El
Freiwillige Auskunftserteilung I

Die Frage nach der Verfügbarkeit für die Aufnahme einer
Tätigkeit ist nur von nichterwerbstätigen Personen zu beant-
worten, die in Frage ?58 angegeben haben, eine Erwerbs-
tätigkeit zu wünschen.

Nur Vordruck 1+El

Diese Frage richtet sich nur an Personen, die weder
enrverbstätig noch arbeitslos noch arbeitsuchend sind,
d.h. an diejenigen im Alter ab 15 Jahren, die die Fragen
2137 bis 2l4O und 2142 mil "Nein" beantwortet haben.
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G. Erste gegenwärtige/frühere Enrerbstätigkeit

Hier tragen Sie bitte den Namen der Firma, des Arbeit-
gebers, der Dienststelle, des Geschäftes, der Praxis, des
eigenen Betriebes ein, bei dem das jeweilige Haushaltsmit-
glied beschäftigt ist. Venruenden Sie bitte keine nur örtlich
bekannten Kuzformen der Firmennamen.

Der Name der Firma ist ein tlilfsmerkmal und dient aus-
schließlich der genauen Zuordnung des Wirtschafts-
zweiges.

Zum öffentlichen Dienst gehörig ist derjenige zu zählen, der
im Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde,
eines Gemeindeverbandes oder anderer Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der
Verbände von solchen steht.

Hiezu zählen Tätigkeiten bei:

- Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und
der Gemeindeverbände, z.B. Regierung und Ministerien,
Gemeindevenltraltungen, Rechnungshöfe, Oberfinanzdi-
rektionen, Finanzämter, Staatshochbauämter, Bauämter,
Zollämter, Polizei, Bundeswehr, Bundesgrenzschutz, Ord-
nungsämter, öffentliche Kindergärten, Schulen und Hoch-
schulen, öffentliche kulturelle Einrichtungen ([heater,
Museen, Bibliotheken), Sozialämler, öffentliche Kranken-
häuser, Heilstätten und Altersheime, Gesundheitsämter,
Wasser- und Schiffahrtsdirektionen,

- Gerichten des Bundes und der Länder,

- rechtlich unselbständigen Unternehmen und rechtlich selb-
ständigen Unternehmen im Besitz der Länder und Kom-
munen, die zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben in Form
einer Körperschaft des privaten Rechts geführt werden,
z.B. Verkehrsbetriebe, Flughäfen, Binnen- und Seehäfen,

a
Firma, Betrieb

3/{3
Öffentlicher Dienst
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- Kommunalen Zweckverbänden, z.B. Krankenhauszweck-
verbände, Schulzweckverbände, Abwässer- und Abfallbe-
seitigungszweckverbände,

- Trägern der Sozialversicherung, z.B. Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte, Landesversicherungsanstal-
ten, gesetzliche Krankenkassen (AOK, Ersatzkassen),
Berufsgenossenschaften, Bundesanstalt für Arbeit einschl.
ihrer Dienststellen, Krankenhäuser und Gesundheitsdienst
der Träger der Sozialversicherung,

- Bundesbank, Landeszentralbanken,

- sonstigen juristischen Personen, die überwiegend aus
öffentlichen Mitteln finanziert werden, voruviegend aus
dem Bereich der Wirtschaft und Forschung (2.8. Max-
Planck-Gesellschaft , Fraunhofer-Gesellschaft).

Zum Öffentlichen Dienst sind nicfit zu zählen Tätigkeiten
bei:

- Kirchen, karitativen Organisationen, Wohlfahrtsverbänden,
religiösen Stiftungen; privaten, kirchlichen oder karitativen
Kindergärten und Schulen, auch wenn sie staatlich aner-
kannt sind, privaten Krankenhäusern, Heilstätten, Alters-
heimen und Wohnheimen, auch bei solchen, deren Träger
Kirchen, karitative Organisationen oder Wohlfahrtsver-
bände sind; pnvafen kulturellen Einrichtungen, auch dann
nicht, wenn sie Zuschüsse von Kommunen erhalten,

- Rundfunk- und Fernsehanstalten,

-rechtlich selbständigen Wirtschaftsunternehmen, die im
Besitz des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder der
Gemeindeverbände sind und nicht zur Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben dienen,

- Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts
(2.8. lndustrie- und Handelskammern, Handwerkskam-
mern, Arzte- und Rechtsanwaltskammern, Verbände der
Sozi a lversi ch e ru n gsträg e r),

- privaten Kreditinstituten; Bundes- und Landeskreditanstal-
ten; Sparkassen, auch solche nicht, deren Träger Gemein-
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den bzw. Gemeindeverbände sind; Bausparkassen; priva-
ten Krankenkassen,

- privaten Forschungsinstituten, auch solche nicht, die über-
wiegend oder ausschließlich aus Aufträgen des Bundes,
der Länder und der Kommunen finanziert werden.

Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zum Wirt-
schaftszweig. Richten Sie sich nach dem übenriegenden
wirtschaftlichen Schwerpunkt des örtlichen Betriebes
(nicht des Unternehmens), in dem die einzelnen Haushalts-
mitglieder beschäftigt sind. Umfaßt ein Betrieb mehrere Auf-
gabengebiete, so ist das übenruiegende Betätigungsfeld der
örtlichen Einheit anzugeben.

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabrik),
Lebensmitteleinzelhandel (nicht Handel),
Steuerberatung (nicht Büro).

Zivildienstleistende geben den Wirtschaftszweig des
Betriebes, der Firma an, in dem (der) sie ihren Zivildienst
leisten.

Nennen Sie bitte den genauen Beruf, den die Person z.Z.
ausübt (bzw. zuletzt ausübte, falls sie nicht mehr
emerbstätig ist). Der ausgeübte Beruf ist in vielen Fällen
nicht der früher einmal erlernte. Der früher erlernte Beruf ist
dann hier nicht anzugeben.

Zivildienstleistende geben die augenblicklich ausgeübte
Tätigkeit an (2.8. Altenpflegehelfer).
Auszubildende geben den Ausbildungsberuf an.

Aufgrund der Erfahrungen aus vorangegangenen Erhebun-
gen weisen wir ausdrücklich darauf hin, daß der ausgeübte
Beruf möglichst genau anzugeben ist. Eine genaue Berufs-
angabe ist für die Signierung und Weiterverarbeitung im

3/b
Wirtschaftszweig

3/c
Beruf
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Statistischen Landesamt und für die Qualität der Ergebnisse
unvezichtbar. So sind insbesondere folgende Berufs-
angaben nicht ausreichend genau:

Lehrer/in
Lehrling
Maschinenarbeiter/in
Maschinenbediener/in
Maschinenführer/in
MaschinisUin
Metallarbeiter/in
PraktikanUin
Selbständige/r
Techniker/in
Technische(r) Angestellte/r
Vorarbeiter/in
Wissenschaftler/in
Wissenschaflliche(r)

Angestellte/r
Wissenschafiliche(r)

Mitarbeiter/in

Die genaue Berufsbezeichnung könnte z.B. sein
Statt... könnte es heißen:

Angestellte/r
Arbeiter/in
Auszubildender
Büroangestellte/r
Diplom-lngenieur/in
DisponenUin
Fabrikarbeiter/in
Facharbeiter/in
Geschäftsinhaber/in
Gruppenführer/in, -leiter/in
Heimarbeiter/in
Hilfsarbeiter/in
lndustriearbeiter/in
lngenieur/in
Kaufmännische(r)

Angestellte/r
Kaufmann/Kauffrau
Konstrukteur/in

kaufmännische(r) Angestellte/r Auftragssachbearbeiter
Finanzbuchhalter
Rechn sJ rüfer

Facharbeiter/in Maschinenschlosser/in
Universaldreher/in

acher/in

3114
Tätigkeit wird/
wurde ausgeübt
als ...

Techniker/in Bautechniker/in
Elektrotechniker/in
Fahzeu g bautech n iker/in

Beschäftigt ein Selbständiger nur Mithelfende Familien-
angehörige (ohne Lohn/Gehalt), tragen sie bitte Selbständi-
ger ohne Beschäftigte ("0") ein. Zu den Selbständigen zäh,
len auch Hausgewerbetreibende.
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Wenn jemand im Betrieb eines Verwandten ohne Lohn oder
Gehalt mithilft und für diese Tätigkeit keine Pflichtbeiträge
zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversicherung zahlen
muß, ist er sogenannter Mithelfender Familienangehöri-
ger. Haushaltsrnitglieder, die sich als Mithelfende Familien-
angehörige bezeichnen, jedoch rentenversicherungspflichtig
sind, sind als Arbeiter oder Angestellte zu zählen.

Als Bearnte zählen auch Beamtenanwärler, Beamte im Vor-
bereitungsdienst, Geistliche und Beamte der Römisch-
Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

Die Bezeichnung "Beamter" wird häufig auch für Angestellte
venruendet, so z.B. bei Versicherungsbeamten, Bankbeam-
ten, Betriebs- und Sozialbeamten. ln diesen Fällen tragen
Sie Angestellter ("4") ein. ln der Regel werden Sie aus
dem Namen der Firma erkennen können, ob die
Bezeichnung Beamter bei der betreffenden Enarerbstätigkeit
in einem solchen Sinn gebraucht worden sein kann oder
nicht. ln Zweifelsfällen fragen Sie die Auskunftsperson bitte
nochmals genau.

Arbeiter ("5") sind sowohl Facharbeiter als auch angelernte
Arbeiter und Hilfsarbeiter.

Als Auszubildende gelten auch Praktikanten, Volontäre
und Schüler an Schulen des Gesundheitswesens, die
gleichzeitig praktisch ausgebildet werden. Handwerklich und
landwirtschaftlich Auszubildende zählen zu den gewerblich
Auszubildenden.

Berufssoldaten haben sich auf Lebenszeit zum Wehrdienst
verpflichtet.
Zeitsoldaten'sind diesen gleichgestellt; ihre Verpflightung
ist jedoch auf eine bestimmte Zeit beschränkt (2, 4, 8 oder
12 Jahre).
Wehrdienstleistende sind Personen, die nach Beendigung
ihrer Schulzeit bzw. Ausbildung ihren Wehrdienst in der
Bundeswehr von dezeit 12 Monaten ableisten.

Zivildienstleistende lehnen den Dienst mit der Waffe ab
und verrichten anstelle des Wehrdienstes einen Zivildienst,
vorrangig im sozialen Bereich.



3/15
Arbeitsvertrag

3/16
Dauer befristeter
Tätigkeit

3121
VollzeiUTeilzeit

3t22-24
Normale Arbeits-
zeit
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Wenn eine Tätigkeit zeitlich befristet ist, wird der Ablauf des
Arbeitsverhältnisses im allgemeinen im Arbeitsvertrag ver-
einbart, z.B. saisonbedingte Tätigkeit, spezieller Ausbil-
dungsvertrag, Jahresvertrag, ABM-Vertrag (Vertrag im Rah-
men der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen). Beachten Sie
aber bitte auch, daß ein Arbeitsvertrag auch durch münd-
liche Absprache zustande kommen kann.

Nur Vordruck 1+E
Fre iwi I I i ge Ausku nft serteilu n g

Bitte beachten Sie hier, daß Enrerbstätige mit befristeten
Arbeitsverträgen ("2" in Frage 3/15) die Gesamtdauer vom
Beginn der Tätigkeit bis zum Vertragsende angeben, also
mit Berücksichtigung der bis zum Befragungsstichtag
bereits verstrichenen Zeit.

Die Laufzeit befristeter Arbeitsverträge ist i.d:R. in ganzen
Monaten oder Jahren angegeben. ln von dieser Regel
abweichenden Fällen runden Sie bitte auf. Wird z.B. die
Gesamtdauer der befristeten Tätigkeit mit 15 Wochen (3%
Monate) angegeben, so ist Ziffer "3" für 4 bis 6 Monate ein-
zutragen.

Lassen Sie diese Frage bitte auch beantworten, wenn nur
eine gelegentliche Tätigkeit vorliegt. Liegen mehrere
Gründe für eine Teilzeittätigkeit vor, tragen Sie die
niedrigste Signierziffer ein.

Bei der normalerweise geleisteten Arbeitszeit sind gelegent-
liche oder einmalige Abweichungen nicht zu berücksichtigen
(2.B. Urlaub, Krankheit, gesetzliche Feiertage, gelegentlich
geleistete Überstunden oder Kuzarbeit).
Die "normale" Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmern z.B. von
der tarifvertraglich vereinbarten Arbeitszeit abweichen,
wenn sie regelmäßig wöchentlich Überstunden leisten.
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Beträgt die Arbeitszeit z.B. 38,5 Stunden, so ist "38" einzu-
tragen.

Wechselt die Arbeitszeit häufig oder arbeitet ein Befragter
nur gelegentlich, bitten Sie um Angabe der durchschnittlich
geleisteten Arbeitszeit für einen längeren Zeitraum.

Der Zeitaufwand für den Weg zur Arbeitsstätte ist kein Teil
der Arbeitszeit.

Arbeitsbereitschaft gilt jedoch als Arbeitszeit.

Ebenso zählt für Lehrer der Zeitaufirvand für die Unterrichts-
vorbereitung, die Teilnahme an Lehrerkonferenzen usw. mit
zur Arbeitszeit.

Bei Mithelfenden Familienangehörigen darf nur der Zeit-
aufiryand für betriebliche Arbeiten, nicht der für Arbeiten im
eigenen Haushalt, berücksichtigt werden.

Personen im Erziehungsurlaub, die z.Z. keine Tätigkeit aus-
üben, geben die vor Antritt des Eziehungsurlaubs normaler-
weise geleistete Arbeitszeit an.

Bitte tragen Sie hier die in der Berichtswoche (24. bis 30.
April 1995) tatsächlich geleistete Arbeitszeit (Arbeits-
stunden und -tage) ein. Hiezu zählen auch Überstunden.
Dagegen zählen Urlaubs- oder Krankheitstage und andere
Ausfalltage (siehe Frage 3128,29) nicht zur tatsächlichen
Arbeitszeit.

Diese Frage ist zu beantworten, wenn die Arbeitszeit des
Enrerbstätigen in der Berichtswoche küzer oder länger war,
als es der normalen Arbeitszeit entspricht.

Nennt man lhnen gleichzeitig mehrere Gründe für eine
Abweichung, tragen Sie bitte die niedrigste Signieziffer ein.

Arbeitsschutzbestimmungen, auch Mutterschaft ("02")
wird in der Hauptsache bei Jugendlichen und bei Beschäf-
tigten in Betrieben oder Tätigkeiten mit besonderer Gesund-

3t25 - 27
Tatsächliche
Arbeitszeit

312E,29
Grund für
Abweichung der
Arbeitszeit



Nur Vordruck 1!

Nur Vordruck
1+El
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heitsgefährdung einzutragen sein, wenn unter beslimmten
Voraussetzungen Freizeit zu gewähren ist oder eine jeweils
festgesetzte Wochenarbeitszeit nicht überschritten werden
darf. Beachten Sie bitte, daß auch Arbeitsfreistellungen wer-
dender oder niedergekommener Mütter den Arbeitsschutz-
bestimmungen zuzuordnen sind.

Arbeitsstreitigkeiten ("04") trifft zu für Streiks und Aus-
sperrungen.

Schlechtwetterlage ("05") kornmt hauptsächlich in der
Bauindustrie und der Landwirtschaft vor.

Kurzarbelt ("06") kann nur bei abhängig Beschäftigten -
also bei Arbeitern und AnEestellten - angeordnet werden,
wenn z.B. wegen Auftragsmangels weniger gearbeitet
werden kann.

Arbeitsaufnahme ("07") wäre dann einzutragen, wenn eine
neue Tätigkeit in der Berichtswoche, z.B. am Mittwoch, auf-
genommen wurde.

Umgekehrt ist bei einer Beendigung im Laufe der Berichts-
woche ohne sofortige Aufnahme einer neuen Tätigkeit "08"
(Beendigung einer Tätigkeit) anzugeben.

Teilnahme an einer Schulausbildung, Aus- oder Fortbil-
dung ("10") ist nur dann anzugeben, wenn diese nicht inner-
halb des Betriebes stattfindet. Für Auszubildende, die am
Berufsschulunterricht teilnehmen, trifft diese Kategorie nicht
zu.

Für Personen im Erziehungsurlaub, die keine Tätigkeit
ausüben, ist "sonstige Gründe" für niedrigere Arbeitszeit
einzutragen.

ln Vordruck 1+E ist Abwesenheit wegen Eziehungsurlaub
oder Kinderpflege unter niedrigere Arbeitszeit wegen per-
sönlicher oder familiärer Verpflichtungen oder
sonstiger persönlicher Gründe ("1 1") einzutragen.
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Sonderformen der Arbeitszeit

Zur Beantwortung der Fragen zu den Sonderformen der
Arbeitszeit ist die erste Erwerbstätigkeit im Zeitraum

' Februar bis April 1995 heranzuziehen. Personen, die ihre
Tätigkeit in den letzten 3 Monaten gewechselt haben,
beantworten die Fragen bitte für die jetzige Tätigkeit.

Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe zur
Häufigkeit sind dabei wie folgt aufzufassen:

Ständig: normalerweise an jedem Samstag;
normalerweise am jedem Sonn- und/oder

Feiertag;
normalerweise an jedem Abend;
normalerweise in jeder Nacht;
normalerweise nur Schicht

Regelmäßig: nicht ständig, aber in gleichbleibenden Zeit-
abständen

Gelegentlich: nicht regelmäßig (hin und wieder in unregel-
mäßigen Zeitabständen, auch einmaligl

Samstagsarbeit liegt vor, wenn die gesamte Arbeitszeit
oder nur ein Teil auf den Samstag zwischen 0'O0 und
24.OO Uhr fällt. Dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei
um eine typische Arbeitsschicht oder um eine normale
Arbeitszeit bei Betrieben mit 6-Tage-Woche handelt' Glei-
ches gilt für die Arbeit an Sonn- und/oder Feiertagen.

Arbeitete eine Person z.B. von Samstag 22.OO bis Sonn-
tag 6.00 Uhr, so ist sowohl die Frage nach Samstags-
arbeit als auch die nach Sonn- und/oder Feiertagsarbeit
zu bejahen.

NurVordruckl+E!
Abendarbeit wird zwischen 18.00 und 22.00 Uhr gelei-
stet. Abendarbeit ist auch dann zu bejahen, wenn nur ein

4t13 - 4123
Samstagsarbeit,
Sonn- und/oder
Feiertagsarbeit,
Abendarbeit,
Nachtarbeit,
Schichtarbeit

4113 - 4114
Samstagsarbeit
bzw. Sonn-
und/oder Feier-
tagsarbeit

4t15
Abendarbeit



4t16
Nachtarbeit

4117
Nachtarbeits-
itunden
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Teil der Arbeitszeit innerhalb der Zeitspanne von 1 8.00
bis 22.00 lag.

Sowohl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor,
wenn die Arbeit vor 22.OO tJhr begann und nach 22.OO
Uhr endete.

Sofern ein Teil oder auch die gesamte Abendarbeit auf
einen Samstag und/oder einen Sonn-/Feiertag fiel, so sind
auch die Fragen 4/13 und/oder 4114 entsprechend zu
bejahen.

Nachtarbeit wird zwischen 22.OO und 6.00 Uhr geleistet.
Sie ist auch dann zu bejahen, wenn nur ein Teil der
Arbeitszeit innerhalb der Zeir:spanne von 22.OO bis 6.00
lag.

Sowohl Abendarbeit als auch Nachtarbeit liegen vor,
wenn die Arbeit vor 22.OO Uhr begann und nach 22.OO
Uhr endete.

Sofern ein Teil oder auch die gesamte Nachtarbeit auf
einen Samstag und/oder einen Sonn-/Feiertag fiel, so sind
auch die Fragen 4113 undloder 4114 entsprechend zu
bejahen.

Sofern die Frage nach Nach'tarbeit l4l16l bejaht wurde,
sind hier die normalerweise auf den Zeitraum von 22.OO
bis Q.00 Uhr entfallenden Arbeitsstunden einzutragen
(2.8. wurden bei einer Arbeitszeit von 17.00 bis 2.00 Uhr
4 Arbeitsstunden nachts geleistetl.

Wechselt jedoch die nachts geleistete Arbeitsstundenzahl
(dies kann durch Wechselschicht bedingt seinl, so ist die
durchschnittlich pro Nacht, in der die Person arbeitete,
geleistete Stundenzahl einzutragen.

Arbeitete z.B. eine Person im wöchentlichen Wechsel in
einer Frühschicht von 4.00 bis 12.00 Uhr, Spätschicht
von 12.00 bis 20.00 Uhr urrd Nachtschicht von 20.00
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bis 4.00 Uhr, so sind die Frühschicht mit zwei und die
Nachtschicht mit sechs Nachtarbeitsstunden zu
berücksichtigen. Der Durchschnitt von 4 Stunden ist
einzutragen.

Eine Person leistet Schichtarbeit, wenn sie
a) ihre Arbeit zu wechselnden Zeiten ausübt (Wechsel-

schicht)
z.B.: - Frühschicht/Spätschicht

- Frühschicht/Spätschicht/Nachtschicht
- Tagschicht/Nachtschicht
- unregelmäßige Schicht (etwa 2 Wochen Früh-

schicht, dann 3 Wochen Spätschicht)
- geteilte Schicht (Teil der Arbeitszeit am Vor-

mittag, anderer Teil am Abend)

b) ihre Arbeit zwar zu konstanter, aber ungewöhnlicher
Zeit ausübt
z.B.: - Dauer-/Nachtarbeil.

- nur Frühschicht oder nur Spätschicht
- 24-Stunden-Dienst oder 36-Stunden-Dienst

Arbeitete eine Person in einem Betrieb mit Schichtarbeit
ausschließlich in einer "Normal-" oder "Tagesschicht"
(2,8, von 8.00 bis 16.00 Uhr), so liegt keine
Schichtarbeit vor.

Es ist jede Frage nach der Art der Schichtarbeit zu beant-
worten, falls die Frage nach der Schichtarbeit (4/18)
bejaht wurde.

Als sonstige Schicht gilt jede Schichtart, die nicht in den
Spalten 4119 - 4122 genannt wurde (2.B. auch ein 24-
Stunden-Schichtdienst bei der Feuerwehr oder ein 36-
Stunden-Schichtdienst von Arzten).

4118
Schichtarbeit

4119 - 4123
Art der
Schichtarbeit



4t24
Arbeit zu Hause
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Nur Vordruck 1+E!
Freiwi I li ge Auskunftserteilun g

"Arbeit zu Hause" liegt zumeist bei Selbständigen in künst-
lerischen und freien Berufen vor, die ganz oder teilweise in
einem für die beruflichen Zwecke eingerichteten Teil ihrer
Wohnung (2.8. Atelier eines Künstlers) tätig sind.

Dagegen sind etwa Azte oder Steuerberater nicht zu Hau-
se tätig, wenn deren Praxis bzw. Büro an den Wohnraum
angrenzt und mit einem separaten Eingang versehen ist.
Gleiches gilt für Landwirte, die auf ihren Feldern, in Stallun-
gen oder sonstigen - nicht zum Wohnbereich gehörenden -
Gebäuden tätig sind.

Arbeitnehmer arbeiten zu Hause, wenn sie ihren Beruf aus-
schließlich oder teilweise zu Hause ausüben, wie etwa

- Arbeitnehmer, die Heimarbeit verrichten und hierfür vom
Arbeitgeber mit einem Computer (PC) ausgestattet
wurden,

- Handelsreisende, die ein auswärtiges Kundengespräch
vorbereiten und

- Lehrer, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu
Hause Unterrichtsstunden vorbereiten und Klassenarbei-
ten korrigieren müssen.

Arbeit zu Hause liegt jedoch nicht vor, wenn Arbeitnehmer
unter Zeitdruck oder aus persönlichem lnteresse in ihrer
Freizeit unentgeltlich arbeiten.

Die ih den Antwortkategorien venruendeten Begriffe zur
Häufigkeit sind dabeiwie folgt aufzufassen:

hauptsächlich: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts-
woche wurde an mindestens der Hälfte
aller Arbeitstage zu Hause gearbeitet

manchmal: in den letzten 4 Wochen vor der Berichts-
woche wurde mindestens einmal, aber an
weniger als der Hälfte aller Arbeitstage zu
Hause gearbeitet
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Tätigkeitsmerkmale

Bei der Angabe der überwiegenden Aufgabe sollen die Zwi-
schenüberschriften lhnen eine grobe Orientierung bei der
Zuordnung zu den einzelnen Kategorien ermöglichen.

Die Angaben der Erwerbstätigen sind ggf. in die unter "1"
bis "9", "0" genannten Kategorien zu "übersetzen". Die
befragten Personen denken ja oftmals nicht in den aufge-
führten abstrakten Bezeichnungen.

ln vielen Fällen (insbesondere bei gehobenen Tätigkeiten)
kann der Aufgabenschwerpunkt nicht nach der Arbeitszeit
bzw. den Arbeitsstunden festgelegt werden. Dann können
Sie lediglich nach der übertragenen Aufgabe zuordnen.

Beispiel: Führungskräfte werden - zeitlich gesehen
überwiegend telefonieren, Briefe schreiben, Daten
aufnehmen und weitergeben; aber ihre Aufgabe besteht im
Kern darin zu disponieren, zu führen oder zu leiten ("7").

Für Auszubildende ordnen Sie die Aufgabe bitte nach der
zu erlernenden Tätigkeit zu.

Soldaten haben die übenviegende Aufgabe des Sicherns
und Bewachens ('9").

Nun noch einige Erläuterungen zu den Gruppen der
"überwiegend ausgeübten Tätigkeit":

Maschinen einrichten/einstellen
Alle Tätigkeiten, die sich hauptsächlich auf das
Inganghalten von Maschinen und halb- bZw.
vollautomatischen Anlagen beziehen, z.B. Regeln bzw.
Steuern automatischer Pro-d.uktionsanlagen, Warten von
Maschinen und Fahzeugen, Kontrolle der richtigen
Einstellung von Maschinen und Anlagen.
Das bloße Bedienen von Maschinen, z.B. am Fließband, ist
hier nicht gemeint; es ist dem Gewinnen/Herstellen zuzu-
ordnen.

Gewinnen/Herstellen
Gewinnen von Rohstoffen (Kohle, Erz, Erdö|, Minerale).
Ezeugen von landwirtschaftlichen und handwerklichen
Produkten.

4t25
Übenariegende
Tätigkeit
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Bearbeiten und Verformung von Werkstoffen, wobei die
Substanz dieses Werkstoffes nicht venändert wird (2.8.
Holz, Metalle, Kunststoffe).

Verarbeitung und Verformung mehrerer Werkstoffe zu
einem oder mehreren Produkten (von Stoffen zu
Bekleidung, von Leder zu Schuhen und Taschen).

Montieren, Zusammenbauen mehrerer in der Regel vorge-
fertigter Teile zu einem ganzen oder neuen Teilprodukt.
Montieren/lnstallieren: Einrichten oder Einbauen von Hei-
zungsanlagen, Wasser-/Gasleitungen usw.

Reparatur/Handel
Auch Vermitteln von Wohnungen, lmmobilien, Arbeitskräf-
ten (zu "4").

Bü roA/enrvaltu n g/Tec h n isches Bü rolKontro I le
Organisieren, Disponieren ("7"): Vor allem Entwicklung von
betrieblichen Absatz-, Ablauf-, Personal- u.ä. Plänen.

Sonstige Dienstleistungen
Reinigen von Textilien, Räumen, Glas, Gebäuden, Fahzeu-
gen, Maschinen, Straßen, Kaminen (2u "8").

Sichern (zu "9"): Neben Tätigkeiten, die sich aus der
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ergeben (Polizei,
Feuerwehr), auch solche der privaten und gewerblichen
(Sicherheitskontrolle, Werkschutz, Detekteien), wie auch der
nationalen (Bundeswehr) und der Gesundheit
(Desinfektion).

Betreuen (zu "0"): Geistige Betreuung erstreckt sich nicht
nur auf religiöses Gebiet, sondern auch auf das Wissen
(Bibliothekare, Museumsfachleute), Pflegen von Menschen
und Tieren.

Publizieren, künstlerisch arbeiten (zu "0"): Neben bildenden
und darstellenden Künstlern, Musikern und Schriflstellern
auch die Tätigkeiten in der Bild- und Tontechnik (soweit in
Verbindung mit künstlerischer Aussage), der Fotografen, der
Gestaltung von Räumen, Flächen (Dekorationsmaler) und
Blättern (Grafiker).
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Die Abteilung des Betriebes, zu der ein Arbeitsplatz
gehört, kann sich von der Art der überwiegenden
Tätigkeit der einzelnen Bef ragten selbst durchaus
unterscheiden, z.B. ist f ür eine Schreibkraft in der
Forschungsabteilung eines Großbetriebes "4" (nicht "7")
anzugeben.

Sind die Befragten in einem kleineren Betrieb beschäftigt,
der nicht in Abteilungen gegliedert ist, so tragen Sie bitte
"0" ein.

Mit der "Stellung im Betrieb" soll die Funktion des
Erwerbstätigen innerhalb der Firma/Behörde angegeben
werden.

Zur Abgrenzung der einzelnen Ebenen bei den Arbeitern/
Angestellten / Beamten / Mithelfenden Familienangehöri-
gen sind Hinweise in Form von Beispielen aufgeführt. Die-
se Beispiele können auch als Berufsbezeichnungen auftre-
ten, sollen aber nicht als Kontrolle zur Berufsangabe ver-
standen werden. Die Berufsangabe kann je nach Art des
Unternehmens ein sehr unterschiedliches Gewicht haben.
Ein Verkäufer in einem Fachgeschäft wird z.B. eine
andere Oualifikation und daher Verantwortung haben als
ein Verkäufer für Kurzwaren in einem Kaufhaus. Entspre-
chend wird sich der erstere als "herausgehobene Fach-
kraft" verstehen und "7" eintragen, während der zweite
unter "5" einzuordnen ist.

Atrnticn wird die Chefsekretärin eines Abteilungsleiters
(mit hohem Anteil selbständiger Tätigkeit) einer höheren
Ebene angehören als die "Schreibkraft" ("4").

Umgekehrt ist jedoch auch darauf zu achten, daß sich der
Befragte nicht zu hoch einstuft. Bei einem Pharmareferen-
ten etwa, der in seiner Eigenschaft als qualifizierte Fach-
kraft eines Chemiewerkes Arzte besucht, ist nicht "8" -
Sachgeb'ietsleiter/Referent - einzutragen, sondern je nach
Ausbildung "6" oder "7".

4126
Betriebsabteilung

4127
Stellung im
Betrieb



4t28 - 33
Arbeitsort

4128,29
Staat der
Arbeitsstätte

4/30, 31
Bundesland der
Arbeitsstätte

+rozr JJ
Regierungsbezirk
der Arbeitsstätte

4/34, 35
Tätige Personen.
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Nur Vordruck 1+E!
Freiwillige Auskunftserteilung

Geben Sie bitte für Erwerbstätige als Arbeitsort den Ort (die
Lage der Arbeitsstätte) an, an dem sie arbeiten, also nicht
den Ort, an dem die Firma ihren Hauptsitz hat, wenn sie in
einer Zweigniederlassung tätig sind.

Nur Vordruck 1+E!
Freiwill ige Auskunftserteilun g

Für die Länder Belgien, Frankreich und Niederlande gibt es
keinen Länderschlüssel. Liegt die Arbeitsstätte in einem die-
ser Staaten, so ist anstelle eines Länderschlüssels der
Schlüssel für die entsprechende Region (2.8.76 für Gronin-
gen) in Frage 4128,29 einzulragen.

Nur Vordruck 1+E!
Freiwillige Auskunftserteilung

Liegt der Arbeitsort bzw. die Arbeitsstätte innerhalb der
Bundesrepublik, so ist hier das Bundesland anzugeben.

lJur Vordruck 1+E!
Freiwillige Auskunftserteilung

Liegt der Arbeitsort bzw. die Arbeitsstätte innerhalb der Bun-
desrEpublik, so ist hier der Regierungsbezirk einzutragen, in
dem die Arbeitsstätte der Person liegt. Für Länder ohne
Regierungsbezirke ist "00" anzugeben.

Nur Vordruck 1+E!
Freiwillige Auskunftserteilung

Bitte lassen Sie sich möglichst die genaue Anzahl der in der
Arbeitsstätte tätigen Personen angeben (Ziftern "01" bis
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"13"). Nur in den Fällen, in denen die genaue Zahl nicht
bekannt ist, sollten Sie erfragen, ob 10 und weniger oder
mehr als 10 Personen in der Arbeitsstätte beschäftigt sind
(Zifter "14" bzw. "15").

Den tätigen Fersonen sind auch Teilzeitbeschäftigte, Aus-
zubildende, die tätigen Firmeninhaber und die Mithelfenden
Familienangehörigen zuzurechnen.

Arbeitsstätten sind voneinander abgegrenzte örtliche Ein-
heiten (Gebäude) oder Grundsiücke, auf/in denen die
Beschäftigten eines Unternehmens/einer Firrna tätig sind.
Besteht das Unternehmen/die Firma aus mehreien Arbeits-
stätten (2.8. aus einer Haupt- und einer Zweigniederlas-
sung), so ist nur die Zahl der tätigen Personen in der Nie-
derlassung/Arbeitsstätte anzugeben, in der die betreffende
Person beschäftigt ist.

Bitte beachten Sie aber auch, daß die Arbeitsstätte eines
Unternehmens/einer Firma aus einer Gruppe von Gebäuden
bestehen kann, wie etwa der Produktionsstätte, einer Lager-
halle und dem Verwaltungsgebäude auf dem Betriebsge-
lände einer Firma. Die in diesen Gebäuden tätigen Perso-
nen sind einer einzigen Arbeitsstätte zuz.uordnen.

Ein Betriebswechsel muß nicht in allen Fällen mit einem
Wechsel des Arbeitgebers/Unternehmens verbunden sein'
Es ist daher auch anzuEeben, wenn der Erwerbstätige
zwar beim gleichen Unternehmen beschäftigt ist, jedoch
zu einer anderen Zweigniederlassung gewechselt hat.

Ein Wechsel des ausgeübten Berufs kann auch ohne
Umschulung stattfinden. Auch Berufswechsel, die ohne
Firmenwechsel erfolgten, sind anzugeben.

4136
Betriebswechsel

4137
Berufswechsel
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4t38
Zweite
Erwerbstätigkeit

G. Zweite gegenwärtige Erwerbstätigkeit

Eine zweite Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn in der
Berichtswoche neben der Haupterwerbstätigkeit eine wei-
tere Tätigkeit ausgeübt wurde, gleichgültig, ob diese regel-
mäßig, gelegentlich oder nur saisonal bedingt ausgeübt
wird.

Die Mithilfe in einem vom Haushalt bewirtschafteten land-
wirtschaftlichen Betrieb neben der normalen Tätigkeit z.B.
gilt als zweite Tätigkeit. Zweite Tätigkeiten sind ofl soge-
nannte Nebenerwerbstätigkeiten (ob Entgelte zu versteuern
sind oder nicht, ist unbedeutend).

Wenn diese Frage bejaht wird, müssen auch alle weiteren
Fragen für diese 2. Enrverbstätigkeit beantwortet werden.

Nur Vordruck 1+E!
ln Vordruck 1+E ist bei Vorliegen einer zweiten Erwerbs-
tätigkeit anzugeben, ob diese regelmäßig ("1"), gelegentlich
("2") oder saisonal bedingt ("3") ausgeübt wird.

Die in den Antwortkategorien verwendeten Begriffe sind wie
folgt aufzufassen:

Regelmäßig: Die zweite Tätigkeit wird in regelmäßi-
gen Zeitabständen ausgeübt (2.8. täg-
lich, einmal wöchentlich, zwei Tage im
Monat).

Gelegentlich: Die zweite Tätigkeit wird in unregel-
mäßigen Zeitabständen ausgeübt und
ist von kuzer Dauer (2.8. Aushilfe bei
krankheitsbedingtem Bedarf).

Saisonal bedingt: Die zweite Tätigkeit kann nur zu
bestimmten Jahreszeiten (in der Saison)
ausgeübt werden (2.8. Standhilfe wäh-
rend der Frühjahrsrnesse).

Bei einer in der Berichtswoche ausgeübten saisonal
bedingten Tätigkeit ist immer Ziffet "3" einzutragen, unab-
hängig davon, ob der zweiten Enarerbstätigkeit regelmäßig
oder gelegentlich nachgegangen wird.
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Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zum Wirt-
schaftszweig der zweiten Tätigkeit. Richten Sie sich nach
dem übenriegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt des
örtlichen Betriebes (nicht des Unternehmens), in dem die
einzelnen Haushaltsmitglieder beschäftigt sind. Umfaßt ein
Betrieb mehrere Aufgabengebiete, so ist das überwiegende
Betätigungsfeld der örtlichen Einheit anzugeben.

Beispiele: Werkzeugmaschinenfabrik (nicht Fabrik),
Lebensmitteleinzelhandel (nicht Handel),
Steuerberatung (nicht Büro).

Nennen Sie bitte den genauen Beruf, den die Person in der
zweiten Erwerbstäligkeit gegenwärtig ausübt. Dieser Beruf
ist in vielen Fällen nicht der früher einmal erlernte.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf Seite 29130-

4td
Wirtschaftszweig
in der zweiten
Tätigkeit

4le
Beruf in der
zweiten Tätigkeit

Beschäftigt ein Selbständiger nur Mithelfende Familien-
angehörige (ohne Lohn/Gehalt), tragen sie bitte Selbständi-
ger ohne Beschäftigte ("0") ein. Zu den Selbständigen zäh-
len auch Hausgewerbetreibende.

Wenn jemand im Betrieb eines Verwandten ohne Lohn oder
Gehalt mithilft und für diese Tätigkeit keine Pflichtbeiträge
zur Arbeiter- oder Angestelltenrentenversicherung zahlen
muß, ist er sogenannter Mithelfender Familienangehöri-
ger. Haushaltsmitglieder, die sich als Mithelfende Familien-
angehörige bezeichnen, jedoch rentenversicherungspfl ichtig
sind, sind als Arbeiter oder Angestellte zu zählen.

Als Beamte zählen auch Beamtenanwärter, Beamte im Vor-
bereitungsdienst, Geistliche und Beamte der Römisch-
Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche in
Deutschland
Arbeiter ("5") sind sowohl Facharbeiter als auch angelernte
Arbeiter und Hilfsarbeiter.

4t39
Zweite Tätigkeit
wird ausgeübt als



4140 - 42
Normale Arbeits-
zeit in der zweiten
Tätigkeit

4t43 - 45
"[atsächliche
Arbeitsze.it in der
zweiten Tätigkeit

6

Bei der norrnalenrueise Eeleisteten Arbeitszeit sind gelegent-
liche oder einmalige Abweichr.rngen nicht zu berücksichtigen
(2.B. Urlaub, Krankheit, gesetzliche Feiertage oder gele-
gentlich geleistete Überstunden).

Die "normale" Arbeitszeit kann bei Arbeitnehmern z.B. von
der tarifvertraglich vereinbarlen Arbeitszeit abweichen,
wenn sie regelmäßig wöchentlich Überstunden leisten.

Beträgt die Arbeitszeit z.B. 10,5 Stunden, so ist "10" einzu-
tragen.

Wechselt die Arbeitszeit häufiE oder arbeitet ein Befragter
nur gelegentlEch, bitten Sie um Angabe der durchschnittlich
geleisteten Arbeitszeit für einen längeren Zeitraum.

Der Zeitaufiruand für den Weg zur Arbeitsstätte ist kein Teil
der Arbeitszeit.

Arbeitsbereitschaft gilt jedoch als Arbeitszeit.

Ebenso zählt für Lehrer der Zeitaufiruand für die Unterrichts-
vorbereitung, die Teilnahme an Lehrerkonferenzen usw. mit
zur Arbeitszeit.

Bei Mithelfenden Familienangehörigen darf nur der Zeilauf-
wand für betriebliche Arbeiten, nicht der für Arbeiten im
eigenen Haushalt, börücksichtigt werden.

Von Personen, die neben einer zweiten Erwerbstätigkeit
noch eine weitere Tätigkeit (3. Enroerbstätigkeit) in der
Berichtswoche ausgeübt haben, sind die Stundenangaben
der 2. und 3. Erwerbstätigkeit zu addieren und bei der zwei-
ten Eruverbstätigkeit einzutragen.

Bitte tragen Sie hier die in der Berichtswoche (24. bis 30.
Apri! 19gS) tatsächlich geleistete Arbeitszeit (Arbeits-
stunden und -tage) ein. Hierzu zählen auch Überstunden.
Dagegen zählen Urlaubs- oder Krankheitstage und andere
Ausfalltage (siehe auch Erläuterungen zu Frage 3128,29)
niclrt zur tatsächlichen Arbeitszeit.
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l. Aus- und Weiterbildung
Freiwil lige Auskunftserteilung

Die Fragen zur Aus- und Weiterbildung sind nur an Per-
sonen im Alter von 15 Jahren und älter zu richten. Für
Kinder unter 15 Jahren bleiben die Fragen unbeantwortet.

"Ja" ist anzugeben, wenn ein allgemeiner Schulabschluß
bereits erreicht wurde. Für Schüler, die noch eine allge-
meinbildende Schule besuchen, bleibt diese Frage unbeant-
wortet.

5/13
Allgemeiner
Schulabschluß

Bei dieser Frage ist jeweils nur die erfolgreich abgeschlos-
sene Schulausbildung anzugeben, und zwar der höchste
erreichte Abschluß. Schüler, die noch eine allgemeinbilden-
de Schule besuchen, müssen diese Frage nicht beant-
worten.

5/15
Art des höchsten
allgemeinen
Schulabschlusses

Haupt- (Volks-)schulabschluß (,,1 "):
Dieser Abschluß kann nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht
von deaeit 9 bis 10 Schuljahren an (Volks-/)Hauptschulen,
Sonderschulen, Freien Waldorfschulen, Realschulen, Schu-
len mit integrierten Klassen für Haupt- und Realschüler;
integrierten Gesamtschulen und Gymnasien sowie nachträg-
lich auch an beruflichen Schulen sowie an Abendhauptschu-
len erworben werden.

Realschulabschluß (Mittlere Reife) oder gleichwertiger
Abschluß (,,2"):
Abschlußzeugnis der Realschule, der Abendrealschule,
eines Realschulzweiges an Gesamtschulen, einer Freien
Waldorfschule, Sonderschule, Schule mit integrierten Klas-
sen für Haupt- und Realschüler, sowie Versetzungszeugnis
in die 11. Klasse des Gymnasiums. ln einigen Bundeslän-
dern kann der Realschulabschluß auch nach dem 10.
Pflichtschuljahr an Hauptschulen erworben werden.

Abschlußzeugnis einer Berufsaufbau- oder Berufsfach-
schule. Die Mittlere Reife kann außerdem an Berufsschulen,
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Fachschulen, Kollegschulen sowie im Berufsgrundbildungs-
und Berufsvorbereitungsjah r enc/orben werden.

Abschluß der allgemeinbildenden polytechnischen
Oberschule in der ehemaligen DDR (,,3"):
Abschlußzeugnis der 8., 9. oder 10. Klasse der allgemeinbil-
denden polytechnischen Oberschule in der ehemaligen
DDR.

Fachhochschulreife ("4")
- an einer allgemeinbildenden Schule :

Sie wird mit erfolgreichem Abschluß der 12. Klasse des
Gymnasiums enryorben.

- an einer beruflichen Schule:
Sie kann durch den Abschluß einer Fachoberschule
sowie in einem beruflichem Gymnasium, einer Berufs-
fachschule, Berufsoberschule/technischen Oberschule,
Fachschule, Kollegschule, Fach- oder Berufsakademie
erworben werden.

Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife
(Abitur) (,,5")

- an einer allgemeinbildenden Schule:
Abschluß eines Gymnasiums, einer lntegrierten Gesamt-
schule, Abendgymnasiums sowie Abschluß der erweiter-
ten Oberschule in der ehemaligen DDR

- an einer beruflichen Schule:
Sie kann durch den Abschluß eines beruflichen Gymna-
siums, einer Berufsfachschule, Berufsoberschule/techni-
schen Oberschule, Fachschule, Kollegschule, Fach- oder
Berufsakademie eruvorben werden.
ln der ehemalilen DDR war der Abschluß an Fachschu-
len im Anschluß an eine Berufsausbildung sowie in der
Berufsausbildung mit Abitur möglich.
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Geben Sie hier bitte nur den letzten Abschluß an; meist ist
dies auch der höchste Abschluß.

Abschluß einer Lehr-/Anlernausbildung oder
gleichwertiger Berufsfachsc hulabschluß
Bei Abschluß einer Lehr-/Anlernzeit von mindestens 2 Jah-
en tragen Sie bitte Abschluß einer Lehr-/Anlernaus-
bildung ("2") ein.

Gleichwertiger Berufsfachschulabschluß ist das
Abschlußzeugnis einer Berufsfachschule für Bildungsgänge'
für die nur eine Berufsfachschulausbildung möglich ist, z.B.
Höhere Handelsschule.

Personen, die ihre berufliche Ausbildung in der ehemaligen
DDR abgeschlossen haben, können als letzte berufliche
Ausbildung eine berufliche Teilausbildung absolviert
haben. Die berufliche Teilausbildung wurde absolviert für
Arbeitsaufgaben, die üblicherweise Aufgaben eines
entsprechenden Facharbeiters sind, für die allein aber kein
Facharbeiterabschluß erforderlich ist. Die Teilausbildung
zählt zur Berufsausbildung und erfolgte auf der Grundlage
eines Lehrvertrages für vozeitige Abgänger der Oberschule
und für Abgänger einer Hilfsschule. Sie war auch für
Werktätige möglich. Diese Teilausbildung ist ebenfalls mit
"2" zu schlüsseln.

Als berufliches Praktikum ("3") gilt eine mindestens ein'
jährige (früher: sechsmonatige) praktische Ausbildung im
Betrieb (2.8. Technisches Praktikum).

Abschluß einer Fachschule in der ehemaligen DDR ("5")
trifft zu für Personen, die auf dem Gebiet der ehemaligen
DDR eine Fach- und lngenieurschule, z.B. für Grundschul-
lehrer, Ökonomen, Bibliothekare, Werbung und Gestaltung
abgeschlossen haben.

Fachhochschulabschluß (auch
lngenieurschulabschluß) beinhaltet das Studium an
Fachhochschulen ("6") (einschließlich der
Verwaltungsfachhochschulen). Gleichwertig ist hier die
Berufsakademie anzusehen, auch die früheren

5/16
Beruflicher
Ausbildungs-
abschluß
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Haupt-
fachrichtung

5117
Fortbildung/
Umschulung
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Ausbildungsgänge an Höheren Fachschulen für Sozialwe-
sen, Sozialpädagogik, Wirtschaft usw. und an Polytechniken
sowie die früheren lngenieurschulen.

Hochschulabschluß ("7") beinhaltet das Studium an Uni-
versitäten, Gesamthochschulen, Fernunivensitäten, techni-
schen Hochschulen und pädagogischen sowie theologischen
und Kunsthochschulen.

Wenn in Frage 5/16(beruflicher Ausbildungsabschlußl ein
Fachhochschulabschluß (auch lngenieurschulabschluß)
oder Hochschulabschluß angegeben wurde, ist die Haupt-
fachrichtung des letzten Abschlusses möglichst genau
und ausführlich (2. B. Maschinenbau, Elektrotechnik,
Sozialpädagogik) zu erfragen und einzutragen.

Berufliche Fortbildung hat zum Ziel, berufliche Kenntnisse
und Fertigkeiten aufrecht zu erhalten, zu erweitern, der
technischen Entwicklung anzupassen oder einen berufli-
chen Aufstieg zu ermöglichen. Sie knüpft an bereits vor-
handene berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten an.

Hierzu zählt z.B.:
- Besuch von Meister-/Technikerschulen
- betriebliche Kursd zur Erhaltung und Ergänzung des

beruflichen Wissens
- Fernunterricht aus dem Lehrangebot privater oder ver-

baÄdlicher Fernlehreinrichtungen

Berufliche Umschulung hat zum Ziel, den Übergang in
einen anderen Beruf zu ermöglichen, z.B. nach einem
Unfall.
Auch eine weitere Lehr-/Anlernausbildung kann eine
Umschulungsmaßnahme sein. Für die Teilnahme am
Funkkolleg und ähnlichen Angeboten der Rundfunk-
anstalten etc. tragen Sie bitte Fortbildung auf andere Art
("6") ein.



-51-

Für bereits abgeschlossene Fortbildungs- oder Umschu-
lungsmaßnahmen ist hier die Dauer anzugeben. lst die
Fortbildung oder Umschulung noch nicht abgeschlossen,
geben Sie bitte Signierziffer "6" an.

5/18
Dauer der
Fortbildung

Es sind sowohl Ausbildungs-, Fortbildungs- und
Umschulungsmaßnahmen zu erfassen, die noch
andauern, als auch solche, die in den letzten 4 Wochen
besucht oder abgeschlossen wurden.

Als beruftiches Praktikum ("2") gilt eine mindestens ein-
jährige praktische Ausbildung im Betrieb. Das sog.
"Training-on-the-Job" gilt hier nicht als berufliches
Praktikum, sondern ist unter "sonstige Ausbildung,
Fortbildung, Umschulung" ('7") einzutragen.

Ausbitdung an einer beruflichen Schule (ohne Fach-
schule) ("3"): Hierzu zählen die Ausbildung an beruflichen
Gymnasien, Berufsfachschulen (Handelsschulen), Kolleg-
schulen (Nordrhein-Westfalen), Berufskollegs, Pflegevor-
schulen an Krankenhäusern, Krankenpflegeschulen, das
Berufsgrundbildungs- und das Berufsvorbereitungsjahr.
Hiezu zählt nicht die Ausbildung an Berufsschulen im
Rahmen einer Lehrausbildung (Lehre) ("1").

Erfolgt die Ausbildung, Fortbildung oder Umschulung an
einer Fachschule (2.8. an einer Technikerschule, Meister-
schule) oder an einer Berufsakademie, ist Ziffer "4" anzu-
geben.

Die erste berufliche Ausbildung kann die Lehr-/ Anlernaus-
bildung, das betriebliche Praktikum, der Hochschulbesuch
oder der Besuch berufsbildender Schulen sein.

5/19
Berufliche Ausbil-
dung, Fortbildung,
Umschulung

5t20
Zweck der
Ausbildung
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Gesamtdauer der
Ausbildung

5t22,23
Wöchentliche
Ausbildungs-
stunden
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Bitte beachten Sie, daß die Gesamtdauer der Ausbildung
die bis zur Befragung bereits absolvierte Ausbildung
einschließt. Nicht zu berücksichtigen ist dagegen die Dauer
einer Ausbildung, die vor der in Frage 5/19 angegebenen
Ausbildung absolviert wurde.

Für die Angabe der wöchentlichen Ausbildungsstunden
sollte eine "typische" Woche zugrunde gelegt werden, also
eine Ausbildungswoche ohne Ferien oder Feiertage.

Für Personen, die eine Lehrausbildung absolvieren, ist
sowohl die Ausbildung in der Berufsschule als auch die Aus-
bildung im Betrieb zugrundezulegen.
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E. Krankenversicherung

Betriebskrankenkasse des Bundeseisenbahnvermö-
gens, gemäß Postsozialversicherungorganisationsge-
setz und des Bundesverkehrsministeriums
- Beamte, die in dieser Betriebskrankenkasse versichert

sind, geben hier Ziffer "7" (private Krankenversicherung)
an.

- Angestellte und Arbeiter in dieser Betriebskrankenkasse
erhallen hier die Zitfer "2" (Betriebskrankenkasse).

ln der Landwirtschaftlichen Krankenkasse ("6") sind alle
Unternehmer der Land- und Forstwirtschaft, die Mithelfen-
den Familienangehörigen nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres, Altenteiler u.ä. versichert.

Die Signatur "9" ist nur dann einzutragen, wenn eine
Person Anspruch auf Krankenversorgung ohne ein direktes
Versicherungsverhältnis mit einer Krankenversicherung hat.
Diese wird zwischen dem zuständigen Amt und der Versi-
cherung pauschal begründet (2.8. für Sozialhilfeempfänger,
Kriegsschadenrentner, Empfänger von Unterhaltshilfe aus
dem Lastenausgleich und deren abhängige Angehörige).

Freie Heilfürsorge der Polizei, Bundeswehr und Zivil-
dienstleistenden ("9")
Die freie Heilfürsorge der Polizei kann von verschiedenen
Gruppen in Anspruch genommen werden, z.B. von Bereit-
schaftspolizisten in Ausbildung, aber auch von Stamm-
beamten in den Besoldungsstufen A 5 bis A g. Darüber
hinaus gibt es in den Bundesländern unterschiedliche
Regelungen.

Alle Soldaten (Wehrpflichtige, Zeit-lBerufssoldaten, Wehr-
übende) unterliegen der "Freien Heilfürsorge der Bundes-
wehi'.
Die Freie Heilfürsorge kennt jedoch keine Mitversicherung
der abhängigen Familienangehörigen. Angehörige von Zeit-l
Berufssoldaten müssen sich daher selbst versichern.

Angehörige von Wehrpflichtigen sind weiterhin (wenn sie
nicht selbst versichert sind) als Familienmitglied versichert,

5t26
Krankenkasse/
-versicherung
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5t27
Versicherungsver-
hältnis in der KV

undzwarinderKrankenkasse,inderderWehrpflichtigevor
seiner Einberufung versichert war.

Angehörige von WehrÜbenden sind wie Angehörige von
Winrpliclntigen zu behandeln. (Die Krankenversicherung
der Wehrübänden läuft für die Zeit der Wehr[ibung weiter')

Abgesehen von "geringfügig Beschäftigten" (siehe 2/39 und
SIZ!; sinO grundsätzlich alle Arbeiter und Angestellten
dann pflichtüersichert ("1"), wenn ihr monatliches Bruttoein-
kommen 5 850 DM - jährliches Einkommen 70 200 DM -
(seit1.Januar1995)nichtübersteigt.lndenBundesländern
ärandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, 

--ihtiringen und im Ostteil von Berlin darf das
monatliche Bruttoeinkommen 4 800 DM - das jährliche Ein-
kommen 57 600 DM - nicht übersteigen. Liegt ihr Einkom-
men darüber, so sind sie freiwillig versichert in einer gesetz-
lichen oder privaten Krankenversicherung.

Versicherte in einer privaten Krankenversicherung stehen
immer in einem freiwilligen Versicherungsverhältnis'

Beamte in der Betriebskrankenkasse des Bundeseisenbahn-
vermögens und gemäß Postsozialversicherungsorganisa-
tionsgesetz sind freiwillig versichert (Ziffer "2")'

Erziehungsurlauber genießen Beitragsfreiheit nur in der
gesetzlichen Krankenversicherung (Ausnahme: Personen
öhne Krankengeldanspruch und Berufslose); es gilt i'd'R'
das Versicherungsverhältnis, das vor Antreten des Ezie'
hun§surlaubs galt.

personen im vorruhestand sind wie vor dem Eintritt in den
Vorruhestand versichert (also freiwillig auch dann, wenn das
Einkommen unter der üblichen Grenze von 5 850 DM brutto
monatlich liegt).

Arbeitslose, die Arbeitslosengeld/-hilfe bzw. Unterhaltshilfe
beziehen, sind in der Krankenversicherung pflichtversichert.
Es besteht ein Versicherungsverhältnis bei der Kranken-
kasse, bei der die betroffene Person zuvor versichert war'
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Bezieher von Altersübergangsgeld sind ebenfalls in der
gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert.

Wenn eine Familie Anspruch auf Sozialhilfe hat, beachten
Sie bitte, daß auch minderjährige Familienangehörige einen
eigenen Anspruch haben, so daß auch für diese die Signier-
ziffer "4" einzutragen ist.

Die Eintragung "4" oder "5" setzt unbedingt "9" in der Vor-
frage voraus.

Wenn eine Person Anspruch auf freie Heilfürsorge der
Polizei usw. hat, können die Familienangehörigen nicht bei
dieser Person mitversichert sein. Vielmehr ist die Ehefrau
selbst pflichtversichert aufgrund einer eigenen Tätigkeit
oder freiwillig versichert. Die Kinder dieser Ehefrau können
durch ihre Mutter versichert sein.

Freiwilli ge Auskunftserteilung

Richten Sie diese Frage bitte an alle Haushaltsmitglieder,
die angegeben haben, daß sie krankenversichert sind.

Wenn Haushaltsmitglieder zusätzliche Teilversicherungen
abgeschlossen haben, die z.B. Anspruch auf Tagegeld bei
Krankenhausaufenthalt beinhalten, vermerken Sie bitte
"Ja" (1).

Auch als Mitglied einer privaten Krankenversicherung kann
man eine zusätzliche private Krankenversicherung
abschließen.

5t28
Zusätzliche
private Kranken-
versicherung



5t29
Pflichtversichert
am Stichtag in der
gesetzlichen Ren-
tenversicherung
(GRV)
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F. Rentenversicherung

Pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung
(GRV) sind hauptsächlich Arbeiter und Angestellte (Aus-
nahmen s.u.), Wehr- und Zivildienstleistende sowie
bestimmte Selbständige (2.8. Handwerker, die in die Hand-
werksrolle eingetragen sind, Hebammen und Entbindungs-
helfer, Künstler und Pubtizisten, Hausgewerbetreibende).
Darüber hinaus können alle Selbständigen der gesetzlichen
Rentenversicherung auf Antrag als Pflichtversicherte bei-
treten.
Für Arbeitslose mit Arbeitslosengeld/-hilfe werden Bei-
träge entrichtet. Sie gelten daher als pflichtversichert in der
gesetzlichen Rentenversicherung.

Auch für Bezieher von Altersübergangsgeld trägt das
Arbeitsamt die Beiträge für die Renlenversicherung. Die
Personen gelten als pflichtversichert.

Personen im Vorruhestand sind pflichtversichert, wenn sie
vor dem Eintritt in den Vorruhestand bereits pflichtversichert
waren. Der Eintritt in den Vorruhestand begründet für Per-
sonen ohne Pflichtversicherung jedoch keine Versiche-
rungspflicht.

Wehrpflichtige, Soldaten auf Wehrübung (für mindesiens
3 Tage Dauer) und Zivildienstleistende sind in dem Zweig
rentenversicherungspflichtig, dem sie vor ihrer Einberu-
fung angehörten. Wer vorher nicht der gesetzlichen Renten-
versicherung angehörte - auch nicht als freiwilliges Mitglied
- wird während seiner Dienstzeit in der Angestelltenrenten-
versicherung (BfA) pflichtversichert.

Folgende Personengruppen gehören nicht zum Kreis
der Pflichtversicherten:

- Beamte und vergleichbare Angestellte mit lebensläng-
licher Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen
(sog. Do-Angesättte;. Diesen seltenen Angesteiltentypus
findet man bei Sozialversicherungsträgern (Landesversi-
cherungsanstalten, Berufsgenossenschaften, Orts-,
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lnnungskrankenkassen, landwirtschaftlichen Alters- und
Krankenkassen u.ä., nicht jedoch Ersatzkassen). Jedoch
sind nicht alle dort beschäftigten Angestellten auch DO-
Angestellte! Der sog. "Bankbeamte" ist in der Regel
rentenversicherungspflichtiger Angestellter.

- Selbständige (Ausnahme siehe oben) und Mithelfende
Familienangehörige ohne Arbeitsvertrag. Wer als Mit-
helfender Familienangehöriger einen Arbeitsvertrag hat,
ist sowohl in der Krankenversicherung als auch in der Ren-
tenversicherung pflichtversichert - es sei denn, er fiele
unter die genannten Ausnahmen. Mithelfende Familienan-
gehörige mit Arbeitsvertrag sind auch im Abschnitt
"Gegenwärtige/frühere Erwerbstätigkeit" als Angestellte
oder Arbeiter einzutragen und nicht als Mithelfende Fami-
lienangehörige.

- Angestellte können von der Versicherungspflicht befreit
sein, wenn sie einen gültigen Befreiungsbescheid der Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) besitzen. Es
handelt sich hierbei um einen sehr kleinen Kreis, der bis
zum 31 .12.1967 nicht der Versicherungspflicht unterlag
und der sich unter bestimmten Bestimmungen auch über
diesen Zeitpunkt hinaus befreien lassen konnte. Nach dem
Rentenreformgesetz haben diese Angestellten ab 1.1 .1973
aber wieder die Möglichkeit, in die Angestelltenrenten-
versicherung einzutreten.

- Geringfü§ig beschäftigte Arbeitnehmer sind auch von
der Rentenversicherungspflicht befreit. Eine Erwerbstätig-
keit wird versicherungsrechtlich dann als eine geringfügige
Beschäftigung bzw. geringfügige selbständige Tätigkeit
bezeichnet, wenn sie nur "kurzfristig" ausgeübt oder nur
"geringfügig entlohnt" wird.

Eine Tätigkeit gilt im Jahr 1995 als:
- kurzfristig, wenn sie im Laufe eines Jahres ihrer Eigen-

schaft nach oder im Voraus vertraglich auf eine Dauer von
höchstens zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen begrenzt
ist.
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- geringfügig entlohnt, wenn sie zwar laufend oder in
regelmäßiger Wiederkehr ausgeübt wird, die vereinbarte
Wochenarbeitszeit aber unter 15 Stunden liegt und das
durchschnittliche Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat
580 DM (in den neuen Bundesländern 470 DM) nicht über-
steigt.

Zeilen der Kindererziehung (für Kinder, die seit dem
1.1.1992 geboren wurden, die ersten drei Lebensjahre des
Kindes) unterliegen der Versicherungspflicht (Ausnahme:
Beamte). Die Beiträge gelten als durch den Bund an den
Rentenversicherungsträger entrichtet, dem die Person zuvor
angehörte. Bestand noch kein Versicherungsverhältnis, weil
die Person vor der Kindererziehung noch nie erwerbstätig
war, kann die Person wählen, bei welchem Rentenversiche-
rungsträger sie den Antrag stellt. lst der Antrag zum Erhe-
bungszeitpunkt noch nicht gestellt, tragen Sie bitte "3"
(Angestelltenrentenversicherung) ein.

Wer am Erhebungsstichtag arbeitsunfähig krank ist und zu
dieser Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt mehr bezieht,
ist nicht unter dieser Frage, sondern ggf. unter den Folge-
fragen zu berücksichtigen. Das gleiche gilt für werdende
Mütter und Wöchnerinnen am Erhebungsstichtag, die auf-
grund des Mutterschutzgesetzes nicht mehr beschäfligt wer-
den und zu dieser Zeit keinen Lohn oder kein Gehalt
beziehen.

Bezieher einer Vollrente wegen Alters ab dem 65. Lebens-
jahr unterliegen nicht der Versicherungspflicht, auch wenn
sie eine Tätigkeit ausüben.

Bitte beachten Sie, daß die Frage, ob ein Haushaltsmitglied
Beiträge zur Altershilfe für Landwirte zahlt, hier nicht zu
stellen ist.
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Eine Pflichtversicherung in den letzten 12 Monaten liegt
dann vor, wenn wenigstens ein Pflichtbeitrag in diesem
Zeitraum entrichtet wurde, aber in der Berichtswoche keine
Pflichtversicherung mehr besteht, z.B. wenn sich eine Per-
son selbständig gemacht hat oder in ein Beamtenverhältnis
übernommen worden ist, oder auch wenn eine Person nach
Zeiten der Kindereziehung, in der sie pflichtversichert war
(siehe auch Erläuterungen zu Frage 5/29), aus der Renten:
versicherung ausgeschieden ist.

Wenn die in den letzten 12 Monaten gezahlten Beiträge
zurückerstattet wurden, tragen Sie dieses frühere Versiche-
rungsverhältnis bitte nicht hier ein.

Bei dieser Frage sind Eintragungen vozunehmen, wenn
Haushaltsmitglieder in den letzten 12 Monaten vor der
Berichtswoche nicht versicherungspflichtig waren, sich aber
freiwillig versichert haben, um einen Rentenanspruch zu
enrerben.

Auch hier sind rückerstattete Beiträge nicht anzugeben.

Hier geben Sie bitte an, ob Haushaltsmitglieder in der Zeit
vom 1 .1.1924 bis ein Jahr vor der Erhebung irgendwann
einmal Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt haben (2.8.
wenn sie ihre Enruerbstätigkeit aufgegeben haben, um sich
der Eziehung ihrer Kinder zu widmen).

Bitte berücksichtigen Sie auch Versicherungszeiten, die
aufgrund von Kindereziehung entstanden sind:
Ftir Kinder, die vor dem 1.1.1992 geboren wurden, wird
einem Elternteil in der gesetzlichen Rentdnversicherung
eine Kindererziehungszeit von einem Jahr angerechnet-.
Für Kinder, die seit dem 1 .1 .1992 geboren wurden,
unterliegen die Zeiten der Kindereziehung (die ersten drei
Lebensjahre des Kindes) der Versicherungspflicht.

5/30
Pflichtversichert in
den letzten 12
Monaten in der
GRV

5/31
Freiwillig versi-
chert in der GRV

5t32
Beiträge seit
1.1.1924 in der
GRV



5/33
Betriebliche
Altersvorsorge
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Wenn Personen bereits eine Rente beziehen, sind die frü-
her gezahlten Beiträge zur Erlangung dieser Rente hier
nicht anzugeben.

Wenn fri.ihere Beiträge zurückerstattet wurden, tragen Sie
diese ebenfalls nicht ein.

Freiwilli ge Auskunftserteilun g

Die Frage nach einer betrieblichen Altersvorsorge ist nur an
Angestellte, Arbeiter und Auszubildende zu richten.
Als betriebliche Altersvorsorge lassen sich alle Maßnahmen
bezeichnen, die ein Unternehmen über seine Pflichtbei-
träge hinaus (Arbeitgeberanteil) ergreift, um Arbeitnehmer
im Alter und bei lnvalidität durch regelmäßige monatliche
Zahlungen (zusätzlich) zu versorgen. Erfragt werden hier
also nur Vorsorgemaßnahmen, nicht bereits vom Arbeitge-
ber heute gezahlte Betriebsrenten (siehe 5l4o - 5141).
Besteht eine betriebliche Altersvorsorge, ist die entspre-
chende Schlüsselzahl einzutragen.

Bei der Angabe "Ruhegeldzusage, -verpflichtung des Arbeit-
gebers, Pensions-, Unterstützungskasse" ist noch eine
Unterscheidung vozunehmen, ob auch vom Betreffenden
selbst Beiträge zu entrichten sind ("1"), oder ob der
Arbeitgeber allein die Beiträge aufbringt ("2"). Zur Kategorie
"2" zählen z.B. auch Zahlungen an die Versorgungsanstalt
des Bundes und der Länder (VBL).
Die betriebliche Altersvorsorge kann auch darin bestehen,
daß der Betrieb eine Lebensversicherung atrf den Arbeit-
nehmer abschließt ("3") und die Prämien hierfür ganz oder
zumindest teilweise bezahlt. Selbst abgeschlossene
Lebensversicherungen sind hier nicht anzugeben (siehe
Frage 5/34).

Bei einer freiwilligen Höher- oder Weiterversicherung
("4') im Rahmen der betrieblichen ,Allersvorsorge
übernimmt der Betrieb ganz oder teilweise die Beitläge, die
ein Arbeitnehmer zut freiwilligen Höhei- oder
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Weiterversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung
leistet.

Sind mehrere Arten der genannten Möglichkeiten kombiniert
oder liegt eine andere Art der betrieblichen Altersvorsorge
vor, ist "5" einzutragen.

Weiß der Befragte zwar, daß eine betriebliche Altersvor-
sorge besteht, kann aber keine Angaben über die Art
machen, tragen Sie bitte "6" ein.

Nur wenn der Befragte Überhaupt nicht weiß, ob Überhaupt
eine betriebliche Altersvorsorge vorliegt, ist "0" einzutragen.

Freiwilli ge Auskunft serte il un g

Hier ist einzutragen, ob für ein Haushaltsmitglied eine auf
seine Person abgeschlossene Lebensversicherung besteht.

Unter Lebensversicherung sind alle Verträge zu verstehen,
die auf den Namen eines Haushaltsmitgliedes bei einem pri-

vaten oder öffentlich-rechtlichen Lebensversicherungsunter-
nehmen oder einer privaten Pensionskasse abgeschlossen
worden sind und die eine Kapital- oder Rentenleistung fÜr
den Fall des Todes und/oder Erlebens (Erreichen einer ver-
einbarten Altersgrenze) zum lnhalt haben.

Achten Sie bitte darauf, daß die Versicherungen bei dem
Haushaltsmitglied eingetragen werden, auf dessen Namen
sie abgeschlossen sind, gleichgültig, wer die Prämien
bezahlt oder wer im Todesfall der Begünstigte ist.

lnsbesondere gibt es folgende Lebensversicherungen

a) Risikoversicherung
Sie hat ausschließlich die Vorsorge gegen das finanzielle
Risiko eines vorzeitigen Todesfalles zum Ziel. lm Erle-
bensfall bei Ablauf sieht sie keine Leistungen vor.

5/34
Lebens-
versicherung
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b) Todesfall- und Erlebensfallversicherung
Die Versicherung wird - wenn der Versicherte nicht vor-
her gestorben ist und deshalb die Versicherungssumme
fällig wurde - zu einem im Vertrag festgelegten Zeitpunkt
ausgezahlt (2.8. wenn der Versicherte sein 60.
Lebensjahr vollendet hat).

c) Lebensversicherung auf zwei verbundene Leben
Sie wird in der Regel von Ehepaaren abgeschlossen.
Stirbt einer der Vertragspartner, wird die Versicherungs-
summe an den überlebenden Partner ausgezahlt. Hier ist
die zutreffende Ziffer für beide Personen einzutragen.

d) Ausbildungs-/Aussteuerversicherung
Beitragszahler und Versicherter ist hier ein Elternteil. Die
Versicherung wird zu einem vereinbarten Termin ausge-
zahlt (2.B. voraussichtlicher Beginn des Studiums bzw.
25. Lebensjahr für die Aussteuerversicherung).

e) Private Rentenversicherung
Sie sichert dem Versicherten für das Alter ein zusätzli-
ches Einkommen.

Hat ein Befragter eine oder mehrere Lebensversicherungen
abgeschlossen, fragen Sie bitte nach der Gesamtversiche-
rungssumme aus allen Verträgen. Bei privaten Rentenversi-
cherungen ist als Versicherungssumme die 144-lache
Monatsrente zugrunde zu legen.

Etwaige Zusatzleistungen, wie doppelte Todesfalleistung bei
Unfalltod, Berufsunfähigkeitsrenten, Witwen- und Waisen-
renten sowie Erhöhung der Versicherungssumme durch
Gewinnanteile - Bonus - bleiben unberücksichtigt.
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L. Unterhalt, Einkommen

Auch für Erwerbstätige muß die Erwerbstätigkeit nicht die
überwiegende Unterhaltsquelle sein (2.B. Auszubildende
beziehen oft ihren Lebensunterhalt von den Eltern).

Altersrentner, die noch erwerbstätig sind, können, je nach
Umfang der Leistungen, überwiegend von ihrer Enverbstä-
tigkeit oder ihrer Rente leben.

Für Betriebsrenten aus einer betrieblachen Altersversor-
gung vermerken Sie in den (wohlseltenen) Fällen, in denen
diese die überwiegende Unterhaltsquelle darstellen, die
Signatur 3.

Ehefrauen, die z.B, aus einer Tätigkeit mit geringem
Umfang ein zusätzliches Einkommen beziehen, von dem
sie nicht allein leben können, geben hier "Unterhalt durch
Ehemann" (4) an.

Regelmäßige Leistungen aus Lebensversicherungen
(einschl. der Leistungen aus den Versorgungswerken für
bestimmte Freie Berufe wie z.B. Arzte, Apotheker) sind als
"Unterhalt aus eigenem Vermögen" (5) einzuordnen.

Stellt das Erziehungsgeld den überwiegenden Lebens-
unterhalt dar, so ist dies den "Sonstigen Unterstützungen"
(7) zuzuordnen.
Bezieht eine Person in den neuen Bundesländern ihren
überwiegenden Lebensunterhalt aus Altersübergangsgeld,
so ist hier ebenfalls "7" einzutragen.

Bei Personen, die sich aufgrund von Tarifvereinbarungen im
Vorruhestand befinden, gilt das sog. Vorruhestandsgeld
weder als Einkommen aus Enarerbstätigkeit noch als Rente.
Bezieht ein Haushaltsmitglied seinen überwiegenden
Lebensunterhalt aus dem Vorruhestandsgeld, so ist "7"
(Sonstige Unterstützungen (2.8. BAFöG, Vorruhestands-
geld)) einzutragen.

5/35
Überwiegender
Lebensunterhalt



5/36 - 5/39
Öffentliche Rente,
Pension
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Hier sind alle Renten der einzelnen Haushaltsmitglieder
anzugeben, auch wenn sie davon nicht ihren überwiegenden
Lebensunterhalt bestreiten. Unterscheiden Sie nach eigenen
Versichertenrenten und nach Witwen-, Waisenrenten u.ä..
Eine eigene Rente bezieht ein Rentner aufgrund seiner
gezahlten Beiträge zu einer Versicherung.

Wenn jemand mehrere Renten nebeneinander erhält,
tragen Sie sie in der Reihenfolge nach der Höhe des
monatlichen Betrages ein, getrennt nach eigener bzw.
Witwen-, Waisenrente. Die Renlen der Gesetzlichen
Rentenversicherung (BfA, KRV, LVA) sind bei
Dreifachbezug von Versichertenrenten vorrangig
einzutragen.

öffentliche Pensionen erhalten nur Beamte und Personen,
die unter Art. 131 Grundgesetz fallen. Pensionszahlungen
im Rahmen einer betrieblichen Altersversorgung werden
hier nicht berücksichtigt.

Zu den "übrigen öffentlichen Renten" gehören auch die
Zahlungen der Altershilfe für Landwirte, also die Landabga-
berente und das Altersgeld.

Zahlungen an Hinterbliebene sind in den Spalten
"Witwen-, Waisen renten, -pensionen usw." anzugeben.

Beachten Sie bitte auch, daß Kinder selbst (Halb-) Waisen-
renten erhalten und diese Renten nicht Teil der Rente der
Mutter sind.

(Halb-) Waisenrenten werden uneingeschränkt bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres gezahlt. Darüber hinaus
besteht längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres
Anspruch auf Waisenrente, wenn die Waise

- sich in Schul- oder Berufsausbildung befindet (bei Ablei-
stung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes ggf. um
diesen Zeitraum verlängerter Anspruch)

- ein freiwilliges soziales Jahr leistet oder
- wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinde-

rung nicht imstande ist, sich selbst zu unterhalten.
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Der gesetzliche Anspruch auf Waisenrente ist von der Höhe
des Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommens der Waise
abhängig.

Wohngeld (0) kann nur eine Person im Haushalt beziehen.

Sozialhitfe (1) erhält jedes einzelne Haushaltsmitglied, das
die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt, so daß auch Kinder
Bezieher von Sozialhilfe sein können.

Eziehungsgeld ist als "sonstige öffentliche Unterstützung"
(3) einzutragen.

Auch der Bezug von Altersübergangsgeld (nur in den
neuen Bundesländern) ist als Bezug "sonstiger öffentlicher
Unterstützungen" (3) anzusehen.

Bezieher von Vorruhestandsgeld aufgrund von Tarifver-
trägen (Alter mindestens 58 Jahre) erhalten diese
Zahlungen vom früheren Arbeitgeber. Daher ist dieses
Einkommen den "Betriebsrenten" (4) zuzuordnen.

Leistungen aus Versorgungswerken für bestimmte Freie
Berufe wie z.B. Azte, Apotheker sind unter "Leistungen aus
der Lebensversicherung" (7) einzutragen.

"Private Unterstützungen" (9) können z.B. auch die Zah-
lungen sein, mit denen Eltern ihre auswärts studierenden
Kinder unterstützen, oder Stipendien sowie Alimentations-
zahlungen.

Auch kleine Kinder können schon eigene private Einkom-
men beziehen, z.B. aus Vermietung oder eigenem Vermö-
gen. Diese Einkommen sind deshalb auch bei den Kindem
selbst einzutragen.

Wenn jemand mehrere private Einkommen bezieht, tragen
Sie diese bitte entsprechend ihrer Höhe ein.

5140 - 5141
Sonstige öffent-
liche und private
Einkommen



5t42,43
Nettoeinkommen
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Tragen Sie bei dieser Frage bitte die Summe aller Einkom-
mensarten für jedes Haushaltsmitglied - also auch für
Kinder - ein.

Bitte beachten Sie, daß hier das Nettoeinkommen im April
1995 zu berücksichtigen ist, also ohne Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Sozialversicherungsbeiträge u.ä. Beträge.

Zuschüsse zum Vermögenswirksamen Sparen sind jedoch
dem Nettoeinkommen zuzurechnen, ebenso Vorschüsse,
ggf. der vom Arböitgeber getragene Anteil einer Werkswoh-
nungsmiete u.ä. Beträge.

Auch Sachbezüge (Naturalbezüge, Deputate) sind hier
anzugeben. Erhält ein Haushaltsmitglied von seinem Arbeit-
geber volle Verpflegung und/oder Unterkunft, so sind fol-
gende Werte - ggf. zusätzlich zum Lohn - für die Sachbe-
züge einzusetzen:

Wird die Verpflegung und Unterkunft nicht nur dem Arbeit-
nehmer allein, sondern auch seinen . Familienangehörigen
gewährt, so ist der Wert der Sachbezüge zu erhöhen:

1. Für die Ehefrau um
2. Für jedes Kind bis zum 6. Lebensjahr um
3. Für jedes Kind im Alter von mehr als 6 Jahren um

80 o/o

30 o/o

40 o/o

Art
des
Sachbezuqes

Monatlich
Altes

Bundesqebiet
Neue

Bundesländer
Verpflegung + Unter-
kunft einschl. Heizung
und Beleuchtung

Verpflegung

Unterkunft mit Heizung
und Beleuchtung

DM 654,--

DM 339,--

DM 519,--

DM 339,--

DM 315,-- DM 180,--
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Bitte beachten Sie, daß auch Kinder Einkünfte haben kön-
nen. Gedacht ist hierbei an Waisenrenten, Alimentenzahlun-
gen, Ausbildungsbeihilfen und Sozialhilfe.

Einkommen in auständischer Währung sind in Deutsche
Mark umzurechnen.

Hat ein Haushaltsmitglied Einkommen aus mehreren der
angeführten Quellen, so sind die einzelnen Beträge zu
addieren.

Trennungsentschädigungen, Auslösungen usw. gelten nicht
als Einkommen.

Da Selbständigen oft nur der Nettobetrag des gesamten
Jahres bekannt ist, muß für diese Personen das Jahresein-
kommen durch 12 geteilt werden.

Für selbständige Landwirte bzw. Mithelfende Familien-
angehörige ohne Pflichtversicherung in der Ren-
tenversicherung brauchen Sie keine Angabe zur Höhe des
Einkommens zu machen (Signatur "50").

Die wichtigsten Einkommensquellen sind:
1. Lohn oder Gehalt
2. Gratifikation (13. Monatsgehalt); nur zu berücksichtigen,

wenn im Aprilgezahlt
3. Unternehmereinkommen
4. die in den Fragen 5/36 - 5/41 genannten Einkommens-

arten
5. Arbeitslosengeld/-hilfe
6. Kindergeld



5/44 - 5/50
Wohnungswechsel

5/51 - 5/g
Beteiligung am
Emrerbsleben,
Enrverbstätigkeit
Ende April 1994
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Situation ein Jahr vor der Erhebung
Nur Vordruck 1+E!

Mit der Erhebung von Daten über die Situation im Vorjahr
können inzwischen eingetretene Veränderungen eindeutig
als tatsächliche Veränderungen der Situation der Befragten
festgestellt werden. Daten dieser Art benötigt die Euro-
päische Union für Vergleiche der Entwicklung in den einzel-
nen Ländern, insbesondere im Hinblick auf den
Arbeitsmarkt und die ggf. zu ergreifenden Maßnahmen.

Diese Fragen sind nur zu beantworten, wenn der Wohnsitz
Ende April 1994 nicht mit dem gegenwärtigen Wohnsitz
übereinstimmt, also Frage 5/44 mit "Nein" beantwortet
wurde.
Staat, Bundesland und Regierungsbezirk des früheren
Wohnsitzes sind bei einem Wohnungswechsel immer voll-
ständig anzugeben, auch wenn der Wohnungswechsel
i n ne rhalb desselben Regierungsbezirks erfolgte.

Vgl. die Erläuterungen zu den entsprechenden Fragen zur
gegenwärtigen Eruerbstätigkeit (3/14, 3/b), siehe Seiten 29
bis 31.
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lV. 3 lnterviewervordruck 2

Freiwillige Auskunftserteilun g

Als Ordnungsangaben sind der Regierungsbezirk, die Aus-
wahlbezirksnummer und die laufende Nummer des Haus-
halts im Auswahlbezirk aus der Verteilungsliste zu überneh-
men.

Achten Sie bitte darauf, daß die Reihenfolge der Personen
mit der im Vordruck 1 bzw. 1+E übereinstimmt.

Die Angaben zu Geschlecht und Geburtsjahr, die von der
Erhebungsliste zu übernehmen sind, können der Orientie-
rung dienen.

Amtlich anerkannte Behinderteneigenschaft

Aufgrund des Schwerbehindertengesetzes stellt das Ver-
sorgungsamt einen amtlichen Feststellungsbescheid aus,
der den GdB bzw. den Grad der MdE in Prozent ausdrückt.
Außer den Versorgungsämtern können auch andere Stellen
eine Behinderung bzw. eine Minderung der Erwerbsfähigkeit
feststellen.

Dazu gehören u.a.:
- Hauptfürsorgestellen (Gleichstellungsbescheide bis

1 .5.1974)
- Berufsgenossenschaft en
- Landesversicherungsanstalten bzw. Bu ndesversicherungs-

anstalt
- öffentliche Dienststellen (nach Dienstunfällen)
-Entschädigungsbehörden (Bescheide über Rentenan-

sprüche nach dem BEG)
- Wehrbereichsgebührnisämter (Bescheide über den
Anspruch auf Ausgleich nach § 85 des Soldatenversor-
gungsgesetzes)

- Verwaltungs- oder Sozialgerichte.

Lfd. Nr. der
Person im
Haushalt

7t16
Amtlicher
Bescheid
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Schwerbehinderte besitzen in der Regel auch einen gültigen
amtlichen Schwerbehinderten- oder Schwer-(kriegs-) be-
schädigtenausweis. lm folgenden sind darunter zu ver-
stehen:

- die Ausweise über die Eigenschaft als Schwerbehinderter,
die seit 1.10.1979 ausschließlich von den Versorgungs-
ämtern ausgestellt werden;

- die Ausweise für Schwerbehinderte und Schwer-(kriegs-)
beschädigte, die vor dem 1.10.1979 auch von einer ande-
ren Behörde als dem Versorgungsamt (insbesondere von
den Fürsorgestellen) ausgestellt wurden;

- die besonderen Bescheinigungen über die Eigenschaft als
Schwerbehinderter, die von den Versorgungsämtern bis
zum 20.6.1976 anstelle der Ausweise ausgestelll wurden.

Liegt nur ein Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes
vor, so ist die Zifter "1" einzutragen. Das Vorliegen eines
gültigen Behindertenausweises ist dabei unerheblich.

Sofern nur ein Feststellungsbescheid mit Prozentangabe
des GdB bzw. der MdE von einer anderen amtlichen Stelle
als dem Versorgungsamt vorliegt, jedoch kein gültiger
Behindertenausweis, so ist die Ziffer "2" (sonstiger amtlicher
Bescheid) einzutragen. Dies wird vor allem dann der Fall
sein, wenn dieser sonstige amtliche Bescheid einen GdB
bzw. einen Grad der MdE von unter 50 % aufiareist. Liegt im
vorgenannten Fall außerdem noch ein gültiger Behinderten-
ausweis vor, dann ist die Ziffer "3" einzutragen.

Sind sowohl ein Bescheid des Versorgungsamtes als auch
ein sonstiger amtlicher Bescheid vorhanden, so tragen Sie
bitte die Ziffer "3" ein. Dabei ist es gleichgültig, ob sich die
Bescheide auf die gleiche oder - bei Mehrfachbehinderten -
auf andere (weitere) Behinderungen beziehen. Das Vorlie-
gen eines gültigen Behindertenausweises spielt ebenfalls
keine Rolle.
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Die Signierziffern 1 bis 3 sind demnach wie folgt zu verge-
ben:

1) Hierzu zählen alle die zuvor genannten Ausweise,
Bescheinigungen für Schwerbehinderte und Schwer-
(kriegs-) beschädigte.

Sofern derzeit weder ein Bescheid noch ein Behinderten-
ausweis vorliegt, jedoch ein Antrag auf Feststellung der
Behinderung bzw. Minderung der Erwerbsfähigkeit beim
Versorgungsamt (oder einer anderen Stelle) gestellt wurde,
über den noch nicht entschieden ist, so ist die Ziftet "4"
anzugeben.

Treffen mehrere Behinderungen zusammen, die alle durch
eine Gesamtbeurteilung einer Verwaltungsbehörde festge-
stellt wurden, so enthält der gültige Feststellungsbescheid
dieser Behörde bzw. der darauf beruhende Behindertenaus-
weis den zusammengefaßten GdB bzw. Grad der MdE.
Dieser ist für die Eintragung im Erhebungsbogen maßgeb-
lich.

Liegen dagegen Feststellungsbescheide mehrerer Stellen
vor, so tragen Sie bitte den höchsten festgestellten GdB
bzw. Grad der MdE ein. Weisen alle Bescheide den
gleichen Prozentsatz aus, so ist dieser anzugeben.

"Nicht bekannt" ist nur dann einzutragen, wenn bereits ein
Bescheid vorliegt, der Befragte den GdB bzw. den MdE-
Grad aber nicht kennt.

7117,1E
GdB bzw. Grad
der MdE

Feststellun gsbescheid
liegt vor vom(n) ...

Gültiger amtlicher Ausweis') lieqt vor
Ja Nein

Versorgungsamt
sonstiger Stelle
Versorgungsamt und
sonstiger Stelle

1

3

3

1

2

3



-72

7/1 9-33
Fragen zur
Gesundheit

7t19 - 25
Krankheiten und
Unfallverletzungen

Krankheiten und Unfallverletzungen

Für Personen, die zu dem Fragenblock "Krankheiten und
Unfallverletzungen" (7119-7 125) keine Auskunfl geben, tra-
gen Sie bitte "0" bei Frage 7119 ein.

Beantwortet der gesamte Haushalt die Fragen des Fragen-
blockes "Krankheilen und Unfallverletzungen" (7119-7125)
nicht, ist außerdem in Spalte 32 der Verteilungsliste "9"
(keine Auskunft) einzulragen. Geben nur einzelne Haus-
haltsmitglieder keine Auskunfl, wird in Spalte 32 der Vertei-
lungsliste "l " (Auskunfl) vermerkt.

lm Gegensalz zu den Fragen des Grundprogramms, die
sich grundsätzlich auf die Berichtswoche oder den Berichts-
stichtag (Mittwoch in der Berichtswoche) beziehen, sind die
Fragen über die Krankheit bzw. Unfallverletzung auf den
Befragungstag bzw. auf die letzten vier Wochen, zurückge-
rechnet vom Befragungstag, an dem Sie das lnterview
durchführen, bezogen. Man bezeichnet diese Verfahrens-
weise als Erhebung mit einem "gleitenden
Berichtszeitraum". Der Berichtszeitraum ist also nicht auf
den Monat Mai festgelegt, sondern richtet sich nach dem
Tag, an dem Sie das lnterview durchführen. Von diesem
Tag (Befragungstag) werden die vier Wochen des
Berichtszeitrau mes zurückgerechnet.

ln die Erhebung sind also Personen einzubeziehen, die wäh-
rend des vierwöchigen Berichtszeitraumes - einschließlich
Befragungstag - an mindestens einem Tag krank waren. Die
Krankheit kann dabei

(1) vor dem Berichtszeitraum begonnen haben und am
Befragungstag noch andauern

(2)vor dem Berichtszeitraum begonnen und im Berichtszeit-
raum geendet haben

(3) im Berichtszeitraum begonnen haben und am Befra-
gungstag noch andauern

(4) im Berichtszeitraum begonnen und vor dem Befragungs-
tag geendet haben

(5) am Befragungstag begonnen haben.
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Für eine Person kann jeweils nur Krankheit oder Unfall
angegeben werden. Beim Zusammentreffen von Krankheit
und Unfallverletzung ist das einzutragen, was vom
Befragten als am schwerwiegendsten betrachtet wird.

Wird zu dieser Frage keine Auskunfl erteilt bzw. mit "Nein"
(9) geantwortet, bleiben die Fragen 7l2O-7125
unbeantwortet.

7t19
KranU
unfallverletzt

Eine Krankheit oder Unfallverletzung liegt dann vor, wenn
eine Person sich während des Berichtszeitraumes in ihrem
Gesundheitszustand so beeinträchtigt gefühlt hat oder noch
fühlt, daß sie ihre übliche Beschäftigung nicht voll ausüben
konnte oder kann (2.8. Spielen oder Kindergartenbesuch bei
Kindern, Schulbesuch bei Kindern und Jugendlichen,
Berufstätigkeit, Hausarbeit, Freizeittätigkeit bei nicht
berufstätigen Personen). Dabei kommt es nicht darauf an,
ob wegen der Beschwerden ein Arzt in Anspruch genommen
wurde oder nicht. Wurde jedoch von einem Arzt oder
Heilpraktiker eine Diagnose gestellt, nach der eine
Behandlung notwendig ist, liegt in jedem Falle eine
Krankheit vor. Hierbei kommt es - insbesondere bei
langfristigen Leiden (2.8. Zuckerkrankheit, Bluthochdruck
sind meist chronischer Art) - nicht darauf an, ob der
Befragte in der Ausi.ibung seiner gewöhnlichen
Beschäftigung beeinträchtigt war oder nicht. Auch ein ange-
borenes Leiden und Körperbehinderung sind, wenn eine
regelmäßige äztliche Behandlung erfolgt, als Krankheit
anzusehen.

Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett sind nicht
als Krankheit anzugeben; damit verbundene
Komplikationen, die zu einer wesentlichen Einschränkung
der üblichen Tätigkeit führen oder äräliche Behandlung
erforderlich machen, gelten dagegen als Krankheit.

Unfälle sind plötzliche Ereignisse, die die Verletzung oder
eine andere Beeinträchtigung der Gesundheit eines Men-



7t20
Andauern der
KrankheiU
Unfallverletzung
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schen verursachen (2.8. Gehirnerschüfterung durch einen
Sturz).

Dauert die KrankheitrUnfallverletzung noch an - gleichgültig
wann sie begonnen hat - ist diese Frage mit "Ja,,zu beant-
worten, auch wenn die Krankheit erst am Befragungstag
beginnt.

7121
Dauer der
KrankheiU
Unfallverletzung

7t22-24
Behandlung,
Arbeits

Hier ist die Gesamldauer der KrankheiUUnfallverletzung
anzugeben, auch die außerhalb des Berichtszeitraumes (s.
S. 72) liegende Zeit. Dauert die Krankheit noch an, ist der
Zeitraum bis einschl. zum Befragungstag einzutragen.

Beispiel: Das lnterview findet am 5. Mai statt. Die Krankheit
begann am 11. Mäz und dauert noch an. Die
Dauer beträgt bis einscht. 5. Mai 55 Tage, d.h. die
Kategorie "über 6 Wochen - 1 Jahd'trifft zu.

Diese Fragen beziehen sich nur auf eine Behandlung oder
Arbeitsunfähigkeit in den letzten 4 Wochen vor der Befra-
gung (einschl. Befragungstag).

7t22
Behandlung

Ambulante äztliche Behandlung kann durch einen nieder-
gelassenen Allgemein- oder Facharzt oder in der Ambulanz
(Poliklinik) eines Krankenhauses vorgenommen werden.

Eine stationäre Krankenhausbehandlung liegt dann vor,
wenn ein Haushaltsmitglied mindestens zu einer übemach-
tung in ein Krankenhaus aufgenommen und dort verpflegt,
ärztlich behandelt oder auf sonstige Art medizinisch oder
pflegerisch betreut wurde.

Nicht zu den Krankenhäusern zählen Einrichtungen, in
denen nur eine äztliche Überwachung ohne regelmäßige
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äztliche Behandlung stattfindet (2.8. Anstalten zur Unter-
bringung Gebrechlicher oder Erholungsbedürftiger, Alters-
heime, Pflegeheime).

War oder ist eine Person in stationärer und ambulanter
Behandlung, so ist die stationäre Behandlung vorrangig.

Diese Frage ist von allen zu beantworten, die in der
Vorfrage "in stationärer Krankenhausbehandlung"
angegeben haben.

Personen, die in den letzten 4 Wochen stationär behandelt
wurden, am Befragungstag aber wieder entlassen waren,
geben die Gesamtdauer der stationären Behandlung an. lst
der Krankenhausaufenlhalt noch nicht beendet, so ist Ziffer
"6" (noch andauemd) anzugeben.

Arbeitsunfähig sind Personen, die wegen ihrer Krankheit
oder ihres Unfalls mindestens einen vollen Tag im Berichts-
zeitraum ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten oder am
Befragungstag nicht nachgehen können.

Für Personen, die in den letzten 4 Wochen für eine
bestimmte Zeit arbeitsunfähig waren, aber am Befragungs-
tag wieder arbeitsfähig sind, ist Signieziffer "l" einzutragen.

Personen, die am Befragungstag arbeitsunfähig sind, sei es,
daß sie erst am Befragungstag arbeitsunfähig geworden
sind, sei es, daß sie es bereits längere Zeit sind, erhalten
die Signatur "2".

Diese Frage richtet sich nur an die Personen, die in der Leit-
Irage 7119 "unfallverletzl" (2) angegeben haben.

Als Arbeits- oder Dienstunfall gelten Unfälle, die Enrverbs-
tätigen in Ausübung ihrer Enarerbstätigkeit (am Arbeitsplatz)

7t23
Dauer der statio-
nären Behandlung

7t24
Arbeitsunfähigkeit

7125
Art des Unfalls
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zustoßen. Unfälle auf dem Weg zur bzw. von der Arbeit
(Wegeunfälle) gehören nicht zu den Arbeits- oder Dienst-
unfällen, sondern zu den Verkehrsunfäilen.

Verkehrsunfälle sind Unfälle im öffentlichen Verkehr und
auf privalen Verkehrswegen. Dazu zählen alle Wegeunfälle,
d.h. auch solche von Fußgängern ohne Beteiligung eines
Fahzeugs. Erfolgt der Verkehrsunfall in der" Ausübung der
Arbeit (2.8. Busfahrer) so ist "Arbeits-/Dienstunfall" einzu-
tragen.

Zu den häuslichen Unfällen zählen die Unfälle im häusli-
chen Bereich (Wohngebäude einschl. Zugang, Hoffläche,
Hausgarten, Garage), die sich bei hauswirtschaftlicher oder
sonstiger Tätigkeit ereiEnen.

Nicht als häusliche Unfälle gelten Arbeitsunfälle im häusli-
chen Bereich (2.8. Elektriker, Briefträger, hauswirtschaft-
liche Bedienstete), dagegen aber Unfälle von Hausfrauen
bei ihrer Tätigkeit.

Zu den Freizeitunfällen gehören Unfälle, die sich bei als
Freizeitbeschäftigung ausgeübtem Sport und Spiel, bei
einer Hobbytätigkeit oder einer sonstigen
Freizeitbeschäftigung ereignen. Unfälle von Berufssportlern
gelten als Arbeits-/Dienstunfall, Sport- oder Spielunfälle in
der Schule oder im häuslichen Bereich als sonstige Unfälle
bzw. häusliche Unfälle.

Die Kategorie "sonstiger Unfall (einschl. Schulunfall)"
umfaßt alle sonst nicht zuzuordnenden Fälle. Hierzu zählen
auch Unfälle, die sich bei einer schulischen Veranstaltung
außerhalb des Schulgeländes ereignen, nicht aber Unfälle
auf dem Schulweg, die als Wegeunfälle den Verkehrsunfäl-
len zuzurechnen sind.
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Rauchgewohnheiten

Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen ver-
standen, auch wenn es sich nur um geringe Tabakmengen
handelt.

7t26
Gegenwärtiges
Rauchen

Hier ist nur dann eine Angabe zu machen, wenn Fnge 7126
mit "Nein" beantwortet wurde.

7t27
Früheres Rauchen

Es ist hier das Alter einzutragen, in dem erstmals mit
regelmäßigem Rauchen (tägliches Rauchen, auch wenn
nur geringe Tabakmengen) angefangen wurde.

7128,29
Alter bei
Rauchbeginn

Falls mehrere Tabakarten geraucht werden (wurden), ist die
überwiegende Art anzugeben,

7t30
Tabakart

Die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten ist von all
denen, die gegenwärtig überwiegend Zigaretten rauchen
bzw. gegenwärtig Nichtraucher sind, aber früher übenale-
gend Zigaretten rauchten (d.h. Angabe in7126 oder7l27 = 1

bzw.2 sowie in 7130 = 1), anzugeben.

Dabei ist von den gegenwärtigen Rauchern die z.Zt. täglich
gerauchte Zigarettenanzahl anzugeben, von den Nichtrau-
chern die in dem Zeitraum, in dem sie regelmäßig - und
zwar überwiegend Zigaretten - rauchten.

7t31
Täglicher

m



7132,33
Verwendung von
Jodsalz
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Verwendung von Jodsalz

Eine zu geringe Jodaufnahme kann zu einer Vergrößerung
der Schilddrüse führen. Jodiertes Speisesalz trägt zur Erhö-
hung der Jodaufnahme bei.

Diese Befragung soll Auskunfl darüber geben, inwieweit
diese Vorsorgemöglichkeit bekannt ist und genutzt wird bzw.
ob eine verstärkte Aufklärung hierüber erforderlich ist.
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V. Rechtsgrundlagen
V.1 Gesetz

durch Durchführung einer Repräsentativstatistik
über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt. (Mikrozensusgesetz)

Vom 10. Juni 1985
(BGBI I S.95s)

Oer Bundestag hat mit Zustimmung des Bund€srates
das lolgende Gesetz bBschlosssn:

§1
Art und Zw.ck dcr Ertobung

(1) Über dio B€völkerung und den Arb€itsmarkt wird
in den Jahren 1985 bis 19gO ein€ Bund€sstatistik But
ropräs€nlaliver Grundlag6 (Mikrozensus) durchgotührt.

(2) Zweck des Mikrozansus ist os, statistische Anga-
ben in tieler ,achlich€r Gtiedorung über die Bevötie-
runOsstruktur, di€ wirtschalllicho und soziale Lag€ der
Bevölkerung und der Familien, d€n Art€itsmarkt, die
b€rurliche Glied€rung und Ausbildung d6r E *€rbsbs-
völkerung sowis die Wohnv€rhällnisse b€rBitsustollon.
Oie Ergebniss€ sind Grundlage für potitische Entschsi-
duirgen an Buncl und Ländem.

§2
E tGbulresolnh.itm

(l) Erh€bungs€inheilen sind p€rsonen, Hsushalts
und Wohnung€n. Sie w€rdeß durch mathematische
Zulallsvorlahron eut dar Grundlage von Räch€n ods,
vergleichbarer BezugsgröBen (Auswehlb€zirk) ausge-
wählt.

(2) ln den Auswahlbozirkon w€rden di€ E hebungen in
bis zu vier arreinanderlolgenden Jahren durchgsttihrt.
Jährlich wird mind€st€n8 €in Viert€l der Auswahlbezirke
durch neu in di€ Auswahl sinzubeziEh€nde Auswehl-
b€zirke ers€ffi.

(3) Enen Haushslt bilden allB Personen, dis gemein-
sam wohnon und wirtsch8ftan. Wsr all€in wirtschaftel,
bild€t oinsn €igenen Heushslt. P€rronon mit mahr€r€n
Wohnungen sind in ied6rausgowähltsn Wohnung einom
Haushalt zuzuoßlnon.

§3
llortmrlo

(l ) Der Mikroz€nsus orhobl Mertmal€ übsr p€rsönli-
che und sachlicha Verhältnisso, die zur stati8tischen'
Verwendung trstimmt eind (E hebungsmerkmala) od€r
die, vorbohaltlich der Regelung in § tl Abs. 4, dor
Durchlührung der Stichproöa dienon (Hilrsmerkmal€).

(2) Die Erhebungsmsrkmal€ dürlen Eul die lür di€
maschinelle Weiterverarboitung boslimmten Datonträ-
ger übemommen wercten. Hillsmerkmale dür{en nur
getrennt von den Erhebungsmerkmalen euf gesonderlo
tür die maschin€tle Weil€Nerarteitung bBtimmtg
Oatenlräger üb€mommen w€rden, soweil sie nach s l.lAbs.4 oder § 13 Abs.5 yerwendet werden dürren.

§4
C)rdnunganummam

Oi6 im Eh6bungsvertahren zur Kennzeichnung stati-
stisch€r Zusammonhänge veryrendeten Nummem
(Olünungsnummem) dürl€n aul die für die maschinollo
Weitorv€rerbeitung b€stimmten Datenträgsr üb€mom-
men word€n. Diese Nummem dürlen nur Angab€n nach
den §§ 5 und I über GeMude-, Wohnungs- unct Haus-
hsttszug€hörigk€it onthslt€n.

§s
Erlrbungomcrkmalc

,(t) Folg€nc,o Erfiebungsmerkmalo w€rtl€n jäh,lich
€rtagt:
1. Ci€meind€; NuEung d€r Wohnung als elleinigo Woh-

nung. Haugt- odar N€benwohnung (s lZ M€lde..
,€chtsrahmengosefz); Zahl der Haushalto in d€r
Wohnung und derPorsonon im Haushatt Wohnungs-
und HsushalEzugehörigkeit sowie Familieruusah-
menhang (Zug€hörigkeit der person zu sinor
boEtimmt€n Wohnune und 6in€m bestimmten Heus-
hslt Zugehörigk€it zu oiner bostimmt€n Famili€; Arl
d€r Vorwendtschalt; Schwägsrschatt der Familien-
mitgliad€r €ins8 Haushalts); V€oänd€rung (br Haus-
haltsgrÖB€ und -zuaammensgtrung s€it d€r lstzten
Bsfragung durch Gsburt. Tod od€r Umzug; BaualterB-
grupp€ d€r €rstmals in dia Bhebung €inb€zog6n€n
Wdmung€n; Gaschlocht G€burtsiahr und -monat
Familicnstand; Eh€schliegungsiahr: Staatsangohü
rigkslt

2. Ewerbstätigk€it, Arb€itssuche: A,b€itstosigk€it;
Nichl€rueöstätigk€it Kind im Vorschulaltec §chü-
l€r, Stud€nt;
a) lür E w€rbstätig€:

RegelmäBige oder gel€genilicho Tätigk€it: Voll-
zeit- oder Teitzeinätigkeit: Ursachen einschlieB-
lich der erteitsmaiktt€zog€non Grüncte für Teil-
zeittätigkoit b€lristat€r oder unbcilristoter
Arteitsvsrtrag; nqrnal€rweise gsleist€ta
wö'chsntliche Arboitsz€it (n8ch Slundon und
Tag€n) und tatsächlich in dor B€richlswoch€.
goleistete Art€itszeat (nach Stund€n und Tsg€n)
sowie arbeitsmarkbazogene Grüncle und andere
Ursachsn rür d€n Untsrschi€d: Stellung im B€rut
Wirtschaftszveig des Betdebes; lür peison€n mit
€in€' afl€iten &mrbstätigkeit zusätrlich: Steh
lung im Bsrut Wirlschaftszweig ürs g€tri€bos;
normalsrxr€is€ geloisl€to wdchenilichc A,bsits-
zeit (n8ch Stundsn und Tagen) und tetsächtich in
d€r Bedchtswochs geteisteto Arb€itszeit (nach
Stunden und Tsg€n): .
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b) lür Arb€itslos6 und Arb€itsuchende:
Bezug von Arb€itslosengold,.-hilfe: Arl, AnlaB und
Dauer der Arbeitssuch€: Arl und Umfang der
gesuchten Tätigkeit; Vertugbarkeit lür oine neu€
Arb€itsst€lle; Gründe lür di€ Nichtv€riügbarkeit
(Krankheit, Apsbildung, bestehende Tätigkeit und
andere Umständ6);

c) tür Nichterwerbstälige:
f rüher€ Erwerbstätigkeit Zeitpunkt sowio arbeits-
marktbezogen€ und andere Beendigungsgründe
lür di€ letzt€ Tätigkeit; Wirtschattszw€ig und Stel-
lung im Benrl der letzt€n Tätigk€it;

d) lür Kinder im Vorschulallär:
Besuch von Kindstgärtgn;

e) lür Schüler und Studenten:
Ad der besucht€n Schule od€r I'lochschule;

3. Art des üb€n^,iegenden L€b€nsunt€rheltE (Erw€rbs-
tätigkeili Arbeitsloseng€ld, -hill€i R€nle, Fension:
Unterhalt durch Et6m, Ehegatten odsr ander€; €igo-
nes Vermög€n, Vermietung, Znson, AltBntoil: Soziäl-
hille; sonstige Untarstirtzungen); Art dcr t tl€ntlich€n
Bent€n, P€nsionen untelglioderl nach eigener oder
Witwen-, Waisenrenta, -p€nsion (Atb€itonent6nver-
sicherung; Knappschattlichs R6nt€nversichorung:
Angestelltenrentenversichsrung; Pension; Kriegs-
opferente; Untallyor3icherung; Flento eus d€m Aus-.
land; übrige ötlentliche Rente); Art der sonsligen
öffsntlichen und priveton Enkommen (Wohn€eldi
Sozialhilfe; BAföG: sonstige öftantliche Unt€rstül-
zung; Betriobsrentei Alt6nt€il; eig€nes V€rmirg€n,
Znsen: Leistungen eus dgr Leb€nsvorsichgrung:
Vermietung, Verpachtung: private Unterstützung6n);
Höh6 des mona-tlichen Nenoeinkommens nsch En-
kommensklassen in gin€r Stalislung yon mindostans
1 50 Oeutsche Mart:

4. Zugehörigkeit zur gesetzlichen Krankenversiche-
runE nach Kassenarten, Zugehörigkeit zur prival€n
Krankenversicherung sowie sonstiger AnspFJch aul
K€nkenversorgung: Arl des Versicherungsverhält-
nisses; zusätzlich6r privater Krenkenv6rsicherungs-
schutz; Art des Versich€rungsverhältniss€s (pflicht-,
treiwillig versich€rt) uncl Zw€ig dergesetdich€n Rsn-
lenversicherung zur Zeit d8r Erhebung und in den
letaen zwölt Moneton dsvo( Zahlung von Beiträgen
in der gegetzlichen R€nt€nveßich€runE seit clem
1. Januar t924

mit einem Auswahlsatz von 1 vom Hundert der BevÖlke-
rung;

5. Anzahl de? Urleubs- und Erholungsreisen von lünf
und mehr Tag€n; Zshl der b€tBiligt€n Haushallsmil-
gli€dei Beginn und b€nutztos Vorkehr8mitt€l; b€i
Auslandsr€isen au8erd€m: Zolland; b€i lnlandsiei-
sen eußerd6m: Art Zel; Dauer und Untorkunnsert

mit einem Auswahlsatz von 0,1 vom Hundert der B6völ-
k€run9.

(2) Folgende E hebungsmGtkmalo woElan 8b 1985 im
Abstand von zw€i Jaht€n eTrtlglt:

1. ausg€übt€r Berul in der rßtcn und rsroiten ode? in
der btaen Erworbstätigkeit; Mctkmele dos au80€üb
len Beruls und d€8 Arb€itsplatzos untot besond€ror

Bsrücksichtiguns d6r Anforderung8n des Arb€rts-
merkles; Stellun0 irn Betneb: Berufs- und B6tn@Ds-
wechsEl;

2.höchst€r Sctiulabschlug sn allg€m€inbildenden
Schulen: Arl. Däuer r.ind Abschlug der schulisch6n
und Draklischeß Berulsausbilduno sowiB der b€rulli-
chon Fortbildung und Umschulung; HochschulaF
schluB nach Art und Haupttachrichtung;

3. bei Ausländom: Aulenlhaltsdauer, Zähl und Aller der
im Ausland leD€nden Kinder, im Ausland lebend€r
Ehegatte oder Btern;

.1. firt und Größe des Gebäudes mit Wohnraum. Nul-
zung d€r Wohnung als Egentümer, Hauptmieter oder
Untermietet: Egentumswohnung, Freizeitwohnung;
Einzugsiahr des Haushalts: Ausstattung der wot|'
nung mit Küche, Kochnische, Bad oder Ousche und
WC; Art der Beheizung und d€r Heizenergie; Fläche
der gesamlen Wohnung; Zahl dBr Räume mit sechs
und mehr qm und der davon unt€rvermieteten odBr
gow€rblich genutzlen Räüme: Baualtersgruppe:
Leerstehen der Wohnung:
b€i vormiet€ton Wohnungefl auBerdom:
ilöhs der ßonetlichsn Mieta und der N€b€nkoston;
Ermä8igung odar wegtall d€r Miets; Nutzung als
Dienst-, W€rks-, B€ruts- oder G€schättsmi6tiloh-
nung:
b€i Nut ung d€r Wohnung durch den Egentümer
au8€rdem:
Art und Jahr des Bwerbs

ßit einem Auswahls8tzvon 1 Yom Hunded der Bevölkc- .

rung.

(3) Folg€nde E h€bungsmerkmal€ werdon im Ab-
stznd von dr6i Jehren efiagrt:
1. bei Erwertslätigen sowi€ Schülom und Stud€nlsn:

Gemeinde der Arb€its- oder Ausbildungsstätt€;
hauptsächlich benutztos Vork€hrsmittel; Entlemung
und Zeitaufiryand lür den Wog zur Arbeit8- odor Au3'
bildungsstätl€

ab 1 985 mit einsm Auswahlsatz von 1 vom Hund€rt der
Bevölkerung;
2. Dauer ein€r Krankheil odEr Unfallverletzung; Art des

Unlalls: Art und Dauer der Behandlung; Dauer einer
Arbeitsunfähigkeit: Vor3orB€ g€g€n Krankhoil€n:
Krankh€ils.isiken;

3. amtlich anerkannte Behinderten€igenschalt und
Grad d6r Behinderung

ab 1986 mit einem Auswehlsatz von 0,5 vom Hundert
d€r Bevolkerung;
4. Art d€r privaten und betrieblichen Altersvorso€e'

Höhe der L@b€nsversicherung nach Versichatungs'
summenklass€n

ab 1 985 mit einem Auswahlsatz von 0,25 vom Hundort
der B€völkerung.

§c
l{llf.m.?km.lc

(11 Hilt8msrkmale !ind:
l. Vor- und Femiliennamon der |laushaltsrnitglioder:

2. Telelonnummac
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3. StraBe. Hausnummer, Lage dor Wohnung im
Gebäude:

4. Vor- und FamilisnnBme des Wohnungsinhabers;

5. Name der Arb€itsstanc.

(2) Oas Hiilsmerkm&l Nams der Arb€itsstäne rBch
Absalz 1 Nr- S darl nur zur Ub€mrüturig der Zuordnung
der Enfl€rbstätiEen zum lryinschattszwerg verw€ndet
w€rden.

§7
Erhobungestcllen

Erhebungsstell€n lür den Mikroszensus sind dig sta-
tislischen Amter der Länder.

§8
!rdawiüwcl

(1) Für di€ E/hebung soil€n lnterviower cinseseffi
werden. Sie srnd von den Erhebungsstoll€n auszuwäh-
len und zu bestellen.

(2) Die lnterview€r dürten die eus dar Interviewertätig-
keit gewonnenen Erkonntniss6 üb€r Auskunftspflich-
tige nicht in andgren Verlahren o<!erlür and€rB ZweckE
verwenden. Sie sind aul die Wahruno dss Statistikge-
h€imnisses und zur Gehoimhaltung euch solcher
E kenntnisse üb6r Auskunttspffichtig€ schrittlich zu vEr-
pflichten. di€ gelegentlich Cor lntervi6werlätigk€it
gewonnen werden. Oie V€rpflichlung gilt auch nach
Beendigung der lnterviowertätigkeit.

(3) Oi€ lnterviower müssen die Gowähr für Zuverläs-
sigkeit und V6rschwiegenhsit bietm. Si€ dütf€n nicht
eingeseta werden

f. in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung (Nachbar-
schatl),

2. wenn aulgrund ihrer beruflichen Tätigkeit od€r Eus
anderen Gründen zu besorgen ist, daB Erkenntnisse
aus der lnterviewerlätigkoit zu l-asten der Auskuntts-
pflichtigen genutzt werden.

(4) Die lnleNiew€r sind verpllichtel, dio Anweisung€n
der Bhebungsstellen zu b€tolg€n. Eoi der Ausübung
ihrer lnterview€rtätigkoit haD€n sich di€ lntervi€wer aus-
zuweis€n; Wohnungen dürl€n gi€ nur mit Zustimmung
eines Verrügungsberechtigten belreten.

(5) Oi€ lntervi€wer sind b€rEchtigl. in di6 E hebungs-
vordrucke, soweit sie Vorauss€tzung lür di€ ordnungs-
gemä8e Durchtührung der lnterviewortätigkBit sind. di6
Angab€n üb€r di€ Zahl dBr Hsushalt€ in d€r Wohnung
und der Person€n im Haushalt, das l.oergtehen der
Wohnung, den Vor- und Familiennamen des angetr§tte-
nen Auskunttspflichligen (§ 5 Abs. I Nr. 1) sowie die
Hilfsm€rkmalo nech § 6 Abs. 1 Nr. 3 solbst einafiragsn.
Dies gilt euch tür woitero Eintragungen in dio Erh6.
bungsvordruck6, wenn und sow€it die Auskuntlspflich-
tigen sinvorstandon sind.

§s
AL{skunttBFf licllt

(I) AuskunftsDflichlig sind
1. ru &n i,{erkmElen nao\ § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 2

Hr. 1 bis 3 und Abs.3 Nr. l,3 und 4 sowi6 nach § 6
Abs. 1 Nr. 1 , 3 und 5 alle VolljähriEen oder einen eigR'
nen Haushalt fühtenden Minderjähngen, auch tilr
minderjähngo Haushalismitglieder. Für volliährige
Haushaltsmilglieder, die w6gen einer Behinclerung
selbst nicht Auskunft geb€n können, ist iedes andere
auskuntlspllichtige Haushaltsmitglied auskuntts-
pnichtig. ln Gsmeinschatts- und Anstaltsunterkünt-
len ist für Pergonen, dio w€g€n einer Bohind€rung
oder w6g€n Mind€riähriokeit selbst nicht Auskuntt
geb6n können, d€r Loiter der Enrichtung auskunlls-
pflicmig. Die Auskunllspfticht lür Dritt€ orstreckt sich
aul di€ Sechv€rhalto, die dem AuskunttsDllichtigon
bokannt sind. Sie entfällt, wenn dio Ausküntle durch
Bine Vertrsuensp€rson srteitt werden:

2. zu den Merkmelen nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 und § 6
Abs. 1 Nr. 4 die Wohnurwsinhabor, ersalzweise die
nech Nr. 1 Auskunftspflichtigon.
(2) Personen mit mehr€ren Wohnungen sind für ied€

ausgowählte Wohnung auskunftspflichtig nach AF
sBE 1 Nr. I und 2.

(3) Widerspruch und Ant€chtungsktag6 gegen die
Autforderung zur Auskunftserteilung nach Absätzen 1

und 2 hab6n ksine eutschicb€nde Wirkung.
(4) Oi6 Auskünlt€ über des M€rkmat Eheschlie8ungs-

iehr in § 5 Abs. 1 tlr. 1 sowi6 di€ Merkmals nach § s
Abs. l Nr.5, Abs.3 Nr.2 und § 6Abs. I Nr.2sindtrai-
willig.

§10
Erhcbungwordruc*c

(l) Die Erhebun€svor(rucks können maschinenlos-
bar g€Staltat werden. Sio düriBn keine Freg€n üb€r psr-
sönliche oct€r sechliche Verhältnisse enthalten, die ilbor
die Merkmal€ nach don §§ 5 und 6 hinausg€hen. D€n
lnhalt der Fragon zu cten Erhebungsmerkmal€n nach § 5
le€[ dio Bundosr6gierung durch F6chtsverordnung mit
Zustimmung d6s Bund$rat€s fest.

(2) Die in den E fiBbungsvoftlrucken snthattonen Fre-
gen könn6n mündlich gsgenübor d€m lntoiviow€r odar
schriftlich b€antwortet woßen.

(3) 0€r AuBkunttspflichtig€ ksnn dio in den Erhe
bungsvördrucken €nthaltenon F.agen gemeinsam mil
andersn Haushaltsmitgliodom odor für sich allcin au,
ein€m eigen€n BosEn b€antwo.lon.

(4) B6i schrlltlichw Auskunfts€rteilung sind di€ sus-
gelüllten Erhebungsvordrucks
a) unvozüglich dom lnleMeEr auszuhändigon odor in

ver§chlossen€m Umschlag zu üb€rEeb€n odor
b) innerhalb ciner Woch€ b€i der E h€bungsst€ll€ abuu-

g6b€n oder dorthin sul Kosten cles Auskunttspädr-
tigon zu ülo€ß€ndan.

B€i Abosbe in vorschloesenem Umschlag sind Vor- und
Familienname, Gemsind€, StreBs und Hausnummer aul
d€m Umschleo arizug€b€n. B6i Abgab€ von Erhebung3-
vordruchen lü, rashrgrE Porlonen €ines Haushaltt in

(8) Di€ lnt€Niewer sind üb€rihre Rochte und michten
zu belehren.
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verschlossenem Umschlag genÜ9en auf dem Umschlaq
die Angaben eines auskunftspflichttgen Haushaltsmit-
gliedes.

(5) Zur ordnungsgemäßen Durchlührung der lnler-
viewertätigkeit sind die Angaben nach § I Abs.5 Satz 1

aut Verlangen des lnteruiewers mündlich, die vor- und
Familiennamen der übrigen Haushaltsmitglieder (§ 6
Abs. 1 Nr. 1) sowie der Vor- und Familienname des
Wohnungsinhabers (§ 6 Abs. 1 Nr. 4) mündlich oder enl-
sprechend Absatz 4 schriftlich mitzuteilen.

§ 11

Trennung und Löschung

(1) Die Hilfsmerkmale nach § 6 sind vor der Über-
nahme der ErhebunEsmerkmale aul die für die maschi-
nelle Weiteruerarbeitung bestimmten Datenträger von
diesen zu trennen und Oesondert aufzubewahren.

(2) Die Erhebungsvordrucke einschließlich der Hilfs-
merkmale sind spätestens vier Jahre nach Durchtüh-
rung des iährlichen Mikrozensus zu vernichten.

(3) Die Ordnungsnummern sind mit Ausnahme der
Nummer des Auswahlbezirkes zu löschen, sobald die
Zusammenhänge zwischen Personen und Haushall
sowie Haushalt und Wohnung durch Nummern, die
einen Rückgritf aul die Hilrsmerkmale und Ordnungs-
nummern ausschließen, feslgehalten worden sind. Oie
Nummer des Auswahlbezirks ist nach Abschluß der Aul-
bereitung der letzlen Erhebung nach § 2 Abs. 2 zu
löschen.

(4) Vor- und Familienname sowie Gemeinde, Straße,
Hausnummer der betragten Personen dürlen fÜr die
Ourchführung von Fotgebelragungen nach § 2 Abs 2
veruendet werden. Sie dürlen auch als Grundlage lür
die Gewinnunq geeigneter Haushalte zur DurchfÜhrung
der Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater Haus-
halte herangezogen werden.

§ 12

Unterrichtung

Die Auskuntlspflichtigen sind schriftlich zu unterrich-
ten über
1. Zweck, Art und Umlang der Erhebung (§ 1),

2. Erhebungs- und Hillsmerkmale (§ 3 Abs. 1),

3. die stalistische Geheimhaltung,
4. die Auskunttspflicht und die verschiedenen Möglich'

keiten, ihr zu entsprechen (§ I Abs. 1 und 2, § 1O)
und die Freiwilligkeit der Auskunttserteilung (§ 9
Abs. 4),

5. den Ausschluß der aulschiebenden Wirkung von
widerspruch und Anlechtungsklage gegen die Auf-
lorderung zur Auskunfts€rl€ilung (§ I Abs. 3),

6. Trennung und Löschung (§ 1 1 ) und

7. Hechte und Pllichten der lnterviewer (§§ 8, 10
Aos. s).

§13
Testerhebungen mit tTGiwilligei Auskunlts€rleilung

(1 ) Zur Prülung, ob in küntligen Mikrozensuserhebun-
gen ganz oder leilweise aul die Auskunftsptlicht ver-

zichtet werden kann, werden zusätzlich rn den Jahren
r985 bis 1987 Testerhebungen mit lreiwilliger Aus-
kunftserteilung im Rahmen der Erhebungsmerkmale
des § 5 mit einem Auswahlsatz bis zu 0,25 vom Hunderl
der Bevölkerung durchgelÜhrt.

(2) Den Testerhebungen sind alternalive Verlahren
zugrunde zu legen. Hierbei dÜrfen über die Hiltsmerk-
male nach § 6 hinaus weitere nicht personenbezogene
Merkmale erlaRt werden, die der Ourchführung der
Testerhebungen einschließlich ihrer methodischen
Auswertung dienen.

(3) Bei der Festlegung der alternativen Ver{ahren
nach Absatz 2 und der methodischen Auswertung der
Testerhebungen wirkt ein wissenschatllicher Beirat mit.
Der Beirat setzt sich zusammen aus zwei Hochschul-
lehrern aul dem Gebiet der Statistik und zwei Verlretern
der Sozialforschung. Der Beirat wird vom Bundesmini-
ster des lnnern aul Vorschlag des Vorstandes der Oeut-
schen Stalistischen Gesellschatt berulen. Die Tätigkeit
im Beirat isl ehrenamtlich.

(4) Für die Durchführung der Testerhebungen ein-
schließiich ihrer methodischen Auswertungen übermil-
teln die Meldebehörden den Erhebungsstellen aut Ver-
langen die Oaten der Einwohner, die in d€n eut der
Grundlage der Zulallsverlahren nach § 2 Abs. 1 Satz 2
ausgewählten Gebäuden wohnen:

1. Vor- und Familienname,

2. Tag der Geburt,

3. Geschlecht,
4. Staatsangehörigkeit,
5. Familienstarrd.

(5) Die Merkmalo nach den Absätzen 1, 2 und 4 sowie
die bei den Testerhebungen zur Kennzeichnung stalisti-
schsr Zusammenhänge verwendeten Nummetn (Ord-
nungsnummern) dürlen mit Ausnahme der Daten nach
Absatz 4 Nr. 1 und Hilfsmer*male nach § 6 aut die lür die
maschinelle Weit€rveraöeitung bestimmlen Datenträ-
ger übernommen werden. Die Ordnungsnummem ein-
schließlich der Nummer des Auswahlbezirks und die
Merkmale nach Absatz 2 Satz 2 sind, soweit sie einen
Rückgritl aut die Hiltsmerkmale ermöglichen, späte-
stens am 31- Oezember l99O zu löschen.

(6) Oi6 Daten nech Absatz 4 Nr. 1 und Hillsmerkmale
nach § 6 sind gesondert aufzubewahren. Die Oaten und
Hillsmerkmale sowie die Erhebungsvordrucke sind spä-
lest€ns zwei Jahte nach Aufbereitung der letaen Erhe-
bung nach Absalz 1 zu vemichten.

(7) Zu untenichten ist über Zweck, Art und Umlang
der Testerhebung, die statistische Geheimhallung
sowie über die Löschung und Vernichtung nach den
Absälzen 5 und 6.

(8) Ergebnisse d€rTesterhebungen, nach d€n€n ganz
oder teilweise aul die Auskunllspflicht verzicht€t wor-
den kann, sind unv€tzüglich zu berücksichtigen. Oie
Bundesregierung wird armächtigt, durch Rechtsv€rotd-
nung mit Zuslimmung dos Bund€srates, unb€schadel
der Geltung dieseE Ges€tzes, die Merkmale nach § I
Abs. 4 zu erwgitBrn, lÜr die di6 Ausküntle lreiwillig sind.
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§14
Stichprob6ncrh6bungan üb6. Arbrllskrättc

in al.n Eurooäi8chan G.mrinrchafl,rn
(1) Oie §§ 2 bis 12 und 15 linden entsprechende

Anwendung aul die durch unminelbar geltond€ Rechts-
akta der Europäischen G€meinschaften angeordneten
Stichgrob€nerhebungsn über Arb€itskrätte. sow€it die
Meftmale diesos Geseüles mil d€n Merkmalen der
Stichgrob€nerhebungsn üb€reinstimm€n und sich aus
den Rechtsakten dBr Europäischen Gemernschatten
nichts and€r€s ergrbl. Die Morkmale in der Fassung des
Artrkels 4 der verordnung (EWG) Nr. 3530/84 des
Rates vom 1 3. O€zemb€r 19&4 zur Ourcffiührung einer
Stichprob€n€rhebung über Artellskrältc im F ühiahr
1 985 (Amtsbl. der EG Nr. L «10/1) sind auch in3ow€it,
als si€ übBr dao Merkmalo dies€s G€33Ees hinausgB-
hen, den Mertmalen nach § 5 Abs. I gleichgeslelll.

(2) Sowoil Mo.kmale d6r Stichprob€nerhebung€n
üb€r Arbeirskrätle dro M€rkmale nach Absatz 1 übor-
schreitsn. sind die Au3künft6 tr8iryiuig. Oio §§ 2 bis f 2
und 1 5 finden mit Ausnahme d6r Vorschrifton üb6r dis
Auskunltserleilung ontspr6chend€ Anwendung.

(3) Oie Erhobung€n nach di€ssm GeseE und die
Stichprob€nerhebungen nech den Absälz€n I und 2
können bei den ausgowählten Haushallon und P€rso
nen zur gleichen Zoit mit g€moinsamen, sich €rgätuen-
den Eöebungsunl€rlagen durchgolührt und gem€insam
ausgewert€t wsrden.

§15
V.rbot d.r ßcldcntllElcrung

(1 ) Oie aul Gruncl die96s Gesetzes crfiob€n€n Merk-
male dren€n ausschliealich otatistischen Zweckon.

(2) Ene Zusammenlührung von Merkmalen nach
Absalz I oder von solchen Merkmaten mrt Oaten aus
anderen statistischen Erhebungen zum Zweck der Her-
stellung eines Personenbezugs au8erhalb der stalisli-
schgn Aufgabenstellung dieses Gesetzes isl untersagt.

§16
Strstvo?schrift

Wer entgegen § 15 Abs. 2, auch tn Verbrndung mrt
§ 14 Abs. 1 Satz t oder Abs. 2 Satz 2. Merkmate oder
Oaten zusammenführt, sobald dte Merkmale nach § I 5Abs. I aut lür maschinelle Weiteruerarbeitung be.
strmmte Oatehträger übemommen worden srnd, wird mit
Freiheitsstrale bis zu etnem Jahr oder mit Geldstrale
bestratt.

§ 17

8.diß-XlEu8cl
Oieses.Gesetz gilt nach Maßgabe des § 1 3 Abs. I des

Oritlen Uberleilungsgesetzes auch im Land Berlin.
Rechtsverordnungen, die aul Grund dieses Gesetzes
etlassen werdsn, gelten im Land Berlin nach § 1 4 des
Oritten Uberleitungsgesetzes.

§18
lnkrsffüctm

Oieses Gesetz trilt am Tage nach der Verkündung in
Kratt. Gleichzeitig lritt das Gesetz über die DurchlütF
runö einer Repräsentativstatistik der 8evölkerung und
des Erweöslebens vom 21. Februar 198i1 (BGBI. I
S. ZOt ) außer Kraft.

Das vorslehende Gesetz urd hiermil ausgelertigt und
wrrd rm Bundesgesetzblalt verkundel.

Bonn, den l0- Junr lg85

Der Bundespräsident
Weizsäcker

Oer Bundeskanzler
Dr. Helmut Koht

Oer Bundesmtnisler des lnnern
Dr. Zimmermann
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V.2 Gesetr
zur Anderung des Gesetzes zur Durchfilhrung elner Repräsentatlvstatlstik

äber dlJBevölkerung und den Arbeltsmarkt (Mikozensusgesetr)
und des Gesetres äber diettatlstik für Bundesmecle (Bundesstatlstlkgesetr)

Vom 17. Dezember 1990

(BGBI. ls. 2837)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates
das lolgende Gesetz beschlossen:

Artlkel 1

Oas Gesetz zur Durchlührung einer Repräsentaliv-
statistik üb€r di€ Bevölkerung und den Aöeitsmarkt
(Mikrozensusgesetz) vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955)
wird wie folgt geändert:

§ 1 wird wie lolgl geändert:

a) ln AbsaE 1 werdan die Jahreszahlen "1985 bis
1990" durch ,,1991 bis 1995" erselzt.

b) Absatz 2 Satz I erhält lolgende Fassung:

,.Zw6k dss Mikrozensus ist os, stalistische Anga-
ben in tiel€r tachlichor Gliederung übar dis B€völks-
rungsstruktur, die wirtschattliche und sozials Lage
der Bevölkerung und der Familien, den Aö€itsmarkl
sowie die bsrulliche Gliederung und Ausbildung der
Emsrbsbevölkerung b€reitzuslelten."

2. ln § 3 Abs. 2 wird ,,ode( § 13 Abs. 5" g€strichen.

3. § 5 wird wie lolgl 9eänd6rt:
a) In Absatz 1 Nr. 3 wird di€ Zahl .,150" durch ,,300"

ers€tzt.

b) ln Absatr 1 Nr. 4 wird hinter den Worton "1 vom
Hunden d€r Bevölksrung" das Semikolon durch
sin€n Punkl 6rsetr. Absarz 1 Nr. 5 wird geslrichon.

c) ln Absalz 2 wird im Einteitungssatz dis Jahrsszaht
,,1985" durch,,1991'' ersetzt.

d) ln Absalz 2 Nr. 3 wird nach dem Wort ,,Elt8rn" das
Semikols gestrichen.

s) Absatz 2 Nr. 4 wird g€strichon.

l) ln Absatr 3 Nr. 1 wird die Jahreszahl ,,t985" durctr
.,1991" srsetA.

g) ln Absatz 3 Nr. 3 und 4 wird die Jahreszahl .,1986.,
j€weils durch 

"1 
992,. ers6lzt.

4. § 9 wird wie lolgl geänderl:

a) ln Absatz I wird die Nummernbezeichnung I ge-
slrichen und Salz I wie lolgl gelaßt:

,,Auskunltspllichtig sind zu den Merkmalen nach § 5
Abs. 1 Nr. 1 bis ,1. Abs. 2 Nr. 1 sowie nach § 6 Abs_ 1

Nr. 1. 3 bis 5 alle Volliähdben oder einen eigenen
Haushall lührsnden Minderlährigen. auch für min-
deriähri9e Haushaltsmilglieder.' ;

in Salz 5 wird das Semikolon durch einen Punkl
ersetzl.

b) Nummer 2 wird geslrichen.

c) ln Absalz 2 sind die Worle ,.Nr. I und 2" zu strei-
chen.

d) Absalz 4 erhäll lolgende Fassung:

"(4) Oie Auskünfts über die Merkmal€ Eheschlie-
ßungsjahr in § 5 Abs. 1 Nr. I und :usälzlicher
privater Krankenversicherungsschutz in § 5 Abs. 1

Nr. 4 sowie die Morkmale nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 und
3, Abs. 3 und § 6 Abs. I Nr. 2 sind treiwillig."

5. § l3 wird gestrichen

6. ln § t4 Abs. 1 Satz 2 worden die Worts .,der Vercrd-
nung (EWG) Nr. 353Cy84 das Fates vom I 3. D8zamber
1984 zur Durchlührung ein6r Stichprobsnerhebung
übsr Arbeitskrätts im Frühjahr 1985 (Amtsbl. der EG
Nr. L 330/1)" durch die Worle ,,dsr Vsrordnung (EWG)
Nr. 3044/89 des Ral6s vom 6. OHober 1989 zur Durch-
lührung einsr Stichprobonarhobung übsr Arbeitskrälte
im Frühiahr 1990 und l99l (ABl. EG Nr. L 2922)"
srsetzt"

7. Es wird lolgsnder § l6a neu oingelüg|:

,.§ t6a
§§ 23 und 24 des Bundesslatistikgesotzss vom

2z.Jdnuil 1987 (BGBI- I S, 462, 565) linden keino
Anwsndung."

arilkGt 3

Oies€s Ges€tz tritt am I. Januar 1991 in Krall.

Oas vorstshende Gesetz wird hi€rmlt ausgelertigt und
wird im Bundssgesetzblatt vsrkündet.

Bonn. dan't7. Oozomb€r'199O

Dsr Bundespräsid€nt
Weizsäcket

Os, Bundeskanzler
Dr. Helmul Kohl

Osr Bundgsmlnistor d€s lnnern
Schäubl9
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V.3 Verordnung
zur Durchführung einer Repräsentativstatistik über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt

(Mikrozensusverordnung)
Vom 14. Juni 1985

(BGBl. I S. 967)

Auf Grund des § 10 Abs. I Satz 3 des Mikrozensus-
gesetzes vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S.955) verordnet
die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates:

§1
Zu den Erhebungsmerkmalen nach § 5 Abs. 1, 2 und

3 des Mikrozensusgesetzes wird der lnhalt der Fragen
wie lolgt lestgelegt;

burg: Marokko; Niederlandei NoMegen: Oster-
reich; Polen: Porlugal; Schweden: Schweiz;
Spanren: Tschechoslowaket: Türkei; Tunesient
Ungarn: Vereinigte Staaten von Amerika (USA):
übriges Ausland (einschließlich sonstige briti-
sche Staatsangehörigkeit)l staatentos_

2 Zu§5Abs.1Nr.2
2.1 Emerbs- oder Berulstätigkeit in der Berichts-

woche:

regelmäßig; gelegentlich: nicht emerbs- oder
berulstätig:

2.1.1 Für Erwerbstätige:

a) Tätigkeit: Vollzeitl Teilzeit:

b) Griinde lür Teilzeitlätigkeit:
Schulausbildung oder sonstige Aus- und Forl-
bildung; Krankheit, Unlalltolgen: Vollzeittätig-
keit nicht zu linden; Vollzeittätigkeil nicht
9ewünscht; sonstiges;

c) Arb€itsv€rtrag: befristet; nichl befristet;
d) Zahl der normalerweiso ie Woche geleisleten

Arbeitsstunden und -tage;

e) Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsslun-
den und -tage in der Berichtswoche:

t) Grund lür den Unterschied zwischen tatsäch-
lich und nomalerweise geleisteter Arbeitszeit:
Krankheit, Kur, Heilstättenb€handlung: Ar-
beitsschuttbestimmungen, auch Muttetr
schaft: Urlaub, Oienstbelreiung; Arbeitsstrei-
tigkeiten; Schlechtwetterlage: Kuaarbeit;
Autnahme einer Tätigkeit in der BerichtswG'
che: Beendigung €iner Tätigkeit in der Be.
richtswoche: Arbeitsstunden zu anderen Ter-
minen geleistel (auch gleitende Art6itszeit):
Teilnahm€ an Schulausbildung, Aus- uncl
Fortbildung au8erhalb des Betriebes; Feier-
tag: sonstige Grüncle boi geringerer Arbeits-
zeit: Ausgleich lürzu wenig geleistete Arbeits-
slunden zu anderen Terminen (auch gleitende
Arbeitszeit); Überslunden: sonstige Gründe
bei höherer Aöeitszeit:

g) Stellung im Beruf:.
Selbsländiger ohne Beschäftigte; Selbständi-
ger mit Bischättigten: mitheltender Familier
angehöriger; Mithelfender in einem vom Haus-
halt selbstbewirtschalleten landurirtschatlli-
chen Betrieb: Eeamter, Richter Angestellten
Arb€iter, Heimarbeite[ kaufm-/techn. Auszu-
bildendefi gewerblich Auszubildendec Zeil-l
Eerutssoldat (einschließlich BGS und Bereit-
schattspolizei) ; Grundwehr- und Zivildienstlei-
stendel:

h) Wirtschatlszw€ig des Betriebes, der Firma
usw.;

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

'l.13

't.1 4

1.15

Zu§5Aba.1Nr.1
Gemeindename:

Hauptwohnung; Vorhandensein einer werteren
Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland
einschlreBlich Berlin (West);

Zahl der Haushalle in der Wohnung:

Zahl der Personen im Haushalt;

Angabe der Zugehörigkeit der Person zur ausgs'
wählten Wohnung:

Angabe der Zugehörigkeit der Person zum aus-
gewählten Haushalt:

mit der ersten Person in der Erhebungsliste (bzw.
dessen Ehegalte) yemandt oder verschwägert:

Eh€gatle: (Schwieger-) Sohn/-Tochter Enkel,
Urenkel: Vater, Mutten Gro6vater, -munen son-
stige verwandte oder yerschwägerte Person;
nicht verwandt oder verschwägert:

Veränderung des Haushalts seil der lelzten
Belragung durch:

Geburt: Zuzug; Tod; Fortzug;

Baualtersgruppe der Wohnung (soweit erstmals
in die Erhebung einb€zogen):

vor 1972; 1972 oder späleE

Geschlecht:
männlich: weiblich:

Gebunsiahr

Geburlsmonat:
Januar-Mai: Juni-DezembeI

Familienstand:

ledig: verheiratel; verwitwel: geschieden;

Eheschließungsiahrder jetägen bzw. lelaen Ehe;

Staatsangehörigkeit (Land):

Deutsch; Algerien; Belgien: Oänemark Frank-
reich; Griechenland: Großbritannien und Norcrir-
land; lrland (Rep.); ltalien; JugoslawieG Lurem-
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2.1 .2 Fit Personen mit einer zweiten Erwerbstätigkeit
zusätzlich Angaben zur zweiten Eruerbstätrgkeit;
a) Stellung im Berul:

Selbständiger ohne Beschäfti9le; Selbständi-
ger mit Beschättigten: mithellender Familien-
angehöngen Eeamter, FichteI Angeslellten
Arbeiter. Hermarbeitec kaufm./techn, Auszu-
bildendeI geweölich Auszubildender Zeit-l
Berutssoldat ieinschließlich BGS und Bereil-
schaftspolizei );

b) Wirtschaftszweig des Betriebes. der Firma
usw.:

c) Zahl der normalerueise ie Woche geleisteten
Arbeilsstunden und -tage;

d) Zahl der tatsächlich geleisteten Arbeitsstun-
den und -tage in der Berichtswoche:

2.1.3 Füt Arbeitslose und Arbeitssuchende:

a) Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe:
' aöeitslosmitArbeitslosengeld/-hille;arbeits-

los ohne Arbeitslosengeld/-hille; nicht
arbeitslos:

b) Arbeitssuche als Nichterwerbstäliger
nach Entlassung; eigener Kündigung; Ireiwilli-
ger Unterbrechung; Ubergang in den Ruhe-
stand; sonstiges; nicht arbeitssuchend:
Aöeitssuche als Erweöstätiger
wegen bevorstehenden Verlusls oder Beendi-
gung der gegenwärtigen Tätigkeit: z. Z. nüt
Übergangsläligkeit; Suche nach 2. Tätigkeit;
bessere Arbeitsbedingungen gesucht: sonsti-
ges; nicht arbeitssuchend:

c) Arbeitssuche (2. Z. bzw. in den letzten vier
Wochen) durch:
Aöeitsamt; private Vermitllung: Aulgabe von
lnseraten: Beweöung aul lnserale; direkte
Bewerbung: persönliche Verbindung: sonsti-
ges: Suche noch nicht aulgenommen: Suche
abgeschlossen (Arbeitsaulnahme in Kürze):

d) Arbeitssuche seit:
weniger als 1 Monat; 1 bis unter 3 Monaten:
3 bis unter 6 Monaten: y, bis unter I Jahf
I bis unter 1t/r Jahren; lrlz bis unter 2 Jahren:
2 und mehr Jahren;

e) Art der gesuchten Tätigkeit:
Tätigkeit als Selbständigei
Tätigkeit als Arbeitnehmer
nut Vollzeittätigkeit; nur Teilzeittätigkeil: Voll-
zeiltätigkeit gegebenentalls Teilzeitlätigkeit;
Teilzeittätigkeit gegebenenlalls Vollzeittätig-
keil: sonstiges:

f) verlügbar lür eine neue Tätigkeil innerhalb von
zwei Wochen:
verrügbar:
nichl vertügbar wegen:
Krankheit: Ausbildung; noch bestehender
Tätigkeit: sonstiges:

2.1 .4 Für Nichteruerbstahge

a) Frühere Eruerbstätigkeit
eruerbstätrg gewesen: noch nre eruerbstätrg
gewesen;

b) Beendigung der lrüheren Emeöstätrgkeil vor:

weniger als 1 Monat; I brs unter 3 Monaten:3
bis unler 6 Monateni r,2 brs unter 1 Jahc I bis
unter 1 r/2 Jahren: t '/: bis unter 2 Jahren: 2 bis
unler 3 Jahren: 3 und mehr Jahren,

c) bei Beendigung einer früheren Tätrgkeil rn den
letzten drei Jahren:
wichtigster Grund für die Beendigung der lelz-
ten Tätigkeit:

Enllassung; belristeter Arbeitsverlrag: Kündi-
gung: Ruhestand voeeitig nach Vonuhe-
standsregelung oder Arb€itslosigkeit Ruhe-
stand aus gesundhertlichen Gründen: Ruhe.
stand aus Alters- und sonstigen Gründen:
Wehr-Zivildienst; persönliche Gründe (auch
Studium); sonstiges;

d) Wirtschaftszweig der letzten Tätigkeit:
e) Stellung im Berul der letzlen Täligkeit:

Selbsländiger ohne Beschättigrte: Selbständi-
ger'mit Beschätligten; mitheltender Familien-
angehörigec Beamler, Richtei Angeslelltec
Aöeiter. Heimarbeitef kautm.-/techn. Aus-
zubildender gleweölich Auszubildenden
Zeit-lBerLdssoldat (einschließlich BGS und
Bereitschatlspolizei): Grundwehr- und Zivil-
dienslleistenden

2.2 Für Kinder im Vorschulaltei und lür Schüler und
Studenten:
Besuch von:

Kindergarten/-hort: Grun+, Haupt-, Volksschule;
Real-/Berutsaufbauschule; Gymnasium/Fach-
oberschulet lnlegrierte Gesamtschule; Beruls-
tachschule, Ben sgrundbildungs-, Berulsvorbe
reitungsiaht: Fachschule; Fachhochschule:
Hochschulel Berulsschule.

S Zt! § 5 Ab6. 1 N?.3

3.1 ÜberwiegenderLebensunterhalt:
Erwerbs-/Berulstätigkeit; Arbeilslosengeld/
-hille: Rente, Pension; Unterhall durch Eltern,
Ehegatte oder andere Angehörige; eig€nes Ver-
mögen, V€rmietung, Zinsen, Altenteil: Sozialhille:
sonslige Unterstützungen (2. B. BAla:G);

3.2 Art der öttenllichen Fente. Pension. u. ä.:

3.2.1 erste und 9g{. zweite eigene (Versicherten-)
R€nte, Pension u. ä-:

Arbeiterentenv€rsicherung, Knappschallliche
Rentonversicherung; Angestelltonrentenversi-
cherung; ötlentliche Pension: Kriegsoplenenle:
Unrallversicherung; Rente aus dem Ausland:
übrige öt entliche Rentei



3.2.2

3.3

erste und ggf. zwerle Witwen-, Warsenrente,
-pension u. ä.:

Aöeilerentenversicherung; Knappschatlliche
Rentenversicherung; Angestelltenrentenversi-
cherung: ötlentliche Pension: Kriegsopfenenle:
Unlallversicherung: Rente aus dem Ausland;
übrige öflentliche Renle:

Arl oer sonstigen ötfenllichen und prrvaten Ein-
kommen:

Wohngeld: Sozialhilfe; BAföG: sonstige Öttentli-
che Unterstützungen: Betriebsrente: Altenteil;
eigenes Vermögen, Zinsen: Leistungen aus der
Lebensversicherung: Vemretung, Verpachlung;
private Unlerstützungen;

gesetzliche Rentenversicherung:

in der Berichtswoche pf lichtversichert:
in der Arbeilerrentenversicherung. in der Knapp
schattlichen Rentenversicherung; in der Ange-
stelltenrentenversrcherung; in der Berichtswoche
nicht pf lichtversrcherti

in den letzten 1 2 Monalen vor der Berichtswoche
plfuchtversrchert:

in der Arbeiterrentenveisicherung: in der Knapp
schaftlichen Rentenversicherung; in der Ange-
slelltenrentenversicherung; in den letzlen 12
Monaten vor der Beflchtswoche nicht pllichtver
sichert:

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

3.4 Höhe des monatlichen Nettoeinkommens:

unter 300.- OM; 300,- bis ,n197 459,- OM: 450,-
bis unter 600,-OM; 600,- bis unter 800,-OM;
80o,- bis unter 1 000.-OMi 1ClO0,- bis unter
1 200.- DM: 1 200,- bis unter 1 400,- DM;
'I 4O0,- bis unter 1 600,-OM; 1 600.- bis unler
1 800.- DM: 1 800.- bis unter 2 000.- OM:
2 000,- bis unter 2 200,- OM; 2 200,- bis unler
2 50O,- DM; 2 500.- bis unter 3 000.- OM;
3 0OO,- bis unter 3 50O,- OM; 3 500,- bis unter
4 00O,- DM: 4 000.- bis unter 4 500,- DM:
4 500,- bis unter 5 000,- OM; 5 000,- und mehr
OM: alle mithellenden Familienangehörigen bzw.
selbständiger Landwirt: kein Einkommen.

4 Zlt§5Abs. 1Ni.4
4.t Krankenversicherung, -versorgung:

Orlskrankenkasse; Betriebskrankenkasse (ein-
schließlich der der Oeutschen Bundesbahn, der
Deulschen Bundesgost und des Eundesver-
kehrsmiilsteriums), See'Krankenkasse; ln-
nungskEnkenkasse: Bundesknappschaft; Er-
satzkasse: Landwirtschattliche Krankenkasse:
ausländische Krankenkasse und SozialversichF
rung Berlin (Ost); privale Krankenversicherung;
Anspruch auf Krankenversorgung als Sozialhil-
leemptänger, als Kriegsschadenrentn€r oder
Emplänger von Unterhaltshilre aus dem Lasten-
ausgleich. kei€ Heillürsorge der Polizei, Bundes-
wehr und Zivildienstleislenden:

4.2 Versicherungsverhältnis:
selbstversicherl:
pllichtversicherf lreiwillig versichert; als Renlner
versichert; Anspruch aul Krankenversorgung als
Sozialhilleemptänger, als Kriegsschad€nr€ntner
oder Emplänger von Untertaltshille aus dem
Lastenausgleich: Heiltürsorge der Polizei, Bun-
deswehr und Zivildienstleistenden;
mitversichert b€i:
Pflichtversicherlem; treiwillig Versichertem; als
Renlner Versicherlem:

4.3 zusälzlicher privat€, Krankenversichorungs-
schutz
vodranden: nichl vortand€n;

in den letzten I 2 Monaten vor der Berichtswoche
lreiwillig versichert:
in der Arbeiterrentenversicherung; in der Knapp
schatllichen Rentenversicherung; in der Ange-
stelltenrentenversicherung; in den letaen 12
Monaten vor der Berichtswoche nicht treiwillig
versicherl:

sonslige Zahlung voß Beiträgen seit dem
1.Januar1924:
in der Arbeiterrentenversicherung: in der Knapp-
schaftlichen Rentenversrcherung; in der Angs.
stelltenrentenversicherung; in der Handwerker-
Versicherung; keine sonstige Beilragszahlungen.

6 Zu§5Abs.2Nt.1
6.1 Ausgeübter Berul in der erslen und zweiten

Emerbstätigkeit, tür Nichterwerbstälige in der
letzten EM€rbslätigkeit:

6.2 üb€ruiegendausg€übteTätigkeit:
lechnische Anlagen steuem, bedi€n€n, einrictF
ten od€r watten; Anbauen, Züchten, HegBn,

. Gewinnsn/Abbauen/Fördem,Verart€iten/Beah
b€iten, Kochen, Bauen/Ausbauen' lnstallieren'
Monlieren: Beparieren, Ausbessern, Restaurie
ren, Erneu€m: Kaulen/Verkaufen, Kassieren,
Vermitteln, Kunden b6raten, Verhandeln; wer'
ben: Schreiberbeiten/Schriftwechsel' Formular'
arb€iten. KBlkulieren/Berechnen, Buchen, Pro
grammieren, Arbeiten am Terminal, Bildschim:
Analysieien, Messen/Prüten, Erproben, For-
schen, Planen, Konstruieren, Entwerten/Geslal-
len, Zeichnen; Disponieren, Koordinieren, Otga'
nisieren' Führen/Leiten' Managemonr Bewirlen'
Beherbergen, BügEln, Reinigen/Ablall beseitig€n,
Packen, Verladen, Transporlie@n/Zustellen,
Sortieren/Ablegen, Fahrzeug st€uem: Sichem,
Bewachen, GesetzeNorschrilten anwend€n/
auslegen, Beurkunden: Erriehsn/Lahren/
Ausbilden, Beratend hellen, P(legen/Versorggn'
Medizinisch/Kosmelisch behandeln, Publizi6r€n,
Unl€rhalten, Vofi ragen, lnlotmieren:
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6.3 Eetnebsableilung,Werksabteilung:
Fertigung. Produktion, Montage; lnstandhallung,
Reparatur, Betriebsmittelerstellung: Arbeitsvor-
bereitung/-organisation, Kontrolle. Prüfungen;
Enlwicklung, Konstruktion, Forschung. Design,
Musterbau; Materialwirtschatl/-ausgabe, Be-
schattung. Lager, Einkaul: Verkauf, Absatz. Mar
ketrng, Kundenbetreuung, Werbung, PR: Frnan-
zrerung, Rechnungs-/Rechtswesen, Oatenverar-
bertung. Statislik, Schreibdrenst, Auttragsbeatr
b€rtung. Sachverualtung, Personalwesen, Aus-
bildung. Medizlnische Betreuung, Sozialpflege,
Geschäfls-/Amtsleitung, Direktion; keine Täti9-
keit rn einer der genannten Abteilungen, keine
Untergliederung des Betriebs/der Behörde in
Abteilungen;

6.4 Stellung im Betrieb:
Auszubildender, Praktikant, Volontär Selbstän-
drger mit bis zu rt Beschättigten oder alleinschaf-
fend: Selbständiger mit 5 und mehr Beschäflig-
ten;

Angestellter. Beamter. Arbetter, mithellender
Familienangehöriger:
Büro-, Schreibkraft, angelernter Arb€iter/Nicht-
Facharb€itet; Verkäufer. B€arbeiler. Facharbei-
ter. Geselle: Sachbearbeiter, Vorarbeiler, Kolon-
nen-, Schichtlühref herausgehobene, qualifi-
zierte Fachkraft, Meister, Poher, Schachtmeist€r:
Sachgebietsleiter/Rel€rent, Handlungsbevoll-
mächtigter: Abteilungsleiter, Prokurist: Oir€ktor.
Amts-, Betriebs-/Werksleiter. Geschättslührer

6.5 Wechsel des ausgeübten Benrs in den letzten
berden Jahren:
gewechselt: nichl gewechselt.

6.6 Wechsel des Betriebs, der Fima usw. in den tetz-
ten b€iden Jahren:
gewechselt: nichl gewechselt.

7 Zu § 5 Abr.2 ttr.2
7.1 Höchsler Schulabschluß an algemeinbitdenden

Schulen:
Volks- (Haupt-)schulabschluß: R€alschutab
schluß (Miltlere Reile) o<ler gleichwortiger
Abschluß: Fachhochschulreife; eilg€meine oder
lachgebundene Hochschulreite (Abitur/Fschabi-
tur).

7.2 letzterberufhcherAusbildungsabschluß:
kern b€rutlcher Ausbildungsabschluß; Abschluß
erner Lehr-/Anl€rnBusbildung oder gl6ichwerhger
Berulslachschulebschluß: berufl ich€s Praktikum;
Meister-/Techniker- oder gleichwerlig€/ Fech-
schulabschluß: Fachhochschutabochluß (BUch
lngeni€urschulabschtuß) : Hochschulebschluß:

7.3 berulliche Fodbitdung, Umschutung, Bonstige
zusätzliche Draktische Berutseusbildung in d6n
letzten zwei Jahr€n;

am Arbertsolatz. im Betneb: ber erner lnduslrre-
und Handelskammer usw.; tn besonderen Fortbrl-
dungs-/Umschulungsstälten: an einer b€rulsbil-
denden Schule/Hochschulei durch Fernunter-
richt; aul andere Art: keine berulllche Fortbildung.
Umschulung. sonsttge praktrsche Berulsausbil-
dung in den letzten zwei Jahren:

7.4 Oauer der Forlbrldung, Umschulung. sonstrgen
praktrschen Berulsausbrldungl

uoter 1 Monat: 1 bis unter 6 Monate: 6 brs unler
I 2 Monate: 1 bis unter 2 Jahre; 2 Jahre und mehr:
zur Zerl noch andauerndi

7.5 Hauottachf,chtung des Hochschul-/Fachhoch-
schulabschlusses.

8 Zu§5Ab!.2Nt.3
Für Ausländer

8.1 Autenthallsdauer in der Bundesreoublik
Oeutschland einschließlich Berln (West):

hier g€boren: Zuzug 1949 und lrÜher

bei Zuzug '1950 und späler:

Zrrzugsjahn

A.2 Zahl und Alter der im Ausland lebBnden Kinder
unter l8 Jahren:
unter 6 Jahren: 6 bts unter 1 OJahren: 1 0 bis unter
l6 Jahr€n; 16 bis unlei l8 Jahren;

8.3 Ehegatre:
im Ausland lebend: nicht im Ausland lebend;

8.4 für Ledige:
im Ausland leb€ncre Ellern:
Muttet Vater Muttsr und Vater keine ird Ausland
lebenden Eltem.

t0 Zu § 5 Abr.3 Nr. t
8ei Erwerbstätigon sowie Schül€rn und Slud€n-
ten:

10.1 Lage der Aöeitsstätl€, Schule, Hochschule:

innerhalb d€r Wohnsilzgem€inde: in einer ande'
ren Gsm€ind€ des gleichen Bundeslenclos: in
einem anderen Bundosland: im Ausland:

tO.2 Bund€sl8nd, in dam di€ Arb€ilsstätte, Schule
oder Hchschule liegt:

'10.3 hauptsächlich lü. die längste W€gstrecke
benutzt€s V€rk€hßmitl6l:
Bus: U-lS-Bahh, SlraB€nbahn: Eisenbahn; Pkw'
S€lbstlahr€i Pkw-Mitlahre[ Kred/Mop€d/Mols:
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10.4

10.5

11

11.1

11.2

Fahrad: zu Fuß; sonstiges: kein Verkehrsmrttel
(2. B, da glerches Grundstuck);

Entfemung tÜr den Weg zuI Arbeits- oder Ausbil-
dungsstätte:
unter lOkm, 10 bis unter 25 km: 25 brs unter
50 km:50 km und mehr; wechselnder Arbeits-
platz: entfällt (2. B. da gleiches Grundstuck):

Zeitaufwand lür den Weg zur Arberts- oder Aus-
bildungsslätte:
unter 1 O Minuten: 1O bis unter 30 Minuten. 30 bis
unter 60 Minulen, 60 Minuten und mehr: entfällt
(2. B. da gleiches Grundstück).

Zu§5Abs.3Nt.2
Fur die in den letzlen 4 Wochen kranken/unlall-
verlelzlen Personen:

Krankheit oder Unrallverletzung eines Haushalts-
mitgliedes in den letaen vier Wochen:

krank: unfallverletzt: nichl krank bzw. unlallver-
letzt: keine Auskunft erleilt;

Oauer der Krankheit/Untallverletzung:
1 bis 3 Tage: 4 Tage bis 1 Woche: über 1 woche
bis 2 Wochen: über 2 W@hen bis 4 Wochen: über
4 wochen bis 6 wochen: über 6 wochen bis
1 Jah[ über I Jah[ noch andauernd;

Zu § 5 Abs.3 t{r. 3

Feststellung einer Minderung der Enflerbsfähig-
keit durch amthchen Bescheid:
Bescheid des Versorgungsamtes/amtlicher
Schwer(kriegs-)beschädiglen-, Schwerbehin-
dertenausweis: sonstiger amtlicher Bescherd
(2. B. Rentenbescheid. Venflaltungs- oder
Gerichtsentscheidung), sowohl Bescheid/Aus-
weis des Versorgungsamtes usw. als auch son-
stiger amtlicher Bescherd: Antrag gestellt aber
noch keinen Bescheid: keine amtlich festge-
stellte Behinderung:

Grad der amtlich testgestellten Mrnderung der
Eruerbsf ähigkeit:
bis 29 06: 30 bis 49 o/o; 5O bis 59 o/o: 60 bis 69 %:
70 bis 79 7o: 8O bis 89 o/o: 90 bis 99 %; 100 %;
nicht bekannt.

12

12.1

12.2

1 1.3 Arl des Unlalls:
Arbeits-/Dienstunrall (ohne Wegeunlall); ver-
kehrsunfall (einschlieBlich wegeuntall): häusli-
cher Unlall: Freizeitunfall (Sport/Spiel/sonstige
Freizeilbeschäftigung); sonstiger Unlall (ein-
schließlich Schuluntall):

1 1.4 Art der Behandlung:
in ambulanter Behandlung beim Arzl: in ambulan-
ter Behandlung im Krankenhaus: in stallonarer
Krankenhausbehandlun gi

1 1.5 Oauer einer stationären Behandlung:

1 bis 3 Tage; über 3 Tage bis 1 Woche: über
1 woche bis 2 wochen; üb€r 2 wochen bis
3 wochen: über 3 Wochen; noch andauernd:

'11.6 Arbeitsunrähigkeil:
noch andauernd: beendet.

Bonn, den 14. Juni 1985

13 Zu § 5 Abs.3 Nr.4

13.1 Bei Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden

13.2

betriebliche Altersvo.sorge:
Ruhegeldzusage des Arbeitgebers, Pensions-,
Unterstützungskasse mit eigenen Beiträgen:
Ruhegeldzusage des Aöeitgebers, Pension-,
Unterstützungskasse ohne eigene Beiträge; Le.
bensversicherung durch Betriebi freiwillige Hö
her- oder Weilerversicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung: gemischter Typ; unb€kann-
ter Typ; nicht vorhanden: nicht bekannt:

Höhe einer Lebensversicherung (ohne Sterbe-
geldversicherung):

unter 5 00O,- OM; 5 000,- OM bis unter
10000,-OM; IOOOO,- bis unter 2omO,-OM;
20000,- bis unter 3oOOO.-DM: 3O0OO,- bis
unler 50 0OO,- DM; 50 000,- bis unter
100000,-DM; 1OOOoO,-OM und meh[ keine
Lebensversicherung.

§2
Oiese Verordnung gilt nach § 1 4 des Oritten ÜberleF

tungsgesetzes in veöindung mit § 15 des Mikrozen-
susgesetzes auch im Land Berlin.

§3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung

in Kratl.

Oer Eundeskanzler
Or. Helmut Kohl

Oer Bundesminister des lnnern
Or. Zimmermann
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V.4 Erste Verordnung
zur Anderung der Mikrozensusverordnung

Vom 21. April 1986

(BGBI I S.436)

Auf Grund des § 1 O Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensusgesetzes vom 1 o. Juni
1985 (BGBI. I S. 955) verordnet die Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates;

§1
§ 1 der Mikrozensusverordnung vom 1 4. Juni 1 985 (BGBI. I S. 967) wird wie

lolgt qeändert:

l . ln Nummer 1 .12 werden die Worte ,.Januar-Mai: Juni-Oezember:" durch
die Worte,.Januar-April: Mai-Oezember:" ersetzt.

2. ln Nummer 1 1.6 wird tler Punkl am Ende durch ein Semikolon erselzt. und
es wird lolgende Nummer 1 1.7 eingelügt:
.,1 1 .7 Vorsorge gegen Krankheiten:

a) Teilnahme an einer Schluckimplung gegen Kinderlähmung
(Poliomyelitis):
leilgenommen; nicht teilgenommen: nichl bekannt:

b) Jahr der letzten Schluckimplung:
Jahreszahl (letzte zwei Stellen) eintragen."

§2
Diese Verordnung gilt nach § 1 4 des Oritten überleilungsgesetzes in Ver-

bindung mit § 17 des Mikrozensusgesetzes auch im Land Bedin.

§3
Oiese Verordnung tritl am Tage nach der Verkündung in Krall.

Bonn, den 21. April 1986

Oer Bundeskanzler
Or. Helmul Kohl

, Der Bundosriinister
lür Jugend, Familie und Gesundheit

Bita Süssmuth
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V.5 Zweite Verordnung
zur Anderung der Mikrozensusverordnung

Vom 28. Februar 1989

(BGB|. r S. 342)

Für Artik€l t aut Grund des § 10 Abs. 't Satz 3 Mikrozen-
susgesetz yom 10. Juni 1985 (BGB|. I S. 955) und tür
Arlrkel 2 aul Grund des § 5 Abs. 4 Satr 1 Bund€sstatistik-
geselz vom 22. Januar 1 987 (BGB|. I S. 462, 565) v€rord-
net die Bundesregierung:

Adll.t t
§ 1 der Mikrozensusverordnung vom l{. Juni i9B5

(BGBI. I S. 967),geändert durch die E'ste Verordnung zur
Anderung der Mikrozensusv€rordnung vom 21. April 19S6
(BGBI. I S. 436), wird wi€ lolgr geände.t:

1. Als neue Nummer 6.4 wird eingelügt:

,,6.4 Merkmale des Arb€itsplatzes:
a) Schichtarbeit: ständig; regelmäßig: getegent

tichi

b) Arl der Schichtarbeit: Fdhschicht, Spät-
schicht, Nachtschicht, Tagschicht, sonslige
Schichteintoilung; reg€tmäBig; geteg€nfl ich;

c) Nachtaö€it (zwischon 22.ü) Uhr und 6.00
Uhr): stendig: regelmäßig: getegenüichi

d) Zahl der bei Nachtarö€it geleisteten Arbeits-
stunden i€ Nacht;

e) Samstagsarbeit: stäLndag: regelmäßig: ge-
legentlich:

,) Sonn- und Feiertagsarbeit: ständig; regel-
mäBig; geleg€ntlich.'

2. Die bisherigen Nummern 6.4 bis 6.6 werden Nummem
6.5 bis 6.7.

3. ln Nummer 11.7 erhaltsn dae Buchslabsn a und b
lolgendo Fassung:

,,a) Verwendung von jodiertem Speisesalz im Haus-
hall:
jar nein: nicht bekannt;

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bofln, den 28. Februar 1989

b) wenn nein oder nicht bekannt, Angabe des Ctun-
d€s:

k6ine Kennlnis von iodierlem Speisesalz: teine
Kenntnis von d€r Bedeutung des rodierten Speise-
salzes zur Gesundheitsvorsorge; sonstiges."

4. Es wird lotg€ncle Numm€r l.t.g singe,ügi:

"l 1.8 Krankheilsrisikon:

a) geg€nwärtig Haucher: regelmäßig: gelegent-
tich;

b) ,rüher iaucher: reg€tmäoig; gelegenilich;
c) niemals Baucher;
d) lürgegenwärtige und !.üh€re Raucher: übar.

tviegendo Art des Rauchens: Zgargü6n:
Zganenfägarillos: Plsitentabak; A[er bei
Rauchb€ginn;

e) lür gegenwärtige und lrüher€ Agarenenrau-
ch6r: Zahl d€r täglict gerauchten Zgarenoni
wenig€r als 5; 5 bis 20;21 bis 4Oi 4t und
mghr."

Arilkrl 2
Oie Ertrobungen nach § S Abs. A Nr. 4 Mikrozensusge,

s€tr.in V€öindung mit s I Nr. 9 Mikrozensusverordnuing
werden im Jahre 1989 ausgesetzt.

Ar$rd 3

Dieso V€rordnung gi[ nach s i4 des Drinen über-
hilungsges€lzss in Verbindung mil s 1 7 des Mikrozensus-
ges€tzes und § 27 des Bundesstalistikgesetzes auch im
Land Berlin.

A.tlk l a
Drese Verordnung trn am Tage nach der Ver*ündung in

Kralt.

Dor Bund€skanzl€r
Dr. Holmut Koht

Dsr Bundesminisl€r des lnn6rn
Oa. Zimmetmann
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V.6 Dritte Verordnung
zur Anderung der Mikrozensusverordnung

Vom 12. April 1991

(BGBI I S 902)

Aul Grund des § 10 Abs. 1 Satz 3 des Mikrozensus'
ges€Ees vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S.955)' geändert
durch Gesetz vom't7, Dezember 1990 (BGBI. I S 2837)'
verordnet die Bundesregierung:

Arllkel I
§ 1 der Mikrozensusveroidnung vom 14. Juni 1985

(BGBl. I S. 967), zuletzt geänderl durch die Zweite Verord'
nung zur Anderung der Mikrozensusverordnung vom
28. Februar 1989 (BGBI, I S.342), wird wie lolgl geänderl:

1. ln Nummer 1.2 werden die Worte ,,einschließlich
Berlin (West)" gestrichen.

2. ln Nummer 1.9 werden die Worte "vor 1972:1972
oder später" durch die Worle ,,vor 1987; 1987 bis
1990; 1991 oder spälef' €rsetzt.

3. Nummer 1.15 wird wie lolgt gelaßt:

"Staatsangehörigkeit (Land):

Bundesrepublik Deutschland: Albanien; Belgien; Bul-
garien; Dänemark; Frankreich; Griechenland; Groß'
britannien; lrland; ltalien; Jugoslawien; Luxemburg;
Niederlande; Norwegen; Östeneich; Polen; Portu'
gal: Rumänien; Schweden; Schweiz; Spanien: Tschs-
choslowakei: Türkei; UdSSB; Ungam; sonstiges
Europa; Algerien; Marokko; Tunesien: sonstiges
Atrika; Vereinigte Staaten von Amerika (USA); Kuba;
sonstiges Nord- und Mitlelamerika; Südamerika; lran;
sonstiger Naher Oslen (2. B. lrak, lsrael, Jordanien,
Libanon, Syrien); lndien; Pakislani Vietnam; sonstiges
Südasien (2. B. Alghanistan, Kambodscha, Laos, Sri
Lanka, Thailand): Japan; Korea; Philippinen: sonsti-
ges Ostasien (2. B. China, Hongkong, lndonesien,
Macao); übrige Welt; slaatenlos."

4. ln Nummer 2.1 werden nach dem Wort,,gelegentlich;"
die Worte,,sozialversicherungslrei (geringlügig) be-
schättigt;" eingetügt.

5. Nummer 2.? wird wie lolgt gelaßt:

.Für Kinder im Vorschulalt€r und lür SchÜler und
Studenten:
Besuch von:
Kindergarterv-krippe/-horl; allgemeinbildende Schule:
Klassenslule 1 bis 4i Klassonstule 5 bis 10i Klassen-
srule 11 bis 13 (gymnasiale Oberstule); berulliche
Schulet Fachhochschule; Hochschule.'

6. ln Nummer 3.2.1 und 3.2.2 werdon ieweils nach dem
Wort "Unlallversicherung;" di€ Wort€ ,Rente aus der
Sozialversicherung det ehemaiigen DDR;" eingelüg!.

7. Nummer 3.4 wird wie lolgt gelaßt:

.,t{öhe des monatlich€n Netloeinkommens:
unler 3OO.- OM; 3OO,- OM bis unter 600,- OM:
600,- OM bis unter 1000,- OM: 1000,- DM bis
unter l4OO,- OM; 1t100,- DM bis unler t 80O,- DM;
1800,- OM bis unler 2200,- DM; 2200,- DM bis
unter 2500,- DM; 2500,- DM bis unter 3000'- DM;
3ooo,- DM bis unter 3500,- DM; 3500,- oM bis
unter 4OOO,- DM; 40O0,- DM bis unter 4500,- OMI
45oo,- DM bis unler 5000,- DM; 5000'- DM bis
unter 5500,- DM; 550O,- DM bis unter 6000'- DM:
6000,- OM bis untor 6500,- DM; 6500,- OM bis
unter 7OOO.- OM; 70O0,- DM bis untet 7500,- DM:
7500,- und mehr DM; alle mithellenden Familien-
angehörigen bzw. selbsländiger Landwirt: kein Ein'
kommen."

8. ln Numm€r 4.1 w€rden die Worle ,,und Sozialver-
sicherung Berlin (Ost)" gestrichen.

9. ln Nummsr 4.2 wetden die Worte ,,mitversich€rt bei:
Pllichtversicherlem; lreiwillig V€rsicherlem: als Rent-
ner Versichortem:" durch die Worte "als Familien'
angehöriger (EhegatldKind) veisicherl:" ersetzl.

10. Nummer 5 wird gestrichen.

11. ln Nummer 6.5 werden nach dem Worl ,,Geschätts-
lührer;" die Worte ,,Mitglied einer Produktionsgenos-
senschatt;" angelügt.

12. Nummer 7.1 wird wie tolgt gelaßt:

,,Höchster Schulabschluß an allgemeinbildenden
Schulen:
kein Schulabschluß; Haupt'(Volks-)schulabschluß:
Realschulabschluß (Mittlere Reile) oder gleichwerliger
Abschluß; Abschluß der allgemeinbildenden Polytech-
nischen Oberschule in der ehemaligen DDR: Fach-
hochschulreile; allgemeine oder lachgebundene
Hochschulreile (Abilur) ;".

13. ln Nummer 7.2 werden nach den Worlen ,,Techniker
oder gleichwertiger Fachschulebschluß:" die worle
,,Abschluß einer Fachschule in der ehemaligen DOR;"
eingelügt.

14. ln Nummer 8.1 werden die Worte ,'einschließlich
Berlin (West)" gestrichen.

15. Nummer I wird gestrichen

16. An Numm€r 10.1 werden nach den Worlen ,,im Aus'
land;" die Worle ,,entlälll, da kein Pendler;" angelügt.



'17. ln Nummer'12.1 werden dieWorte,,Festslellung einer
Mrnderung der EMerbsfähigkeil durch amllichen
Bescheid;" durch die Worte ,,Feslslellung des Grades
der Behinderung durch amtlichen Bescheid;" erselzl.

l8 Nummer 12.2 wird wie lolgt gelaßt:

,.Amtlich lestgeslollt€r Grad dor Behinderung:
brs unter 25i 25 bis unter 30: 30 bis unlor 40; 40 bis

93

unter 50. 50 bis unter 60:60 bis unler 70; 70 brs unter
00; 80 bis unler 90i 90 bis unter 10O; 10O; nichl
bekannt."

Arilket 2

Oi€se Verordnung lrin am Tage nach der Verkündung
in Krafl.

Der Bundesrat hat zugeslimmt.

Bonn, den 12. April 1S1

Oer Bundeskanzler
Dr. Helmut l(oht

Der Bundesminister des lnnern
Sch äu bl o

V.7 Auszug aus

a. Gesetz zut Neuordnung des Eisenbahnwesens
(Eisenbahnneuordnungsgesetz - ENEUOG)
Vom 27. Oezember 1993 (BGB]. I S. 2378)

(35) ln § 1 Nr.4.1 der Mikrozensusverordnung vom 14. Juni '1985 (BGBI. I S, 967), die zuletzt durch die
Verordnung vom 12. April 1991 (BGBl. I S.902) geändert worden ist, werden in der Klammer die Wörter
,,der Deulschen Bundesbahn" durch die Wörter,,des Bundeseisenbahnvermögens" ersetzt.

b. Gesetz zur Neuordnung des Postwesens und der Telekommunikation
(Postneuordnungsgesetz - PTNeuOG!

Vom 14. September 1994 (BGB|. I S. 2325)

(23) ln § 1 Nr. 4.1 der Mikrozensusverordnung vom 14. Juni 19E5 (BGBl. I S. 967), zuletzt geändert durch
Artikel 6 Abs.35 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBI. I S.2378), werden in der Ktammer die
Wörter,der Deutschen Bundespost" durch die Wörter .gemäß Postsozialversicherungsorganisationsgesetz'
ersetzt.
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,ER.RDN u N Ji?fi,äil,l. Lili,r, o* RA,ES
vom 16. Dezember l99l

zur Durchführung einer jährlichen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in
der Gemeinschaft

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr' L 351/1)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN -

HAT FOLGENDE VERORONUNG ERLASSEN:

Atlikel 1

Periodizität der Erhebung

Das Statistische Amt der EuroPäischen Gemein-
schaften (nachstehend "Eurostat" genannt), führl fÜr
die Kommission im Frühjahr eines jeden Jahres.
beginnend 1992, eine Stichprobenerhebung über
Arbeitskräfte in der Gemeinschaft, nachstehend
"Erhebung" genannt. durch.

Adikel 2

Erhebungseinheiten

(1)Die Erhebung erfolgt in jedem Mitgliedstaat bei
einer Stichprobe von Haushalten, die zum ZeitPunkt
der Erhebung ihren Wohnsits im Gebiet dreses Staates
haben.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Doppelzäh-
lungen von Personen mit mehreren WohnsiEen ver-
mieden werden.

(2) Die Angaben werden für alle zu den ausgewählten
Haushalten gehörenden Personen ermittelt.

Fälle. in denen ein Haushaltsmitglied für andere Haus-
haltsmitglieder Auskunft erteilt, sind besonders zu
kennzeichnen.

Aftikel 3

Repräsentativität de. StichProbe

('1) Die nationalen statistischen Amter führen die
Erhebung im Rahmen der nationalen Erhebungen
durch und sorgen dafür, daß die StichProbe der Haus-
halte gemäß Artikel 2 Absau 1 nach dem in den jewei-
ligen Mitgliedstaaten üblichen Verfahren so konzipiert
wird, daß sie denselben Umfang hat wie die Stichprobe
für die nationale Erhebung.

(2) Um eine zuverlässige Grundlage für die verglei-
chende Analyse auf Gemeinschaftsebene sowie auf
der Ebene der Mitgliedstaaten und spezifischer Regio-
nen zu schaffen, wird der Stichprobenplan so geslaltet,
daß sichergestellt wird, daß für Merkmale, die 5 % der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter betreffen, der
relative Standardfehler auf der Ebene ll der NUTS
(oder auf vergleichbarer Ebene) höchstens I %
beträgt. wobei vom DesignetfeK für die Variable
"Arbeitslosigkeit" auszugehen ist.

Regionen mit weniger als 300 000 Einwohnern sind
von dieser Bedingung ausgenommen.

(3) Die nationalen statistischen Amter sorgen dafür,
daß mindestens ein Viertel der Erhebungseinheiten der

Stichprobe der vorhergehenden Erhebung entnommen
wird und daß ein Anteil von mindestens einem Viertel
in die Stichprobe der nächsten Erhebung einbezogen
werden kann.

Die Zugehörigkeit zu einer dieser beiden GruPPen wird
durch einen Code kenntlich gemacht.

(4) Die Mitgliedstaaten erteilen Eurostat alle von ihm
gewünschten Auskünfte bezüglich Organisation und
Methodik der Erhebuhg und geben insbesondere die
Kriterien for die Gestaltung und den Umfang der Stich-
probe an.

Atlikel 4

Ethebungsmerkmale

(1)Oie Erhebung erslreckt sich auf folgende Merk-
male:

a) demographischer Hinlergrund: Bqiehung zur
Bezugsperson im Haushalt. Geschlecht, Geburts-
jahr, Geburtsdatum innerhalb des Jahres, Famili-
enstand, Staatsangehörigkeit, Aufenthaltsdauer in
dem jeweiligen Mitgliedstaat in Jahren, Geburts-
land;

bl Ewetbstäligke,ir EMerbstätigkeit in der Berichts-
woche, Gründe dafür, daß trolz vorhandener
Erwerbstätigkeit nichl gearbeitet wurde:

cl Merkmale dar erslen Eruerbstatigkeit: Stellung im
Beruf, Wirtschansareig der örtlichen Betriebs-
einheit, Beruf, Zahl der Personen. die in der Örtli-
chen Betriebseinheit arbeiten, Land der Arbeits-
stätte, Region der Arbeitsstätte, Jahr des Arbeits-
beginns beim dezeitigen Arbeitgeber oder als
Selbständiger, Monat dieses Arbeitsbeginns, Unter-
scheidung Vollzeit-/feilzeittätigkeit, unbefrislete/
betristete Tätigkeit, Gesamtdauer der befristeteß
Tätigkeiudes befristeten Arbeitsvertrags. normaler-
weise geleistete Arbeitsstunden, tatsächlich gelei-
stete Arbeitsstunden, wichtigster Grund für eine
Abweichung der tatsächlich geleisteten von den
normalerweise geleisteten Arbeitsstunden, SchichG
arbeit. Abendarbeil, Nachtarbeit, Samstagsarbeit,
Sonntagsarbeit. Arbeit zu Hause, Suche nach einer
anderen Tätigkeit und Gründe dafür;

d) Angaben über die zweila Erwerbslätigkait: meht als
eine EMerbstätigkeit, Stellung im Berul Wirt-
schaftszweig der örtlichen Betriebseinheit, Berut,
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden, regelmä-
ßige/gelegentliche Tätigkeit;

el bisheiga Berufse,lahrung det beschäRigungslosen
Personen: lnlhere EMerbstätigkeit, Jaht der letzten
EMerbstätigkeit. Monat der letzten EMerbstätig-
keit, wichtigster Grund for die Aufgabe der letzten
Emerbstätigkeit, Stellung im Beruf während der
letzten EMerbstätigkeit. Wirtschaftszweig der Örtli-
chen Betriebseinheit, in dem die Person zuletzt
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gearbertet hat, während der letzten ERerbstätrgkert
ausgeübter Beruf.

f) Ar0o,?ssucho Arbertssuche ber Personen ohne
ENerbstätigkeit während der Berichtswoche. Art
der gesuchten Tätigkert, Dauer der Arbeitssuche,
während der let en vier Wochen hauPtsachlich
angewandte Methode der Arbertssuche, ZeitPunkt
des letzlen Kontakts mit einer öflenthchen Arbeits-
verminlung, um Arbeit zu finden, Wunsch nach
einer EMerbstätrgkert bet Personen. dte nicht auf
Arbertssuche sind, Verfugbarkeit für die Aulnahme
einer Erwerbstätigkeit innerhalb der nächsten zwei
Wochen, Situation unmittelbar vor Beginn der
Arbeilssuche (oder vor Beginn der neuen Emerbs-
tatigkeit), Ernschreibung bei einer öffentlicheri
Arbeitsvermrtllung:

g) Sriualrcn der Mchleryotbspersonen: Siluatlon der
Personen, die weder erne EHerbstätigkelt haben
noch danach suchen.

h) schu/ßche und betuflicho 6,/durg schulische und
berufliche Bildung in den letzten vier Wochen.
Zweck der in den letzten vrer Wochen erhaltenen
Ausbrldung. Gesamtdauer der Ausblldung, übliche
Zahl der Ausbildungsstunden PIo Woche. höchstes
abgeschlossenes Nrveau einer allgemetnbildenden
Schule, höchstes Nrveau der abgeschlossenen
beruflichen Bilduni] oder des Studiums;

i) S,iualion ein Jahr vor der Erhebung: ENerbstä-
tigkeit. Stellung rm Beruf, Wirtschaftseeig der ört-
lrchen B6triebseinheit, in dem dre Tätigkeit ausge-
übt wurde, Land des Wohnsttzes, Region des
Wohnsitzes:

ll lechnische Angabsn im Zusammenhang mil der
Bofragung: JahI der Erhebung. Berichtswoche,
Mitgliedstaat, Region, Grad der Verstädterung,
laulende Nummer des Haushalts. Arl des Haus-
halts. Art des Anstaltshaushalts, A't der Betelllgung
an det Erhebung, Hochrechnungslaktor, Unter
stichprobe bezogen auf die vorausgegangene
Erhebung, Unterstichprobe bezogen auf die lol-
gende Erhebung.

(2) Eurostat legt nach Anhörung des durch den
Beschluß 89/382/EWG, Euratom (r) eingesetzlen Aus-
schusses für das Statistische Programm der EuroPäi-
schen Gemeinschaften nach dem Vedahren des Arti-
kels I der vorliegenden Velordnung eine Kodierungs-
liste mil den Merkmalen der Erhebung gemäß Absalz 1

fest und veröffentlicht sie.

Adikel 5

Durchfllhrung der Erhebung

.( l ) Dre Erhebung wird von den nationalen statistischen
Amtern nach der in Artikel 4 AbsaE 2 genannten
Kodierungsliste durchgetührt.

Sie sorgen dafür, daß die Fragen in logischer Reihen-
folge gestellt und so formuliert werden. daß in
Zusammenarbert mit Eurostat größtmögliche Vetr
gleichbarkeit zwischen den Mltgliedstaaten gewährlei-
stet rst.

(2) Oie Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die
gewünschten Auskünfte wahrheitsgemäß, vollständlg
und fristgerecht erteilt werden.

Dre statistischen Amter der Mitgliedstaaten können die
Beantwortung der Frageß zwingend vorschreiben.

Anikel 6

Übermittlung und Veröffentlichung
(1) Oie statistischen Amter der Milgliedstaaten übermit-
teln Eurostat spätestens neun Monate nach Ende der
Erhebung bei den Haushalten die ordnungsgemäß
überproften Ergebnisse der Erhebung lür iede befragle
Person ohne Angabe von Namen und Adresse.

(2) Eurostat übernimmt die Aufbereitung, Auswertung
und Verbreitung der Ergebnisse der EIhebung.

Die statistischen Amter der Milghedstaaten können in
Abstimmung mit Eurostat die jeweiligen Ergebnisse
verbreiten

Atlikal 7

Statistikgeheimnis
(1)Oie im Rahmen der Erhebung erteilten Einzelaus-
künlte dürfen nur für statistische Zwecke verwendet
werden.

lhre Verwendung lür steuelliche oder sonstige Zwecke
und ihre Weitergabe an Oritle sind untersagt.

(2) Die vertrauliche Behandlung der Eurostat
übermiftelten Angaben wird durch die Verordnung
(Euratom, EwG) Nr. 1588/90 des Rates vom '11. Juni
1990 über die Übermiftlung von ußter die Geheimhal-
tungspflicht fallenden lnformationen an das Statisti-
sche Amt de, Europäischen Gemeinschaften geregelt
(t)

Adikal I
lnktafüreten

Oiese Verordnung tritt am Tag nach ihrel Veröffent-
lichung im Amlsblalt der EuroPäischen Gemoin-
scharlen in Kratt.

(l) aer rur. L ror vom 24.6.rs49, s. 47 (l) let nr. L rsr vom 15.6.199o, s- I
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V.9 Gesetz
über die Statistik für Bundeszwecke

(Bundesstatistikgesetz - BStatG)
Vom 22. Januar 1 987

(BGBI. r S 462)

§ ls
Auskunttspllicht

(l) Oie eine Eundesstatistrk anordnende Flechtsvor
schnfl hat lestzulegen. ob und in welchem Umfang cre
Erhebung mrt oder ohne Auskunnsplticht erfotgen soit tsl
eins Auskunrlsp(licht testgelegt. srno alle natürlicheo und
junstrschen Personen des privaten und otfentirchen
Rechts. Personenvereinigungen. Behörden des Bundes
und der Länder sowie Gemernden und Gemeindever-
bande zur Beantwonung der ordnungsgemä0 gestelltan
Fraqen verpltichtet.

(2) Oie Auskunttsoflrcht besreht gegenüber den mrt d€.
Ourchlührung der Bundesstatisrtken amt[ch bgtrauten
Stellen und Personen.

(3) Oie Ankort rst wahrhertssemä8. voilständrq und
innertalb der von den statrstrschen Amtem des gunces
und der Länder geseElen Fristen zu enerlen. Bei schfltt-
hcher Auskunttsederlung ist dis Antwort eßt eneilt. wenn
die ordnungsgemäß ausgelüilten Erhebungsvordrucks der
Erhebungsstelle zuge_oangen snd. Oie Antwon isl, sowerl
in erner Flechtsvorschntt nichls anderes beslimmt rst. tür
den Emplange. kosten- und porlolrei zu erteilen-

(4) Werden Erhebungsb€auttragle eingeseEl. kdnnen
dre in den Erhebungsvordrucken enthaltenen Fragen
mündlch oder shntthch beantwodet werden-

(5) ln den Fällen des Absatzes 4 srnd bei schntlticher
Auskunttserteilung die ausgefültten Erhebungsvordrucke
den Erhebungsbeaufiragten auszuhändrgen.oder rn ver-
schlossenem Umschiag zu üb€rgeben oder bei der E+te-
bungsslelle abzugeben oder donhrn zu übersenden.

(6) Widerspruch und Anlechtungsklag€ gegen die Aul-
torderung zur Auskunttsederlung haben keine autschie
bende Wirkung.

§ 16

Geheimhaltung
(1 ) Einzelangaben über persöntrche und sachtich6 Ver-

hälhrsse, dre tür erne Bundesstaltsttk gemacht wer6en,
sind von den Amtstragem und tür den öffentlichen Diensl
besonders Verpthchteten. die mrl der Ourchtührung von
Bundesstatrslrken Detraut Sind, geheimzuhanen. swerldurch besondere Fechtsvorscinll nichts anderes
besummt tst. Ores grtt nrcht lür

1 Einzelangaben. in Ce.en Ubeminlung oder Veroflenr-
lichung der Belragte shnffltch erngewrll'gl hat.

2 Ernzelangaben aus atlqemern zugangichen Ouellen.
wenn sre Srch aul dre rn § I 5 AbS. I genannten oflent,
I'cnen Slellen beztehen. auch sowert erne Auskunhs-
pllrchl aulgtund erner erne Bun(95513115111 anordnen-
den R€hrsvo.schnh b€steht.

3. E,nzelangaben. dre vom Stalrslschen Bundesaml oder
Cen statrstrschen Amtem der Länder mrl den Einzel-
angaben anderer Belraoter zusammengelaßt und rn
sialrslrschen Ergebnrssen dargesteilt srnd,

4 Einzelangaben. wenn ste dem Bekaglen oder Betrot e-
nen nrchl ZU:UorCnen Stnd.

Dre §§ 93.97. 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbrndung mrt
§ 105 Abs. I sow'e § 1.16 Abs.1 der Abqabenordnung
vom 16 Mäz 1976 (BGB|. I S. 613:1977 I S.269). zuterzl
geardgn Curch Anikel 1 des GeseEes vom 1 9. De2ember
1985 (BGAI. I S 2.136). gelten nrcht trlr Personen und
Stellen, sowert sre mrl Cler Durchluhrung von Bundes-.
Landes- oder Kommunalstattsttken belraut srnd.

(2) Oie Ubermrnlung von Einzelangaben zwrschen den
mrt der Ourchluhrung etner Bunclesstahsllk betrauten Per-
sonen uno Slellen rsl zulässrq, sowert Cres zur Eßlellung
der Bundesslalrsirk erlorderfuch rst

§26
aJberleitungsvorschritl

1.1) Eiie Auskunnsgllcht rst nach § 15 Abs t Satz 2
auch festgelegt. sowe't Erhebungen au,grund bererts gel-
lender erne Euncesitatisttk anordnender Fechtsvo6chnl-
len durchgefuhd Berden uncl dte Antwort nrcht ausdruck-
lch ,reigeslerll rst. . . .
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V. 1 0 Strafbestimmungen

Strafbestimmungen: §§ 203 Abs. 2, 204 und 205 des Strafgesetzbuches in der Fassung

der Bekanntmachung vom 2. Januar 1975 (BGBI. I S. 1)

Nach § 203 Abs. 2 Satz 1 SIGB kann bestraft werden, wer unbefugt ein fremdes Geheim-

nis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als

1. Amtsträger,

2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungs-

recht wahrnimmt,

4. ...,

5. ... -

Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelengaben über persönliche oder

sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung

erfaßt worden sind (§ 203 Abs. 2 Salz 2).

Als Strafmaß ist Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorgesehen (Abs. 2

Satz 1 i.V.m. Abs. 1). Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder

einem anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Frei-

heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe (Abs. 5). Die gleiche Strafandrohung gilt für

den, der unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsge-

heimnis, zu dessen Geheimhaltung er nach § 203 verpflichtet ist, verwertet (§ 201 Abs. 1).

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist.
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